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Erwerb von inländischen Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten



Grunderwerbsteuer

Erwerb von inländischen Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten

Das Grunderwerbsteuergesetz 1987 besteuert Erwerbsvorgänge von inländischen Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten.

Die Besteuerung erfolgt unabhängig davon, ob es sich um einen entgeltlichen (z. B. Kauf-
vertrag) oder unentgeltlichen Erwerbsvorgang (z. B. Schenkung, Erbschaft) handelt.

In den letzten Jahren gab es einige tiefgreifende Änderungen des Grunderwerbsteuer-
gesetzes, so zum Beispiel die Änderungen zum 1. Juni 2014 mit BGBl. I Nr. 36/2014. Diese 
Fassung des Grunderwerbsteuergesetzes galt für den Zeitraum 1. Juni 2014 bis 31. Dezem-
ber 2015. Mit dem Steuerreformgesetz 2015/2016 (BGBl. I Nr. 118/2015) erfolgte eine 
 größere Reform des Grunderwerbsteuergesetzes. 

In dieser Publikation wird ausschließlich die ab 1. Jänner 2016 geltende Fassung des 
Grund erwerbsteuergesetzes behandelt.



I. Erwerb von inländischen Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten

1. Grunderwerbsteuer

1.1.	Was	unterliegt	der	Grund
erwerbsteuer?

Der Grunderwerbsteuer unterliegt der Erwerb 
von inländischen Grundstücken. Entschei-
dend für das Entstehen der Steuerschuld ist 
das rechtsgültige Zustandekommen des 
Verpflichtungsgeschäftes (Kaufvertrag, 
Tauschvertrag etc.).

Der Grunderwerbsteuer unterliegen

■■ Kaufverträge (schriftlich und mündlich) 
oder andere Rechtsgeschäfte, die den 
Anspruch auf Übereignung eines Grund-
stücks begründen (z. B. Tauschverträge, 
Scheidungsvergleiche, Schenkung) 

■■ der Eigentumserwerb an einem Grund-
stück ohne vorangegangenes Verpflich-
tungsgeschäft (z. B. gesetzliche Erbfolge, 
Testament, Vermächtnis, Ersitzung, 
Zuschlag im Zwangsversteigerungsver-
fahren) 

■■ die Abtretung des Übereignungsanspru-
ches, womit ein Übereignungsanspruch 
oder ein Recht aus einem Kaufanbot 
weiter übertragen wird; auch die Abtre-
tung des Übereignungsanspruches in 
einer Vertragskette begründet die Grund-
erwerbsteuerpflicht

Hinweis
Bei einem Kaufvertrag über ein Grund-
stück besteht das Verpflichtungsge-
schäft in der Verpflichtung des Käufers 
auf Leistung des Kaufpreises und in der 
Verpflichtung des Verkäufers auf Über-
tragung des Eigentums. Das Erfüllungs-
geschäft besteht dagegen in der tat-
sächlichen Zahlung des Kaufpreises und 
der Eintragung des Eigentumsrechtes 
im Grundbuch.

Für die Grunderwerbsteuerpflicht sind 
unerheblich:

■■ Entgeltlichkeit: Es sind entgeltliche und 
unentgeltliche Erwerbsvorgänge steuer-
pflichtig.

■■ Übergeber und Übernehmer: Es gibt 
keine Unterscheidung zwischen 
beschränkter oder unbeschränkter 
 Steuerpflicht.

■■ Ort der Übertragung: Der Erwerbsvor-
gang über ein inländisches Grundstück 
ist auch dann grunderwerbsteuerpflich-
tig, wenn beispielsweise der Kaufvertrag 
im Ausland abgeschlossen wird.

■■ Zustandekommen des Erwerbsvorgan-
ges: Kaufverträge können mündlich oder 
schriftlich zustande kommen. 

■■ Erfüllungsgeschäft: Auf die Eintragung 
des Eigentumsrechtes in das Grundbuch 
kommt es nicht an.
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Grunderwerbsteuer

Beispiel
Ein Verkäufer A schließt mit einem Käu-
fer B einen Kaufvertrag über ein Grund-
stück ab. Dieser Rechtsvorgang ist 
grunderwerbsteuerpflichtig. Noch bevor 
das Eigentum des B im Grundbuch 
 eingetragen wird, veräußert dieser das 
Grundstück weiter an C. Auch wenn 
es zu keiner Eigentumsübertragung zwi-
schen A und B kommt, sondern das 
Eigentum durch die Eintragung in das 
Grundbuch gleich an C übertragen wird, 
unterliegt der Kaufvertrag zwischen B 
und C ebenfalls der Grunderwerbsteuer.

■■ der Erwerb der Verwertungsbefugnis, 
darunter fallen Rechtsgeschäfte, die es 
jemanden ohne Erwerb eines Übereig-
nungsanspruchs rechtlich oder wirt-
schaftlich ermöglichen, ein inländisches 
Grundstück auf eigene Rechnung zu ver-
werten (z. B. Treuhandverträge)

Beispiel
Der Verkäufer A verkauft seine Liegen-
schaft an B. B erwirbt die Liegenschaft 
aber nicht für sich, sondern treuhändig 
für C. Damit erwirbt B rechtlich den 
Übereignungsanspruch von A. Durch 
das Treuhandverhältnis zwischen B und 
C erwirbt C die wirtschaftliche Verfü-
gungsmacht über das Grundstück. 
Grunderwerbsteuerpflichtig ist sowohl 
der rechtliche Erwerb des Übereignungs-
anspruches durch B als auch der Erwerb 

der wirtschaftlichen Verfügungsmacht 
durch C. Die Grunderwerbsteuer fällt 
somit zweifach an.

■■ der Gesellschafterwechsel, wenn inner-
halb von fünf Jahren mindestens 95 % 
der Anteile an einer Personengesell-
schaft, in deren Vermögen sich ein 
Grundstück befindet, auf neue Gesell-
schafter übergehen

■■ die Anteilsvereinigung, wenn sich im 
Vermögen einer Personen- oder Kapital-
gesellschaft ein Grundstück befindet und 
95 % der Anteile an der Gesellschaft in 
der Hand eines Gesellschafters oder einer 
Unternehmensgruppe vereinigt werden 

■■ Rechtsgeschäfte, die den Anspruch auf 
Übertragung von mindestens 95 % aller 
Anteile an einer Personen- oder Kapital-
gesellschaft begründen

1.2.	Was	sind	Grundstücke	im	Sinne	
des	Grunderwerbsteuergesetzes?

Das Grunderwerbsteuergesetz versteht unter 
einem Grundstück zunächst Grundstücke 
im Sinn des bürgerlichen Rechts mitsamt 
dem Zubehör. 

Das sind

■■ Grund und Boden 
■■ Gebäude 
■■ der Zuwachs (Pflanzen, Tiere) und
■■ das Zubehör (z. B. Geschäftseinrichtung).
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Als Grundstücke gelten auch (und unterlie-
gen damit der Grunderwerbsteuerpflicht)

■■ das Baurecht (das ist das Recht auf einem 
fremden Grund ein Bauwerk zu errichten) 
und

■■ Bauten auf fremden Grund (z. B. Super-
ädifikate).

Nicht zum Grundstück zählen

■■ Maschinen und sonstige Vorrichtungen 
aller Art, die zu einer Betriebsanlage 
gehören. Betriebsanlagen (z. B. Backofen, 
Tanks, Kesselanlagen) sind zwar Zubehör, 
aber von der Grunderwerbsteuer ausge-
nommen.

■■ Inventar, das sind bewegliche Sachen 
(z. B. Wohnungseinrichtung), die mit 
dem Gebäude nicht fest verbunden sind 
oder ohne Zerstörung und wirtschaftlich 
sinnvoll vom Gebäude losgelöst werden 
können. Der auf das übernommene 
Inventar entfallende Anteil der Gegen-
leistung fällt nicht in die Bemessungs-
grundlage.

2. Bemessungsgrundlage

Die Grunderwerbsteuer wird grundsätzlich 
von der Gegenleistung bemessen. In 
bestimmten Fällen ist als Mindest- und 
Ersatzbemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer der sogenannte Grundstücks
wert oder der Einheitswert (bzw. der 
gemeine Wert) heranzuziehen. Die Ermitt-
lung dieser Werte, wird durch das Grund-

erwerbsteuer- oder das Bewertungsgesetz 
vorgegeben. Ein häufiger Anwendungsfall 
für die Ersatzbemessungsgrundlage sind 
bestimmte Erwerbsvorgänge im Familien-
verband iSd § 26a Abs. 1 Z 1 GGG. Das 
bedeutet, dass bei Erwerbsvorgängen im 
Familienverband immer der Grundstücks-
wert bzw. der Einheitswert als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen ist, unabhängig 
von einer allfälligen Gegenleistung.

Der Familienverband iSd § 26a Abs. 1 Z 1 
GGG umfasst:

■■ Ehegattinnen/-gatten oder eingetragene 
Partner/innen während aufrechter Ehe 
(Partnerschaft) oder im Zusammenhang 
mit der Auflösung der Ehe (Partnerschaft);

■■ Lebensgefährtinnen/-gefährten, sofern 
diese einen gemeinsamen Hauptwohnsitz 
haben oder hatten; 

■■ Verwandte oder Verschwägerte in 
 gerader Linie (z.B. Kinder, Enkel, Eltern, 
Großeltern); 

■■ Stief-, Wahl- oder Pflegekinder oder deren 
Kinder, Ehegattinen/-gatten oder einge-
tragene Partner/innen; 

■■ sowie Geschwister, Nichten oder Neffen

jeweils der Übergeberin bzw. des Übergebers.

2.1.	Gegenleistung

Zur Gegenleistung zählt alles, was der 
Erwerber des Grundstückes (oder ein ande-
rer für sie oder ihn) dem Veräußerer (oder 
einem Dritten) zu leisten verspricht, um das 
Grundstück zu erhalten.
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Grunderwerbsteuer

Die Gegenleistung ist beispielsweise

■■ beim Kauf der Kaufpreis einschließlich der 
von der Käuferin/vom Käufer übernom-
menen sonstigen Leistungen und der der 
Verkäuferin/dem Verkäufer vorbehaltenen 
Nutzungen

Beispiel
Für übernommene sonstige Leistungen: 
Der Käufer verpflichtet sich zur Über-
nahme einer Darlehensschuld. Für vor-
behaltene Nutzungen des Verkäufers: 
Der Verkäufer behält sich am Grundstück 
ein Wohnungsrecht oder ein Fruchtge-
nussrecht vor.

■■ beim Zuschlag im Zwangsversteigerungs-
verfahren das Meistbot einschließlich 
der von der Ersteherin/vom Ersteher nach 
den Versteigerungsbedingungen neben 
dem Meistbot zu übernehmenden Belas-
tungen der Liegenschaft 

■■ bei der Abtretung des Übereignungsan-
spruches die Übernahme der Verpflich-
tungen aus dem Rechtsgeschäft, das den 
Übereignungsanspruch begründet ein-
schließlich der Leistungen, zu denen sich 
die/der Übernehmer/in gegenüber der/
dem Abtretenden verpflichtet 

Der Gegenleistung sind hinzu zurechnen

■■ Leistungen, die die erwerbende Person 
anderen Personen als der veräußernden 
Person als Gegenleistung dafür gewährt, 

dass sie auf den Erwerb des Grundstückes 
verzichten 

Beispiel
Für den Verzicht auf sein Vorkaufsrecht 
verspricht der Erwerber des Grundstückes 
dem Vorkaufsberechtigten ein bestimm-
tes Entgelt zu zahlen.

■■ Leistungen, die eine andere Person als 
die erwerbende Person der veräußernden 
Person als Gegenleistung dafür gewährt, 
dass die veräußernde Person der erwer-
benden Person das Grundstück überlässt.

Beispiel
Damit die Verkäuferin das Grundstück an 
einen bestimmten Erwerber veräußert, 
verspricht ein Bauunternehmer (z. B. in 
Erwartung eines Bauauftrages durch 
diesen Erwerber) dem Veräußerer eine 
bestimmte Leistung.

Wird für den Grundstücksumsatz die Bezah-
lung der Umsatzsteuer vereinbart, ist auch 
die Umsatzsteuer der Bemessungsgrund-
lage hinzuzurechnen. 

Die für den Grundstückserwerb zu entrich-
tende Grunderwerbsteuer wird der Gegen-
leistung weder hinzugerechnet noch abge-
zogen.
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Wann ist der Grundstückswert oder der 
 Einheitswert bzw. gemeine Wert als 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerb-
steuer heranzuziehen?

2.2.	Grundstückswert	

Bei folgenden Erwerbsvorgängen von Grund-
stücken des Grundvermögens (nicht land- 
und forstwirtschaftliche Grundstücke) ist der 
Grundstückswert immer als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen. Die Beurteilung, 
ob es sich um ein Grundstück des Grund-
vermögens handelt, richtet sich nach dem 
Bewertungsgesetz und wird vom Finanzamt 
Österreich (bis 30.06.2020 vom zuständigen 
Lagefinanzamt) durchgeführt. Der Grund-
stückswert ist vom Steuerpflichtigen selbst 
zu ermitteln:

■■ beim unentgeltlichen bzw. teilentgeltli-
chen Erwerb (z. B. Schenkung)

■■ bei Erwerben von Todes wegen (z. B. Erbe)
■■ bei Erwerben unter Lebenden im Familien-

verband iSd § 26a Abs. 1 Z 1 GGG
■■ Gesellschafterwechsel, Anteilsvereinigun-

gen bzw. -übertragungen und Umgrün-
dungen nach dem UmgrStG

■■ wenn eine Gegenleistung vorhanden, aber 
nicht ermittelbar ist

2.3.	Einheitswert	

Bei bestimmten Erwerbsvorgängen von land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücken ist 
der einfache Einheitswert als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen. Die Einordnung 

als land- und forstwirtschaftliches Grund-
stück richtet sich nach dem Bewertungs-
gesetz. Die Einordnung und der Einheitswert 
werden vom Finanzamt Österreich (bis 
30.06.2020 vom zuständigen Lagefinanz-
amt) festgestellt:

■■ bei Erwerben unter Lebenden im Famili-
enverband iSd § 26a Abs. 1 Z 1 GGG

■■ bei Erwerben von Todes wegen 
(z. B. Erbe) im Familienverband iSd 
§ 26a Abs. 1 Z 1 GGG

■■ Gesellschafterwechsel, Anteilsvereinigun-
gen bzw. -übertragungen und Umgrün-
dungen nach dem UmgrStG

Es wird grundsätzlich jener Einheitswert 
angesetzt, der vor dem Erwerbsvorgang 
zuletzt festgestellt wurde. Haben sich die 
Verhältnisse zwischen dem letzten Feststel-
lungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des 
Grundstückserwerbes geändert, dass nach 
den Bestimmungen des Bewertungsgeset-
zes die Voraussetzungen für eine Wert- oder 
Artfortschreibung oder spätestens durch 
den Erwerbsvorgang die Voraussetzungen 
für eine Nachfeststellung gegeben sind, ist 
für den Zeitpunkt des Grundstückserwerbes 
ein besonderer Einheitswert zu ermitteln. 
Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, 
wenn ein land- und forstwirtschaftliches 
Grundstück in der Zwischenzeit in Bauland 
umgewidmet wurde. In diesen Fällen muss 
Kontakt mit dem Finanzamt Österreich (bis 
30.06.2020 Lagefinanzamt) des Grundstü-
ckes aufgenommen werden.
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Grunderwerbsteuer

Bei der unentgeltlichen Übertragung von 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
außerhalb des Familienverbandes iSd § 26a 
Abs. 1 Z 1 GGG kommt der gemeine Wert 
als Bemessungsgrundlage zur Anwendung.

2.4.	Ermittlung	des	Grundstückswerts

Der Grundstückswert ist seit 1. Jänner 2016 
die Mindest- und Ersatzbemessungsgrund-
lage für die Grunderwerbsteuer bei Grund-
stücken des Grundvermögens.

Der Grundstückswert kann auf folgende 
Arten ermittelt werden:

■■ Pauschalwertmodell
■■ Geeigneter Immobilienpreisspiegel
■■ Nachweis des geringeren gemeinen 
 Wertes

Welchen dieser drei Werte muss ich nehmen?
Grundsätzlich kann jede der drei Möglichkei-
ten (Pauschalwertmodell, Immobilienpreis-
spiegel, nachgewiesener geringerer gemei-
ner Wert) für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
herangezogen werden. Es besteht sohin 
Wahlfreiheit der Ermittlungsmethode für 
jedes Grundstück (wirtschaftliche Einheit). 
Es muss jedoch beachtet werden, dass 
nicht jede Möglichkeit der Wertermittlung 
in jedem Fall anwendbar ist (z. B. kann für 
Gewerbeimmobilien kein Grundstückswert 
nach einem geeigneten Immobilienpreis-
spiegel ermittelt werden, weil dafür keine 
Kategorie vorgesehen ist).

2.4.1.	Pauschalwertmodell

Das Pauschalwertmodell ist ein Berechnungs-
verfahren, das zur Berechnung des Grund-
stückswertes herangezogen werden kann. 
Das Pauschalwertmodell beinhaltet grund-
sätzlich fünf Faktoren, sowie eine Reihe von 
Abschlägen (Abschlag für Alter und Art 
des Gebäudes). Es wird die Summe aus dem 
Wert des Grund und Bodens sowie dem 
Wert des Gebäudes gebildet. Folgende For-
mel stellt dies dar:

Grundwert
(Grundfläche * 3fachem Bodenwert/m² 

* Hochrechnungsfaktor)
+

Gebäudewert
(Nutzfläche bzw. Bruttogrundrissfläche 
* Baukostenfaktor * Abschlag für Alter 

und Art des Gebäudes)

Wofür stehen die einzelnen Faktoren und 
wie erhalte ich sie?
Grundfläche: Die Fläche des gesamten 
Grundstückes, das übertragen werden soll. 
Sie kann z. B. dem Grundbuch entnommen 
werden. Wird nur ein Teil eines Grundstü-
ckes übertragen, ist die Grundfläche dem-
entsprechend zu aliquotieren.

Bodenwert: Der ungekürzte durchschnitt-
liche Bodenwert pro m² eines Grundstü-
ckes, der im Rahmen der Ermittlung des 
Einheitswertes zu Grunde gelegt wurde. Die 
Kürzung für die Bebauung (25 %) ist nicht 
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vorzunehmen. Auch die pauschalen Erhö-
hungen (zuletzt 1. Jänner 1983 um 35 %) 
sind nicht anzusetzen.

Dieser Wert kann durch die Partei selbst oder 
die Parteienvertreterin/den Parteienvertreter 
(Rechtsanwalt/Notar/Wirtschaftstreuhänder) 
ausschließlich elektronisch über Finanz-
Online beim Finanzamt Österreich (bis 
30.06.2020 beim zuständigen Lagefinanz-
amt) angefragt werden.

Hochrechnungsfaktor: In der Anlage zur 
Grundstückswertverordnung wird ein Hoch-
rechnungsfaktor pro Gemeinde bzw. für die 
fünf größten österreichischen Städte pro 
Bezirk (Wien, Graz) oder pro Stadtteil (Linz, 
Salzburg, Innsbruck) bekanntgegeben. Es 
ist der Hochrechnungsfaktor der jeweiligen 
Lagegemeinde des Grundstückes in die 
 Formel einzusetzen.

Nutzfläche: Die gesamte Bodenfläche 
eines Gebäudes, abzüglich der Wandstärken 
sowie der im Verlauf der Wände befindlichen 
Durchbrüche und Ausnehmungen. Treppen, 
offene Balkone, Terrassen und unausgebau-
ter Dachraum sind bei der Berechnung der 
Nutzfläche nicht zu berücksichtigen. Die 
Nutzfläche des Kellers wird pauschal ermit-
telt, indem 35% der gesamten Bodenfläche 
des Kellers als Nutzfläche angesetzt werden, 
es sei denn, es liegt nachweislich ein gerin-
geres Ausmaß der Eignung für Wohn- oder 
Geschäftszwecke vor. Ob eine Eignung für 
Wohn- oder Geschäftszwecke besteht, ist 
weder nach der subjektiven Ansicht der 
Vertragsteile noch nach der tatsächlichen 

Verwendung, sondern nach dem objektiven 
Zustand der Räume – auch unter Beachtung 
der einschlägigen Rechtsvorschriften – zu 
beurteilen. Die Fläche einer Garage oder 
eines Kraftfahrzeugabstellplatzes ist eben-
falls im Ausmaß von 35 % anzusetzen; ein 
Nachweis eines geringeren Nutzungsaus-
maßes ist hier nicht möglich.

Bruttogrundrissfläche: Ist die Nutzfläche 
nicht bekannt, kann stattdessen die Brutto-
grundrissfläche, um einen pauschalen 
Abschlag von 30 % vermindert, zur Berech-
nung des Wertes des Gebäudes herangezo-
gen werden.

Für die Ermittlung der Bruttogrundrissfläche 
eines Gebäudes ist die Summe der Grund-
rissflächen aller Grundrissebenen zu bilden. 
Die Grundrissfläche ist die Fläche innerhalb 
der äußeren Begrenzungslinien der Außen-
wände eines Geschoßes. Ein unausgebauter 
Dachboden stellt keine Grundrissebene dar.

Nicht zu erfassen sind außerdem:

■■ nicht überdeckte Bereiche (insbesondere 
Balkone)

■■ konstruktiv oder gestalterisch bedingte 
Vor- und Rücksprünge an den Außen-
flächen

■■ Kriechkeller, Kellerschächte, Außentrep-
pen, nicht nutzbare Dachflächen oder 
konstruktiv bedingte Hohlräume

Kellergeschosse und Garagen sind mit der 
halben Fläche in die Ermittlung der Brutto-
grundrissfläche einzubeziehen.
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Die so errechnete gesamte Bruttogrundriss-
fläche ist um 30 % zu kürzen (auch die um 
50 % verminderte Fläche eines Kellers oder 
Garage ist um 30 % zu kürzen).

Beispiel
Ein Einfamilienhaus hat folgende 
Außenmaße: Erdgeschoss 10 × 10 m, 
 erster Stock 10 × 10 m, angebaute 
Garage 3 × 4 m, Keller 10 × 10 m. 
 Daraus ergibt sich eine Bruttogrundriss-
fläche von 100 m² + 100 m² + 6 m² 
(halbe Garagenfläche) + 50 m² (halbe 
Kellerfläche) = 256 m² Diese Brutto-
grundrissfläche ist um 30 % zu kürzen. 
256 m² × 70 % = 179,2 m²

Baukostenfaktor: Pro Bundesland wird in 
der Grundstückswertverordnung ein Bau-
kostenfaktor vorgegeben. Außerdem gibt es 
unterschiedliche Ansätze des Baukostenfak-
tors, je nach Alter und Art des Gebäudes.

Bundesland
Baukostenfaktor	
je	Quadratmeter

Wien 1.470 Euro

Niederösterreich 1.310 Euro

Burgenland 1.270 Euro

Oberösterreich 1.370 Euro

Salzburg 1.550 Euro

Tirol 1.370 Euro

Vorarlberg 1.670 Euro

Steiermark 1.310 Euro

Kärnten 1.300 Euro

Ansatz	für	das	Alter	des	Gebäudes: Je 
nach Alter des Gebäudes ist der Baukosten-
faktor in einem unterschiedlich hohen Aus-
maß anzusetzen:

Alter Ansatz

0 – 20 Jahre, umfassende 
Sanierung

100 %

Teilsanierung 80 %

20 – 40 Jahre 65 %

älter als 40 Jahre 30 %

(Für einfachste Gebäude ist die Anzahl der Jahre 
zu halbieren, eine allfällige Sanierung ist unbe-
achtlich.)

Sanierung: Eine umfassende Sanierung 
liegt vor, wenn innerhalb der letzten zwanzig 
Jahre vor dem Erwerbszeitpunkt mindes-
tens vier der folgenden Maßnahmen umge-
setzt wurden, eine Teilsanierung, wenn 
innerhalb der letzten zwanzig Jahre vor dem 
Erwerbszeitpunkt mindestens zwei der Maß-
nahmen umgesetzt wurden:

■■ Erneuerung des Außenverputzes mit 
Erhöhung des Wärmeschutzes
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■■ Erstmaliger Einbau oder Austausch von 
Heizungsanlagen

■■ Erstmaliger Einbau oder Austausch von 
Elektro-, Gas-, Wasser- oder Heizungs-
installationen

■■ Erstmaliger Einbau oder Austausch von 
Badezimmern

■■ Austausch von mindestens 75 % der 
Fenster

Wird nur ein Teil eines Gebäudes saniert 
und können die Sanierungsmaßnahmen 
diesem Gebäudeteil zugeordnet werden 
(z. B. Anbau, Dachbodenausbau oder Sanie-
rung einer Eigentumswohnung), ist der 
Baukostenfaktor je nach der Beschaffenheit 
des jeweiligen Gebäudeteiles anzuwenden.

Kann keine Zuordnung vorgenommen wer-
den, liegt eine umfassende Sanierung bzw.
Teilsanierung vor, wenn mindestens vier 
bzw. zwei Maßnahmen bei mehr als der 
Hälfte des Gebäudes umgesetzt wurden. 

Abschlag	für	Art	des	Gebäudes: Je 
nach Art des Gebäudes ist der Baukosten-
faktor wie folgt anzusetzen:

Art	des	Gebäudes Ansatz

bei Wohnzwecken dienenden 
Gebäuden, soweit für diese kein 
Richtwert- oder Kategoriemiet-
zins gemäß § 16 des Mietrechts-
gesetzes, BGBl. Nr. 520/1981 in 
der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 100/2014 gilt

100 %

bei Fabriksgebäuden, Werkstätten-
gebäuden und Lagerhäusern, die 
Teile der wirtschaftlichen Einheit 
eines Fabriksgrundstückes sind

60 %

bei einfachsten Gebäuden (z. B. 
Glashäuser, Kalthallen, Gerätehäuser 
oder nicht ganzjährig bewohnbare 
Schrebergartenhäuser) sowie bei 
behelfsmäßiger Bauweise

25 %

bei allen anderen Gebäuden 71,25 %

Beispiel
Einfamilienhaus in Kindberg (Stmk, Bezirk 
Bruck-Mürzzuschlag), Grundstücksfläche 
laut Grundbuch: 1.000 m², Bodenwert 
lt. Einheitswert-Akt: 41,28 ATS/m², 
Hochrechnungsfaktor lt. Anlage zur VO: 
2, (1 € = 13,76 ATS)

Einfamilienhaus: Baujahr: 1960, Aus-
tausch von mindestens 75 % der Fens-
ter 2010, Erneuerung des Außenverput-
zes mit Erneuerung der Wärmedäm-
mung 2011, Austausch der Heizungsan-
lage 2013, Austausch der Badezimmer 
2012, Bruttogrundrissfläche Erdgeschoß 
und erster Stock: 240 m², Keller: 120 m²

Zubau: Baujahr: 1993, Nutzfläche Erd-
geschoß und erster Stock: 70 m², frei-
stehende Garage: 36 m², Baukostenfak-
tor für Steiermark: 1.310 € 

Grundwert:	 
1000 * 3 * 41,28 € / 13,76 * 2 = 18.000 €
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Gebäudewert: 
240 * 70 % * 1.310 € = 220.080 € 
Die Bruttogrundrissfläche ist um 30 % 
zu kürzen. Es wurde eine umfassende 
Sanierung getätigt weshalb der Baukos-
tenfaktor nicht zu kürzen ist.

120 * 70 % * 50 % * 1.310 € = 55.020 € 
Die Bruttogrundrissfläche des Kellers ist 
um 30 % zu kürzen. Wird bei Kellern 
die Bruttogrundrissfläche verwendet, ist 
die gekürzte Fläche zusätzlich um 
50 % zu kürzen. Im Ergebnis erfolgt ein 
Ansatz mit 35 % des Kellers. Der Keller 
teilt die Sanierung des darüber liegen-
den Gebäudes.

70 * 65 % * 1.310 € = 59.605 € 
Es wird die Nutzfläche ungekürzt in die 
Berechnung aufgenommen. Auf Grund 
des Alters erfolgt eine Kürzung um 35 %.

36 * 25 % * 30 % * 1310 € = 3.537 € 
Es wird die Nutzfläche ungekürzt in die 
Berechnung aufgenommen. Auf Grund 
des Alters erfolgt eine Kürzung um 70 %. 
Einfachste Gebäude, wie z. B. freiste-
hende ungeheizte Garagen haben einen 
Abschlag von 75 %. 

Gebäudewert = 338.242 €

Grundwert	+	Gebäudewert	=	
Grundstückswert: 
18.000 € + 338.242 € = 356.242 €

Hinweis
Auf www.bmf.gv.at stellt das Bundes-
ministerium für Finanzen im Bereich 
Berechnungsprogramme einen Grund-
stückswertrechner nach dem Pauschal-
wertmodell zur Verfügung.

2.4.2.	Geeigneter	Immobilien
preisspiegel

In der Grundstückswertverordnung wird ein 
geeigneter Immobilienpreisspiegel festge-
legt, der für die Ermittlung des Grundstücks-
wertes heranzuziehen ist. Für Erwerbsvor-
gänge (es wird auf das Entstehen der Steu-
erschuld abgestellt) ab dem 1. Jänner 2017 
können ausschließlich die Listen der Immo-
biliendurchschnittspreise der Statistik Aust-
ria herangezogen werden. Diese Listen sind 
auf der Homepage der Statistik Austria ver-
öffentlicht unter Wirtschaft – Preise – Immo-
biliendurchschnittspreise.

Der Wert des Grundstückes ist nach dem 
jeweiligen Immobilienpreisspiegel zu 
ermitteln. Von diesem Wert ist ein Abschlag 
von 28,75 % vorzunehmen. Der so 
ermittelte Wert kann als Grundstückswert 
herangezogen werden.
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Hinweis 
Die Immobiliendurchschnittspreise der 
 Statistik Austria dürfen nur dann 
 verwendet werden, wenn die Vorgaben 
für die jeweilige Grundstücks- oder 
Gebäudekategorie mit den Eigenschaf-
ten des zu bewertenden Grundstückes 
übereinstimmen.

2.4.3.	Geringerer	gemeiner	Wert	eines	
Grundstückes

Neben der Ermittlung des Grundstücks-
wertes anhand des Pauschalwertmodells 
und eines geeigneten Immobilienpreis-
spiegels, kann die/der Steuerpflichtige, den 
geringeren gemeinen Wert eines Grund-
stückes nachweisen. Geringer bedeutet in 
diesem Fall geringer als der nach den 
 beiden Ermittlungsmethoden ermittelte 
Grundstückswert. Dieser Nachweis kann 
beispiels weise durch ein Schätzungsgut-
achten erbracht werden. Wird dieses von 
einem allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Immobiliensachverständigen 
erstellt, hat das Gutachten die Vermutung 
der  Richtigkeit für sich. Der geringere 
gemeine Wert kann aber auch durch ver-
schiedene andere Beweismittel glaubhaft 
gemacht werden:

■■ Sonstiges Schätzungsgutachten
■■ Kaufpreis bei nicht lang zurückliegendem 

Ankauf 
■■ Kaufpreis von vergleichbaren Liegen-

schaften

■■ Wurde ein Hypothekarkredit aufgenom-
men, kann der dem Kredit zugrunde 
gelegte Wert laut Bankenschätzung her-
angezogen werden

3. Steuersätze

Die Grunderwerbsteuer beträgt im Allgemei-
nen 3,5 % der Bemessungsgrundlage. Dies 
gilt insbesondere bei entgeltlichen Erwerbs-
vorgängen oder bei teilentgeltlichen Vor-
gängen hinsichtlich des entgeltlichen Teils.

3.1.	Der	Stufentarif	und	seine	
	Anwendung

Unter bestimmten Umständen kommt ein Stu-
fentarif zu Anwendung. Dies ist der Fall bei:

■■ unentgeltlichen Erwerben sowie bei 
Erwerben, die als unentgeltlich gelten

■■ teilentgeltlichen Erwerben hinsichtlich 
des unentgeltlichen Teiles

Der Stufentarif beträgt

■■ für die ersten 250.000 Euro:  0,5 %
■■ für die nächsten 150.000 Euro: 2,0 %
■■ und darüber hinaus: 3,5 %

des Grundstückswertes.

Wann ist ein Erwerbsvorgang unentgeltlich?
Unter folgenden Voraussetzungen handelt 
es sich um einen unentgeltlichen Erwerbs-
vorgang oder wird ein Erwerbsvorgang als 
unentgeltlich fingiert:
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■■ eine Gegenleistung ist nicht vorhanden 
oder beträgt nicht mehr als 30 % des 
Grundstückswertes bzw. gemeinsamen 
Wertes

■■ bei Erwerben von Todes wegen (z. B. Erbe)
■■ bei Erwerben unter Lebenden im Famili-

enverband iSd § 26a Abs. 1 Z 1 GGG 
(Familienverband siehe 2. Bemessungs-
grundlage)

■■ Gesellschafterwechsel, Anteilsvereinigun-
gen bzw. -übertragungen und Umgrün-
dungen nach dem UmgrStG

Hinweis
„Unentgeltlich fingiert“ bedeutet, dass 
der Erwerbsvorgang zur Gänze als 
unentgeltlicher Erwerbsvorgang gilt, 
unabhängig davon ob und in welcher 
Höhe eine Gegenleistung vorliegt.

Wann ist ein Erwerbsvorgang teilentgeltlich?
Ein teilentgeltlicher Erwerb liegt vor, wenn 
eine Gegenleistung mehr als 30 %, aber 
nicht mehr als 70 % des Grundstückswertes 
beträgt. Im Ausmaß des unentgeltlichen 
Teiles des Grundstückswertes kommt der 
Stufentarif, im Ausmaß des entgeltlichen 
Teiles des Grundstückswertes der „Normal-
tarif“ in Höhe von 3,5 % zur Anwendung.

Wann ist ein Erwerbsvorgang entgeltlich?
Wenn die Gegenleistung mehr als 70 % des 
Grundstückswertes bzw. gemeinen Wertes 
beträgt und kein als unentgeltlich fingierter 
Erwerbsvorgang vorliegt.

Wann müssen Erwerbsvorgänge zusammen-
gerechnet werden?
Bei der Ermittlung des Stufentarifes müssen 
bestimmte Erwerbsvorgänge zusammenge-
rechnet werden, wodurch sich für nachfol-
gende Erwerbsvorgänge der Steuersatz im 
Stufentarif erhöht. Diese Zusammenrech-
nung wirkt sich nur auf den Steuersatz aus. 
Es gibt zwei verschiedene Arten der Zusam-
menrechnung:

■■ Vertikale Zusammenrechnung: Es wer-
den alle unentgeltlichen Erwerbe (bzw. 
unentgeltlichen Teile von teilentgeltli-
chen Erwerben) zusammengerechnet, 
die zwischen denselben Personen inner-
halb von fünf Jahren stattgefunden 
haben. Eine Zusammenrechnung wird 
auch dann vorgenommen, wenn die 
Erwerbe gleichzeitig (z. B. mit einem 
Schenkungsvertrag) erfolgen.

Beispiel
Erwerbsvorgang 1: Der Vater schenkt 
seiner Tochter ein Grundstück (Grund-
stückswert: 200.000 Euro).
Erwerbsvorgang 2: 2 Jahre später schenkt 
er seiner Tochter ein zweites Grundstück 
(Grundstückswert: 300.000 Euro).

Berechnung:
Erwerbsvorgang 1: Die Grunderwerb-
steuer beträgt 1.000 Euro (0,5 % von 
200.000 Euro).
Erwerbsvorgang 2: Nur für die Ermittlung 
des Steuersatzes ist der Bemessungs-
grundlage des zweiten Erwerbsvorgan-
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ges die Bemessungsgrundlage des ers-
ten Erwerbsvorganges hinzuzurechnen. 
200.000 Euro des Stufentarifes sind 
deshalb bereits vom ersten Erwerbsvor-
gang „verbraucht“. Beim zweiten Erwerbs-
vorgang sind deshalb 50.000 Euro mit 
0,5 %, 150.000 Euro mit 2 % und 
100.000 Euro mit 3,5 % zu besteuern. Die 
Grunderwerbsteuer beträgt 6.750 Euro.

Der letzte Erwerbsvorgang, mit dem 
Erwerbe zu Lebzeiten zusammengerechnet 
werden müssen, ist der Erwerb von Todes 
wegen. Die Fristberechnung stellt auf den 
jeweiligen Zeitpunkt des Entstehens der 
Steuerschuld ab. Eine Zusammenrechnung 
erfolgt sowohl bei Erwerben durch und 
von natürlichen Personen als auch durch 
und von Personen- oder Kapitalgesellschaf-
ten. Allerdings werden nur Erwerbe „in 
die gleiche Richtung“ zusammengerechnet 
(also z. B. Elternteil an Kind).

■■ Horizontale Zusammenrechnung: Wenn 
ein Grundstück (wirtschaftliche Einheit) 
innerhalb der 5-Jahres-Frist an dieselbe 
Person fällt, auch wenn die Übergeber 
unterschiedlich sind, sind diese Erwerbs-
vorgänge zusammenzurechnen.

Beispiel
Erwerbsvorgang 1: Die Tochter erbt 
von ihrem Vater die Hälfte eines 
Grundstücks (anteiliger Grundstücks-
wert 250.000 Euro).

Erwerbsvorgang 2: 2 Jahre später erbt 
die Tochter die zweite Hälfte des Grund-
stücks von der Mutter (anteiliger Grund-
stückswert: 250.000 Euro).

Berechnung:	
Erwerbsvorgang 1: Die Grunderwerb-
steuer beträgt 1.250 Euro (0,5 % von 
250.000 Euro).
Erwerbsvorgang 2: Nur für die Ermittlung 
des Steuersatzes ist der Bemessungs-
grundlage des zweiten Erwerbsvorgan-
ges die Bemessungsgrundlage des ers-
ten Erwerbsvorganges hinzuzurechnen. 
250.000 Euro des Stufentarifes sind des-
halb bereits vom ersten Erwerbsvorgang 
„verbraucht“. Beim zweiten Erwerbsvor-
gang sind deshalb 150.000 Euro mit 2 % 
und 100.000 Euro mit 3,5 % zu besteu-
ern. Die Grunderwerb steuer beträgt 
6.750 Euro.

Wie ist bei land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken vorzugehen?
Bei folgenden Erwerbsvorgängen von land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücken 
beträgt die Grunderwerbsteuer 2 % von der 
Bemessungsgrundlage (das ist der einfache 
Einheitswert):

■■ bei Erwerben unter Lebenden im Famili-
enverband iSd § 26a Abs. 1 Z 1 GGG

■■ bei Erwerben von Todes wegen (z. B. 
Erbe) im Familienverband iSd § 26a 
Abs. 1 Z 1 GGG.
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3.2.	Weitere	Steuersätze

Bei bestimmten Erwerbsvorgängen (Gesell-
schafterwechsel bei Personengesellschaf-
ten, Anteilsvereinigung und Anteilsübertra-
gung bei Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten) und bei Vorgängen nach dem Umgrün-
dungssteuergesetz beträgt die Steuer 0,5 %, 
wenn die Steuer nicht vom Einheitswert zu 
berechnen ist (gilt also nicht bei land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken, hier 
beträgt der Steuersatz 3,5 %).

Bei einem Grundstückserwerb durch eine 
privatrechtliche Stiftung oder durch eine 
damit vergleichbare Vermögensmasse erhöht 
sich die Steuer um 2,5 % des Unterschieds-
betrages zwischen dem Grundstückswert und 
einer allfälligen Gegenleistung (Stiftungs-
eingangssteueräquivalent).

4. Befreiungen

Im Grunderwerbsteuergesetz sind in folgen-
den Fällen Befreiungen vorgesehen:

4.1.	Bagatellgrenze

Die Bemessungsgrundlage beträgt nicht 
mehr als 1.100 Euro.

4.2.	Abschreibung	geringwertiger	
Grundstücke

Es handelt sich um einen Erwerbsvorgang 
gemäß § 13 Liegenschaftsteilungsgesetz und 

die Bemessungsgrundlage beträgt nicht 
mehr als 2.000 Euro.

4.3.	Begünstigte	Betriebs
übertragungen

4.3.1.	Betriebsfreibetrag	für	
	Grundvermögen

Bei dieser Befreiungsbestimmung handelt 
es sich um einen Freibetrag in Höhe von 
900.000 Euro („Betriebsfreibetrag“). Der 
Freibetrag steht nur zu, wenn der Erwerbs-
vorgang unentgeltlich erfolgt (bei teilent-
geltlichen Vorgängen steht er nur hinsicht-
lich des unentgeltlichen Teils zu). Darüber 
hinaus müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:

■■ Die Erwerberin/der Erwerber muss eine 
natürliche Person sein.

■■ Das gemeinsam mit dem Grundstück 
übertragene Vermögen (Unternehmen, 
Mitunternehmeranteile) muss der Erzie-
lung betrieblicher Einkünfte (Einkünfte 
aus selbstständiger Arbeit oder Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb) dienen.

■■ Die Übergeberin/der Übergeber muss bei 
Übergabe unter Lebenden das 55. Lebens-
jahr vollendet haben oder ist wegen kör-
perlicher, psychischer, sinnesbedingter 
oder kognitiver Funktionseinschränkun-
gen in einem Ausmaß erwerbsunfähig, 
dass sie/er nicht in der Lage ist, ihren/
seinen Betrieb fortzuführen oder die mit 
ihrer/seiner Stellung als Gesellschafter/in 
verbundenen Aufgaben oder Verpflich-
tungen zu erfüllen. Das Vorliegen der 
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Erwerbsunfähigkeit ist auf Grundlage 
eines von der Steuerpflichtigen/vom 
Steuerpflichtigen beizubringenden medi-
zinischen Gutachtens eines allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen zu beurteilen, es sei 
denn, es liegt eine medizinische Beurtei-
lung durch den für die Steuerpflichtige/
den Steuerpflichtigen zuständigen Sozi-
alversicherungsträger vor.

■■ Die Übergeberin/der Übergeber muss 
mindestens ein Viertel des Betriebes bzw. 
der Mitunternehmerschaft (z. B. Anteile 
an einer OG) übertragen; wird nur ein Teil 
eines Betriebes oder ein Anteil an einer 
Mitunternehmerschaft übertragen, steht 
der Freibetrag nur aliquot in dem Ausmaß 
zu, das dem Anteil des übergebenen 
(Teil-)Betriebes am Gesamtbetrieb bzw. 
dem Anteil der Mitunternehmerschaft am 
Vermögen der Gesellschaft entspricht.

Der Betriebsfreibetrag darf nur vom unent-
geltlichen Teil abgezogen werden; bei teil-
entgeltlichen Vorgängen ist er daher ent-
sprechend zu aliquotieren. Betriebsüber-
gaben, die innerhalb des Personenkreises 
des § 26a Abs. 1 Z 1 GGG stattfinden, sind 
immer unentgeltlich.

Der unentgeltliche Teil unterliegt nach Abzug 
des Betriebsfreibetrages dem Stufentarif. Bei 
teilentgeltlichen Übertragungen unterliegt der 
entgeltliche Teil, ohne Abzug eines Betriebs-
freibetrages, dem Normaltarif von 3,5 %.

Zusätzlich ist die Grunderwerbsteuer, die für 
unentgeltliche Vorgänge bzw. den unent-

geltlichen Teil eines teilentgeltlichen Vorgan-
ges nach dem Stufentarif berechnet wird, 
der Höhe nach mit 0,5 % des (anteiligen) 
Grundstückswertes – dabei wird der (gegebe-
nenfalls aliquote) Betriebsfreibetrages nicht 
abgezogen – gedeckelt.

4.3.2.	Betriebsfreibetrag	für	land	und	
forstwirtschaftliche	Grundstücke

Bei dieser Befreiungsbestimmung handelt 
es sich um einen Freibetrag in Höhe von 
365.000 Euro („Betriebsfreibetrag“). Der 
Freibetrag steht nur zu, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

■■ Der Erwerbsvorgang erfolgt unentgeltlich 
oder eine Gegenleistung ist geringer als 
der Einheitswert

■■ Der Erwerber muss eine natürliche Per-
son sein

■■ Der Erwerbsvorgang muss innerhalb 
des Personenkreises des § 26a Abs. 1 Z 
1 GGG stattfinden

■■ Das gemeinsam mit dem Grundstück 
übertragene Vermögen (Unternehmen, 
Mitunternehmeranteile) muss der Erzie-
lung land- und forstwirtschaftlicher Ein-
künfte dienen

■■ Die Übergeberin/der Übergeber muss bei 
Übergabe unter Lebenden das 55. Lebens-
jahr vollendet haben oder ist wegen kör-
perlicher, psychischer, sinnesbedingter 
oder kognitiver Funktionseinschränkun-
gen in einem Ausmaß erwerbsunfähig, 
dass sie/er nicht in der Lage ist, ihren/
seinen Betrieb fortzuführen oder die mit 
ihrer/seiner Stellung als Gesellschafter/in 
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verbundenen Aufgaben oder Verpflich-
tungen zu erfüllen. Das Vorliegen der 
Erwerbsunfähigkeit ist auf Grundlage 
eines von der Steuerpflichtigen/vom 
Steuerpflichtigen beizubringenden medi-
zinischen Gutachtens eines allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen zu beurteilen, es sei 
denn, es liegt eine medizinische Beurtei-
lung durch den für die Steuerpflichtige/
den Steuerpflichtigen zuständigen Sozial-
versicherungsträger vor.

■■ Die Übergeberin/der Übergeber muss 
mindestens ein Viertel des Betriebes bzw. 
der Mitunternehmerschaft (z. B. Anteile 
an einer OG) übertragen; wird nur ein 
Teil eines Betriebes oder ein Anteil an 
einer Mitunternehmerschaft übertragen, 
steht der Freibetrag nur aliquot in dem 
Ausmaß zu, das dem Anteil des überge-
benen (Teil-)Betriebes am Gesamtbetrieb 
bzw. dem Anteil der Mitunternehmerschaft 
am Vermögen der Gesellschaft entspricht.

Nach Abzug des Betriebsfreibetrages 
unterliegen die Grundstücke dem Steuer-
satz von 2 %.

4.3.3.	Nacherhebung	der	Grund
erwerbsteuer	im	Zusammenhang	mit	
Betriebsübergaben

Die Steuer wird nacherhoben, wenn der 
Erwerber innerhalb von fünf Jahren das 
zugewendete Vermögen oder wesentliche 
Grundlagen davon (Betrieb) entgeltlich 
oder unentgeltlich überträgt, betriebsfrem-
den Zwecken zuführt oder den (Teil-)

Betrieb aufgibt. Dies gilt nicht, wenn dieser 
Übertragungsvorgang selbst wieder eine 
begünstigte Betriebsübertragung darstellt 
oder Gegenstand einer Umgründung nach 
dem Umgründungssteuergesetz ist, sofern 
für das an seine Stelle getretene Vermögen 
(z. B. Gesellschaftsanteile) kein Grund für 
eine Nacherhebung der Steuer eintritt.

Bei der Nacherhebung wird der in Abzug 
gebrachte Betriebsfreibetrag nachversteuert. 
Wenn bei einer begünstigten Betriebsüber-
gabe, bei der Grundvermögen übergeben 
wurde, die „Deckelung“ angewendet wurde 
(0,5 % von des Grundstückswertes ohne 
Berücksichtigung des Betriebsfreibetrages), 
dann ist die Differenz zwischen der gedeckel-
ten Grunderwerbsteuer und jener Grunder-
werbsteuer, die sich durch Anwendung des 
Stufentarifs auf den Grundstückswert (ohne 
Abzug eines Betriebsfreibetrages) ergibt, 
nachzuversteuern.

4.4.	Förderung	gemeinnütziger,	
	mildtätiger	und	kirchlicher	Zwecke

Das Grundstück wird unentgeltlich durch 
eine Körperschaft, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmasse erworben, die der 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder 
kirchlicher Zwecke (§§ 34 bis 47 BAO) dient.

4.5.	Zusammenlegungs	oder	
	Flurbereinigungsverfahren

Ein Grundstück wird auf Grund eines Zusam-
menlegungsverfahrens- oder eines Flurberei-
nigungsverfahrens übertragen; die Zusam-
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menlegung oder Flurbereinigung muss den 
Zielsetzungen des Flurverfassungs-Grund-
satzgesetzes entsprechen. Über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen entscheidet die 
Agrarbehörde mit Bescheid. Das Finanzamt 
ist an die rechtskräftige Entscheidung der 
Agrarbehörde gebunden.

4.6.	Bessere	Gestaltung	von	Bauland

Ein Grundstück wird durch eine behördliche 
Maßnahmen zur besseren Gestaltung von 
Bauland übertragen; darunter sind Maßnah-
men einer Behörde (z. B. Raumordnungs- 
oder Baubehörde) zu verstehen, denen sich 
ein Grundstückseigentümer nicht entziehen 
kann. Nicht befreit ist eine freiwillige Verein-
barung, weil dieser keine behördliche Maß-
nahme zu Grunde liegt. Das Finanzamt ist 
an die behördliche Maßnahme (Bescheid) 
gebunden.

4.7.	Erwerb	durch	Ehegattin/gatten	
oder	eingetragene/n	Partner/in

Der Erwerb eines Grundstückes unter 
Lebenden durch die Ehegattin/den Ehegat-
ten oder eingetragene Partnerin/eingetrage-
nen Partner erfolgt unter folgenden Voraus-
setzungen:

■■ Der Erwerb erfolgt zum Zweck der gleich-
teiligen Errichtung oder Anschaffung 
einer Wohnung

■■ Die Wohnung dient der Befriedigung des 
dringenden Wohnbedürfnisses der Ehe-
leute oder eingetragenen Partner/innen

■■ Die bisherige Ehewohnung oder gemein-
same Wohnung der eingetragenen Part-
ner/innen wird aufgegeben (z. B. Kündi-
gung des Mietvertrages, Verkauf der 
Eigentumswohnung)

■■ Die Wohnung muss innerhalb von drei 
Monaten ab Erwerb oder Fertigstellung 
bezogen werden, bei Errichtung der 
Wohnung längstens innerhalb von acht 
Jahren ab Begründung des Miteigentums

■■ Die Wohnung muss ohne Änderung der 
Eigentumsverhältnisse weitere fünf Jahre 
benützt werden; Umstände, die wegen 
Nichterfüllung der Voraussetzungen zur 
Nacherhebung der Steuer führen, sind 
dem Finanzamt innerhalb eines Monates 
nach ihrem Eintritt anzuzeigen

Der Erwerb eines Grundstückes von Todes 
wegen (Erbanfall, Vermächtnis, Erfüllung 
eines Pflichtteilsanspruchs, wenn die Leis-
tung an Erfüllung statt vor Beendigung des 
Verlassenschaftsverfahrens vereinbart wird) 
oder auf Grund des § 14 Abs. 1 Z 1 WEG 
durch die überlebende Ehegattin/den über-
lebenden Ehegatten oder eingetragene/n 
Partner/in erfolgt unter folgender Voraus-
setzung:

■■ Die Wohnung hat zum Zeitpunkt des 
Todes der erwerbenden Ehegattin/dem 
erwerbenden Ehegatten oder eingetra-
gene Partnerin/eingetragenen Partner als 
Hauptwohnsitz gedient.

Es handelt sich in beiden Fällen um einen 
Freibetrag von 150 m². Das bedeutet, dass 
unabhängig von der Größe der Wohnung 
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bis zu 150 m² der Wohnnutzfläche befreit 
sind. Ist die Wohnung größer, unterliegt nur 
der über 150 m² Wohnnutzfläche hinaus-
gehende Teil der Besteuerung.

4.8.	Behördlicher	Eingriff

Der Erwerb eines Grundstückes findet 
infolge eines behördlichen Eingriffs oder auf-
grund eines Rechtsgeschäftes zu Vermei-
dung eines solchen nachweisbar drohenden 
Eingriffs statt. Die Befreiung umfasst tat-
sächlich durchgeführte Enteignungen, aber 
etwa auch Straßengrundabtretungen, die die 
Baubehörde aus Anlass von Bauplatzerklä-
rungen oder Grundabteilungen vorschreibt.

4.9.	Zuwendung	öffentlichrechtliche	
Körperschaften

Ein Grundstück wird durch eine öffent-
lich-rechtliche Körperschaft zugewendet.

4.10.	Realteilung

Wird ein Grundstück im Rahmen einer Real-
teilung übertragen, liegt eine Befreiung 
insoweit vor, als der Wert des Teilgrund-
stückes, das die einzelne Erwerberin/der 
einzelne Erwerber im Wege der Realteilung 
erhält, dem Bruchteil entspricht, mit dem 
sie/er am gesamten zu verteilenden Grund-
stück beteiligt ist.

Eine Realteilung ist die Teilung eines im Mit-
eigentum mehrerer Personen stehenden 
Grundstückes der Fläche nach. Dabei gibt 
jede/r einzelne Miteigentümer/in ihr/sein 

Miteigentumsrecht an der Gesamtliegen-
schaft auf und erhält dafür das Alleineigen-
tum an einer Teilfläche. Erhält ein/e Tausch-
partner/in mehr als ihrem/seinem Miteigen-
tumsanteil entspricht, unterliegt der Mehr-
erwerb der Grunderwerbsteuer.

Voraussetzung für die Befreiung ist, dass 
das zu verteilende Grundstück eine wirt-
schaftliche Einheit bildet. Eine wirtschaftliche 
Einheit kann auch aus mehreren Grundstü-
cken oder Grundstücksparzellen bestehen. 
Die wirtschaftliche Einheit wird durch das 
Finanzamt Österreich (bis 30.06.2020 
Lagefinanzamt) nach den Bestimmungen 
des Bewertungsgesetzes im Einheitswert-
bescheid festgestellt.

5. Entstehen der Steuerschuld 
und Steuerschuldner/in

5.1.	Wann	entsteht	die	Steuerschuld?

Bei der Grunderwerbsteuer entsteht die 
Steuerschuld, sobald der steuerpflichtige 
Erwerbsvorgang (Verpflichtungsgeschäft) 
verwirklicht worden ist. Das ist der Zeit-
punkt, in dem sich die Vertragsparteien 
über Kaufgegenstand und Kaufpreis (z. B. 
durch Unterfertigung der Vertragsur-
kunde) geeinigt haben. 

Auf das Erfüllungsgeschäft (Übertragung des 
Eigentums durch Eintragung in das Grund-
buch) kommt es nicht an.
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Beispiel
Ein Kaufvertrag über ein inländisches 
Grundstück wird mit 13. Mai 2020 rechts-
kräftig abgeschlossen. Die Eintragung 
in das Grundbuch erfolgt am 5. Oktober 
2020. Die Steuerschuld entsteht mit 
13. Mai 2020.

Wann entsteht die Steuerschuld bei einer 
Schenkung?
Bei Schenkungen entsteht die Steuerschuld 
mit Abschluss des Schenkungsvertrages. 
Abweichend davon entsteht die Steuer-
schuld bei einer Schenkung auf den Todes-
fall erst mit dem Tod des Geschenkgebers.

Wann entsteht die Steuerschuld bei Erwerb 
durch Erbanfall?
Beim Erwerb durch Erbanfall entsteht die 
Steuerschuld mit dem rechtskräftigen 
Beschluss über die Einantwortung und beim 
Erwerb als Vermächtnisnehmer mit 
 Bestätigung des Verlassenschaftsgerichts 
(§ 182 Abs. 3 AußStrG „Amtsbestätigung“).

Wie wirken sich aufschiebende Bedingungen 
oder eine Genehmigungspflicht aus?
Es muss unterschieden werden zwischen

■■ aufschiebenden Bedingungen und 
■■ auflösenden Bedingungen.

Eine aufschiebende Bedingung liegt vor, 
wenn die Rechtswirkungen des Rechts-
geschäftes erst dann eintreten sollen, wenn 
die Bedingung erfüllt wird.

Beispiel
Der Kaufvertrag über eine Eigentums-
wohnung wird von der Bedingung 
abhängig gemacht, dass der Verkäufer 
heiratet.

Ist die Wirksamkeit des Erwerbsvorganges 
vom Eintritt einer aufschiebenden Bedin-
gung abhängig, so entsteht die Steuerschuld 
erst mit dem Eintritt der Bedingung. 

Ein Geschäft ist unter einer auflösenden 
Bedingung geschlossen, wenn die Rechts-
wirkungen des Geschäftes sofort eintreten, 
aber wieder aufhören, wenn und sobald ein 
ungewisses Ereignis eintritt.

Beispiel
Das Grundstück wird übertragen, es 
muss jedoch wieder herausgegeben 
werden, wenn sich der Übernehmer 
scheiden lässt.

Die Vereinbarung einer auflösenden 
Bedingung verhindert das Entstehen der 
Steuerschuld nicht, jedoch kann nach 
Eintritt der Bedingung unter bestimmten 
Voraussetzungen die Rückerstattung der 
bereits entrichteten Grunderwerbsteuer 
beantragt werden.

Unterliegt der Erwerbsvorgang eine Geneh-
migungspflicht (z. B. pflegschafts-, abhand-
lungs-, grundverkehrsbehördliche Genehmi-
gung), entsteht die Steuerschuld erst mit 
der Genehmigung.
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5.2.	Steuerschuldner/in

Schuldner/in der Grunderwerbsteuer sind

■■ grundsätzlich alle am Erwerbsvorgang 
beteiligten Personen (z. B. Käufer/in und 
Verkäufer/in, Geschenkgeber/in und 
Geschenknehmer/in) 

■■ beim Erwerb kraft Gesetzes (z. B. Ersit-
zung) die/der bisherige Eigentümer/in 
und die/der Erwerber/in

■■ bei der Enteignung oder Zwangsverstei-
gerung nur die/der Erwerber/in 

■■ beim Erwerb von Todes wegen und bei 
Schenkung auf den Todesfall die/der 
Erwerber/in 

■■ bei der Änderung des Gesellschafterbe-
standes einer Personengesellschaft die 
Personengesellschaft

■■ bei der Vereinigung von mindestens 95 % 
der Anteile am Gesellschaftsvermögen 
oder einer Gesellschaft in der Hand der 
Erwerberin/des Erwerbers, die/derje-
nige, in deren/dessen Hand die Anteile 
vereinigt werden

■■ bei der Vereinigung von mindestens 95 % 
der Anteile am Gesellschaftsvermögen 
oder einer Gesellschaft in der Hand einer 
Unternehmensgruppe, die am Erwerbs-
vorgang Beteiligten

Die Steuerschuldner/innen (z. B. Käufer/in 
und Verkäufer/in) sind Gesamtschuldner/
innen zur ungeteilten Hand (Solidarschuld-
verhältnis).

5.3.	Selbstberechnung	der	Grund
erwerbsteuer

Kann die Grunderwerbsteuer selbst berech-
net werden?
Zur Selbstberechnung der Grunderwerb-
steuer sind nur Rechtsanwältinnen/Rechts-
anwälte und /Notarinnen/Notare (Parteien-
vertreter/innen) innerhalb der Frist für die 
Vorlage der Abgabenerklärung befugt.

Parteienvertreter/innen, die eine Selbst-
berechnung vornehmen, haben die selbst-
berechnete Grunderwerbsteuer spätestens 
bis zum 15. Tag des auf den Kalendermo-
nat, in dem die Selbstberechnung erfolgt, 
zweitfolgenden Monats an das Finanzamt 
zu entrichten.

Beispiel
Über eine Liegenschaft wird ein Kaufver-
trag mit 31. Mai 2020 abgeschlossen. 
Bis zum 15. Juli 2020 kann die Grunder-
werbsteuer von einer Notarin/einem 
Notar oder Rechtsanwältin/Rechtsanwalt 
selbstberechnet werden. Die Selbstbe-
rechnung wird am 12. Juli 2020 durch-
geführt. Die/der Parteienvertreter/in 
(Notar/in bzw. Rechtsanwältin/Rechts-
anwalt) muss die berechnete Grund-
erwerbsteuer bis zum 15. September 
2020 an das Finanzamt entrichten.
Die/der Parteienvertreter kann gegenüber 
dem Grundbuchsgericht durch Bekannt-
gabe der so genannten Vorgangsnum-
mer elektronisch erklären, dass eine 
Selbstberechnung vorgenommen wurde 
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und die Grunderwerbsteuer sowie die 
Eintragungsgebühr abgeführt wurden.

5.3.1.	Anzeige	beim	Finanzamt

Wer ist zur Anzeige beim Finanzamt 
 verpflichtet?
Zur Anzeige der Rechtsvorgänge, die der 
Grunderwerbsteuer unterliegen, sind alle 
Steuerschuldner/innen verpflichtet und 
neben diesen auch Notarinnen/Notare, 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte und 
Bevollmächtigte, die beim Erwerb des 
Grundstückes oder bei der Errichtung 
der Vertragsurkunde mitgewirkt haben.

Wie und wann ist die Abgabenerklärung dem 
Finanzamt vorzulegen?
■■ Sofern keine Selbstberechnung durch eine 

befugte Parteienvertreterin/einen befug-
ten Parteienvertreter erfolgt, sind steuer-
bare Erwerbsvorgänge bis zum 15. Tag 
des auf den Kalendermonat, in dem die 
Steuerschuld entstanden ist, zweitfol-
genden Monats beim Finanzamt mit einer 
Abgabenerklärung anzuzeigen; die Abga-
benerklärung ist durch eine befugte Par-
teienvertreterin/einen befugten Parteien-
vertreter elektronisch über Finanz Online 
zu übermitteln. 

■■ Bei steuerbefreiten Erwerbsvorgängen 
gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 (Zusammenle-
gungs- und Flurbereinigungsverfahren) 
sowie Z 5 GrEStG (bessere Gestaltung von 
Bauland) kann die Abgabenerklärung 
auch durch eine Steuerschuldnerin/einen 

Steuerschuldner selbst über FinanzOnline 
elektronisch übermittelt werden. 

■■ Keine Anzeigeverpflichtung besteht bei 
steuerbefreiten Erwerbsvorgängen gem. 
§ 3 Abs. 1 Z 1 lit. b GrEStG (Erwerbe 
nach dem Liegenschaftsteilungsgesetz, 
wenn die Bemessungsgrundlage 
2.000 Euro nicht übersteigt). 

■■ Eine papiermäßige Anzeige ist nicht 
möglich.

Beispiel
Der Kaufvertrag über eine Eigentums-
wohnung wird am 11. Jänner 2020 
abgeschlossen. Die Abgabenerklärung 
ist bis zum 15. März 2020 dem Finanz-
amt elektronisch zu übermitteln.

Die Anzeige hat auch zu erfolgen, wenn der 
Erwerbsvorgang von der Besteuerung aus-
genommen ist (Ausnahme: gemäß § 3 Abs. 
1 Z 1 lit. b GrEStG steuerbefreiter Vor-
gang). Auch über mündlich abgeschlossene 
Verträge ist eine elektronische Abgabener-
klärung zu übermitteln. Wurde über den 
Erwerbsvorgang eine Schrift (Urkunde 
über den Vertrag, Beschluss usw.) errichtet, 
so ist der Abgabenerklärung eine Abschrift 
(Kopie) davon anzuschließen.

Welches Finanzamt ist für die Grunderwerb-
steuer zuständig?
Für die Erhebung der Grunderwerbsteuer ist 
das Finanzamt Österreich (bis 30.06.2020 
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und 
Glücksspiel) zuständig.
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Für einen Erwerbsvorgang, der beim Finanz-
amt angezeigt wurde, wird die Grunder-
werbsteuer mit Bescheid festgesetzt. Die 
Fälligkeit der Steuer tritt einen Monat nach 
Zustellung des Bescheids ein.

Wozu braucht man eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung?
Der/dem Abgabenschuldner/in ist eine steu-
erliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
(UB) vom Finanzamt auszuhändigen, wenn

■■ Abgabenfreiheit gegeben ist,
■■ die Abgabe vollständig bezahlt ist,
■■ sie noch nicht bezahlt ist, aber Sicherheit 

für die Abgabenschuld geleistet wurde, 
oder

■■ die Abgabenschuld nicht gefährdet ist.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist kein 
Bescheid. Sie ist für die Eintragung des Eigen-
tumsrechtes in das Grundbuch erforderlich.

5.3.2.	Bezahlung	der	Grunderwerbsteuer

Muss die Grunderwerbsteuer auf einmal 
bezahlt werden?
Die Steuer kann bei unentgeltlichen Erwerbs-
vorgängen (z. B. immer im Familienverband 
oder von Todes wegen) auf bis zu fünf glei-
che Jahresbeträge aufgeteilt werden. Der 
Gesamtbetrag wird dabei je nach Anzahl der 
Aufteilungsbeträge erhöht. Wird eine Steuer-
schuld von 10.000 Euro verteilt, ergeben 
sich je nach Anzahl der Teilbeträge folgende 
Erhöhungsbeträge:

Verteilung Erhöhung	um Gesamtbetrag Jahresbetrag

2 Jahre  4 % 10.400,00 Euro 5.200,00 Euro

3 Jahre  6 % 10.600,00 Euro 3.533,33 Euro
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Die Inanspruchnahme der Verteilung ist nur 
möglich, wenn die/der Notar/in bzw. Rechts-
anwältin/Rechtsanwalt eine Abgabenerklä-
rung beim Finanzamt einreicht (nicht bei 
Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer 
durch Notar/in bzw. Rechtsanwältin/Rechts-
anwalt). Die erste Rate ist abhängig vom 
Zeitpunkt der Zustellung des Grunder-
werbsteuerbescheides fällig, die Folgera-
ten jeweils am 31. März der Folgejahre.

5.3.3.	Rückerstattung/Nichtfest
setzung	der	Grunderwerbsteuer

Eine Rückerstattung oder Nichtfestsetzung 
der Grunderwerbsteuer kommt in folgenden 
Fällen in Betracht:

■■ Der Erwerbsvorgang wird innerhalb von 
drei Jahren seit der Entstehung der Steu-
erschuld durch Vereinbarung, durch Aus-
übung eines vorbehaltenen Rücktritts-
rechtes oder eines Wiederkaufsrechtes 
rückgängig gemacht. Voraussetzung für 
die Rückerstattung ist, dass die Verkäu-
ferin/der Verkäufer wieder die volle 
 Verfügungsmacht über das Grundstück 
erlangt. Erfolgt die Aufhebung des 
Erwerbs lediglich zum Zweck der gleich-
zeitigen Übertragung des Grundstückes 
bzw. des Übereignungsanspruches auf 
eine von der Käuferin/vom Käufer aus-
gewählte dritte Person zu den von der 
Käuferin/vom Käufer bestimmten Bedin-
gungen und Preisen, ohne dass die 
 Verkäuferin/der Verkäufer in irgendeiner 
Weise sein früheres Verfügungsrecht 
wiedererlangt, ist der frühere Erwerbs-

vorgang trotz formaler Aufhebung nicht 
rückgängig gemacht.

■■ Der Erwerbsvorgang wird auf Grund eines 
Rechtsanspruches rückgängig gemacht, 
weil die Vertragsbestimmungen durch 
einen Vertragsteil nicht erfüllt wurden.

■■ Das Rechtsgeschäft, das den Anspruch 
auf Übereignung begründen sollte, ist 
ungültig und das wirtschaftliche Ergebnis 
des ungültigen Rechtsgeschäftes wird 
beseitigt 

■■ Die Gegenleistung für das Grundstück 
wird einvernehmlich innerhalb von drei 
Jahren seit der Entstehung der Steuer-
schuld nachträglich herabgesetzt.

■■ Die Gegenleistung für das Grundstück 
wird auf Grund der §§ 932 und 933 des 
ABGB (Gewährleistung, Mängelbehe-
bung) vermindert. 

■■ Das geschenkte Grundstück muss auf-
grund eines Rechtsanspruches heraus-
gegeben werden.

■■ Ein von Todes wegen erworbenes 
Grundstück muss herausgegeben wer-
den; dieses stellt bei der Empfängerin/
beim Empfänger einen Erwerb von 
Todes wegen dar.
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Vermietung und Verpachtung 

Im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden 
ergeben sich zahlreiche einkommen- und umsatzsteuerliche Fragen.

In diesem Abschnitt werden die am häufigsten in der Praxis auftretenden Fragen beantwortet, 
wie zum Beispiel:

■■ Was ist Instandsetzungsaufwand?

■■ Wann darf Herstellungsaufwand steuerlich berücksichtigt werden?

■■ Bin ich Unternehmer/in, wenn ich eine Liegenschaft vermiete?

■■ Was ist Liebhaberei?

■■ Was ist von der Gebührenpflicht befreit?

und viele mehr.



II. Vermietung und Verpachtung 
von Immobilien

1. Einkommensteuer

Was fällt unter die Einkunftsart „Vermietung 
und Verpachtung“?
Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie 
(Grundstück, Gebäude, Wohnung), unab-
hängig ob klassische Wohnungsvermietung 
oder Vermietung über eine Online-Plattform, 
unterliegen der Einkommensteuer und es 
muss eine Einkommensteuererklärung (For-
mular E1) und eine gesonderte Beilage (E1b) 
für die Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung beim Finanzamt abgegeben werden.

Werden über die Nutzungsüberlassung 
 hinausgehende Nebentätigkeiten erbracht, 
können im Einzelfall Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb vorliegen. Die folgenden Ausführun-
gen beziehen sich nur auf die Einkunftsart 
„Vermietung und Verpachtung“.

Die Einkünfteermittlung erfolgt ausnahmslos 
durch Gegenüberstellung von Einnahmen 
und Ausgaben (Werbungskosten).

Sind auch die Einkünfte aus der Vermietung 
an nahe Angehörige in die Steuererklärung 
aufzunehmen?
Wird eine Wohnung an einen nahen Ange-
hörigen vermietet, so ist darauf zu achten, 
dass das Mietverhältnis auch fremdüblich 
ist. Das bedeutet, das Mietverhältnis muss 
so gestaltet sein (z. B. Preis, Dauer, Kündi-
gungsfristen, Zahlungsmodalitäten), als 
wäre es zwischen Fremden abgeschlossen 
worden. Ist das nicht der Fall, wird das 
Mietverhältnis vom Finanzamt nicht aner-
kannt. Sowohl die Einnahmen als auch die 

Ausgaben daraus sind dann in der Abga-
benerklärung nicht zu berücksichtigen.

Vermietungen zwischen Ehegatten und an 
unterhaltsberechtigte Kinder werden jeden-
falls nicht anerkannt.

Was zählt zu den Mieteinnahmen?
Zu den Einnahmen zählen die laufenden 
Mietzinse, die Betriebskostenbeiträge der 
Mieterin/ des Mieters, Ablösen aller Art 
sowie Schadenersatzleistungen für den 
Ausfall von Einnahmen.

Was sind Werbungskosten?
Werbungskosten sind alle mit der Erzielung 
von Einkünften im Zusammenhang stehen-
den Aufwendungen und Ausgaben. Dazu 
zählen insbesondere die Absetzung für 
Abnutzung (siehe dazu Kapitel II. 1.1.), 
laufende Betriebskosten (sofern sie nicht 
als durchlaufende Posten behandelt wer-
den dürfen), Finanzierungsaufwendungen, 
Instandsetzungs- und Instandhaltungsar-
beiten, laufende Reparaturen, Hausversi-
cherung, Grundsteuer, Rauchfangkehrer-
kosten, usw.

Wann sind die Einnahmen und die Ausgaben 
zu erfassen?
Für die zeitliche Zuordnung gilt das Zufluss-/
Abflussprinzip. Demnach gelten Einnahmen 
in jenem Kalenderjahr als bezogen, in dem 
sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind, 
Ausgaben sind im Kalenderjahr des Abflus-
ses zu erfassen.
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Steuerlich abzugsfähige Werbungskosten 
können bereits vorliegen, wenn noch keine 
Einnahmen zufließen (Vorwerbungskosten).

Beispiel
Frau H. kauft eine Wohnung, die sie 
vermieten möchte. Vor Vermietungs-
beginn sind jedoch bereits die 
Betriebskosten zu bezahlen sowie die 
Rechnung für die Malerarbeiten. Auch 
die Kosten für das Inserat in der Zeitung 
sind sofort fällig.
Obwohl die Wohnung noch nicht vermie-
tet ist und daher noch keine Einnahmen 
zufließen, können diese Ausgaben als 
Werbungskosten angesetzt werden.

Auch nach Beendigung der Vermietung 
anfallende Kosten wie z. B. Nachzahlungen 
für die Zeit der Vermietung für Kanal- und 
Müllgebühren, Grundsteuer oder Wasserge-
bühren sind noch abzugsfähig, auch wenn 
keine Einnahmen mehr zufließen (Nachwer-
bungskosten).

Wie hoch ist die Steuerbelastung?
Die Einkünfte, die sich aufgrund des Über-
schusses der Einnahmen über die Wer-
bungskosten ergeben, sind in der Einkom-
mensteuererklärung zu erfassen, wofür 
eine eigene Beilage (E1b) erforderlich ist. 
Die gesamten Einkünfte des Jahres werden 
addiert und in Summe der Einkommen-
steuer unterworfen. Die Höhe der Einkom-
mensteuer für die Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung ist daher abhängig 
von der Höhe der gesamten Einkünfte.

Was ist zu beachten, wenn ich nur einen Teil 
meines Haus vermiete?
Benutzt die/der Vermieter/in einen Teil 
ihres/seines Hauses für eigene Wohnzwe-
cke, sind die auf diesen Teil entfallenden 
Werbungskosten einschließlich der anteili-
gen AfA (Absetzung für Abnutzung) nicht 
abzugsfähig.

Was passiert, wenn sich aus der Vermietung 
ein Verlust ergibt?
Treten bei der Vermietung vorübergehend 
Verluste auf, so können diese Verluste im 
gleichen Jahr mit anderen positiven Einkünf-
ten verrechnet werden. Sind in diesem Jahr 
keine anderen positiven Einkünfte vorhanden, 
ist ein Verlustvortrag nicht möglich und somit 
sind die Verluste verloren.

Entstehen laufend Verluste aufgrund der 
Vermietung, besteht die Möglichkeit, dass 
das Finanzamt die Vermietungstätigkeit als 
Liebhaberei (näheres siehe Punkt II. 3.) 
 einstuft. Die Verluste, die daraus entstehen, 
dürfen dann nicht mit anderen Einkünften 
ausgeglichen werden. Ein Gewinn, der sich 
ausnahmsweise ergeben würde, wäre nicht 
steuerpflichtig.

1.1.	Absetzung	für	Abnutzung	(AfA)

Um eine Wertminderung des Gebäudes bei 
Vermietung zu berücksichtigen, kann für 
das Gebäude eine Absetzung für Abnutzung 
(AfA) geltend gemacht werden. Der Wert-
anteil für Grund und Boden kann nicht 
abgeschrieben werden, weshalb die anteiligen 
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Kosten bei den Anschaffungskosten auszu-
scheiden sind. 

1.1.1.	AfABemessungsgrundlage

Entgeltlicher Erwerb
Grundsätzlich sind für die AfA die tatsächli-
chen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
heranzuziehen. Dazu gehören auch die 
Anschaffungsnebenkosten wie z. B. die 
Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungs-
gebühr, Vertragserrichtungskosten oder 
die Maklerprovision. Die auf den Grund und 
Boden entfallenden Anschaffungskosten 
sind dabei auszuscheiden.
Eintragung in den KZ 9409 und 9410 im 
Formular E 1b

Unentgeltlicher Erwerb
Wird das Mietobjekt unentgeltlich erworben 
(z. B. Schenkung, Erbschaft) und durchge-
hend vermietet, ist die AfA des Rechtsvor-
gängers fortzusetzen. 

Wird das Mietobjekt unentgeltlich erworben 
und erstmalig zur Erzielung von Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung verwendet, 
sind als Bemessungsgrundlage für die AfA 

■■ bei Altvermögen (siehe Kapitel III. 1.): 
die fiktiven Anschaffungskosten (Eintra-
gung in KZ 9407 im Formular E 1b)

■■ bei Neuvermögen (siehe Kapitel III. 1.): 
die tatsächlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten

heranzuziehen.

Fiktive Anschaffungskosten
Die fiktiven Anschaffungskosten sind jene 
Aufwendungen, die zum Zeitpunkt des 
Erwerbsvorganges für das Gebäude ent-
sprechend der Beschaffenheit zum Stichtag 
aufzubringen gewesen wären. Das heißt, 
das ist jener Betrag, den ein/e Käufer/in 
zahlen müsste, wenn sie/er das Gebäude 
zum jetzigen Zeitpunkt kaufen würde. Maß-
gebend ist der Verkehrswert, nicht ein Bau- 
oder Versicherungswert. Ein Grundanteil 
ist auszuscheiden.

Wie hoch ist der Anteil für Grund und Boden?
Grundsätzlich hat die Aufteilung nach dem 
Verhältnis der Verkehrswerte von Gebäude 
und Grund und Boden zu erfolgen. Das 
BMF lässt bis inklusive 2015 einen Ansatz 
für den Grundanteil mit 20 % zu, außer es 
ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass 
eine Schätzung in diesem Verhältnis zu 
einem nicht sachgerechten Ergebnis führt.

Ab dem Jahr 2016 gilt ein gesetzliches Auf-
teilungsverhältnis von 40 % für Grund und 
Boden und 60 % für Gebäude. Abweichende 
Aufteilungsverhältnisse sind in der Grund-
stückswertverordnung 2016 BGBl II Nr. 
442/2015 festgelegt. Demnach beträgt der 
auf Grund und Boden entfallende Anteil 
der Anschaffungskosten:

■■ 20 % in Gemeinden mit weniger als 
100.000 Einwohnern, bei denen der 
durchschnittliche Qaudratmeterpreis für 
baureifes Land weniger als 400 Euro 
beträgt;
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■■ 30 % in Gemeinden mit mindestens 
100.000 Einwohnern und in Gemeinden, 
bei denen der durchschnittliche Quadrat-
meterpreis für baureifes Land mindestens 
400 Euro beträgt, wenn das Gebäude 
mehr als 10 Wohn- oder Geschäftsein-
heiten umfasst;

■■ 40 % in Gemeinden mit mindestens 
100.000 Einwohnern und in Gemeinden, 
bei denen der durchschnittliche Quadrat-
meterpreis für baureifes Land mindestens 
400 Euro beträgt, wenn das Gebäude 
bis zu 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten 
umfasst.

Gemeinden mit mindestens 100.000 Ein-
wohnern sind derzeit: Wien, Graz, Linz, 
Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt.

Wie hoch ist die AfA?
Bei Gebäuden, die der Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung dienen, wird eine 
 Nutzungsdauer von 66,67 Jahren unterstellt, 
das entspricht einem jährlichen AfA-Satz von 
1,5 %. Es sind somit grundsätzlich 1,5 % der 
Anschaffungskosten eines Gebäudes jährlich 
als Werbungskosten zu berücksichtigen.

Der AfA-Satz von 1,5 % gilt auch dann, wenn 
ein gebrauchtes Gebäude gekauft wird.

Will ein/e Steuerpflichtige/r eine höhere AfA 
als 1,5 % der Anschaffungskosten geltend 
machen, muss sie/er die kürzere Nutzungs-
dauer des Gebäudes nachweisen.

1.2.	Aufwand	für	die	Erhaltung	und	
Herstellung	von	Mietobjekten

Die nachstehenden Ausführungen beziehen 
sich nur auf die steuerlichen Auswirkungen, 
wenn im Zuge einer Vermietungstätigkeit 
Aufwendungen finanziert werden. Diese 
Aufwandskategorien sind nicht ident mit 
den mietrechtlichen Kategorien nach dem 
Mietrechtsgesetz (MRG).

Welchen Aufwand kann ein/e Vermieter/in 
bei der Vermietung für Wohnzwecke geltend 
machen?
Das Einkommensteuergesetz unterscheidet 
zwischen Erhaltungsaufwand und Herstel-
lungsaufwand. Der Erhaltungsaufwand 
gliedert sich noch in die beiden Unterkate-
gorien Instandhaltungs- und Instandset-
zungsaufwand.

Je nach Aufwandsart darf der Aufwand ent-
weder sofort im Jahr der Bezahlung steuer-
lich als Werbungskosten berücksichtigt wer-
den oder muss auf eine bestimmte Anzahl 
von Jahren gleichmäßig verteilt werden.

1.2.1.	Erhaltungsaufwand

Darunter versteht man Aufwendungen, die 
dazu dienen, ein Gebäude in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten. Die 
Aufwendungen werden einerseits in 
Instandhaltungsaufwand, andererseits in 
Instandsetzungsaufwand gegliedert.
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Was ist Instandhaltungsaufwand?
Instandhaltungsaufwand liegt dann vor, 
wenn nur unwesentliche Gebäudeteile aus-
getauscht werden oder wenn es zu keiner 
wesentlichen Erhöhung des Nutzwertes oder 
der Nutzungsdauer des Gebäudes kommt.

Beispiele für Instandhaltungsaufwand:

■■ Laufende Wartungsarbeiten
■■ Sämtliche Reparaturen (auch wenn sie 

nicht jährlich anfallen)
■■ Ausmalen des Stiegenhauses und der 

Wohnräume
■■ Anfärbeln der Fassade ohne Erneuerung 

des Außenverputzes bzw. ohne Wärme-
dämmung

■■ Ausbessern des Verputzes
■■ Erneuerung von Gebäudeteilen (z. B. 

Dach) infolge höherer Gewalt

Wann darf Instandhaltungsaufwand 
 steuerlich berücksichtigt werden?
Instandhaltungsaufwand darf sofort im Jahr 
der Bezahlung steuerlich als Werbungskosten 
berücksichtigt/abgezogen werden.

Jener Instandhaltungsaufwand, der nicht für 
jährlich wiederkehrende Arbeiten anfällt, 
kann ab 2016 wahlweise auch gleichmäßig 
auf 15 Jahre (bis 2015: 10 Jahre) verteilt 
in der Einkommensteuererklärung angesetzt 
werden.

Hinweis
Die neue Regelung gilt erst für neu 
gewählte freiwillige Abschreibungen ab 
2016. Wurde in den Jahren vorher 
die freiwillige Verteilung auf 10 Jahre 
gewählt, bleibt diese Verteilung unver-
ändert.
Erfassung im Formular E 1b in der 
KZ 9520

Instandhaltungsaufwendungen können im 
Fall der Fünfzehntelung (Zehntelung) auch 
nach Beendigung der Vermietung als nach-
trägliche Werbungskosten geltend gemacht 
werden. Sie führen zu keiner Nachversteue-
rung bzw. werden im Falle eines Verkaufs 
des Wohngebäudes auch nicht nachträglich 
im Rahmen der Einkünfte aus privaten 
Grundstücksveräußerungen nachversteuert 
(siehe Kapitel III. 1.). Werden die Einkünfte 
aus privaten Grundstücksveräußerungen 
nach der Regeleinkünftemethode ermittelt 
(d. h. unter Ansatz der tatsächlichen Anschaf-
fungskosten), können Instandhaltungsauf-
wendungen, die noch nicht bei der Vermie-
tung berücksichtigt wurden (d. h. wo noch 
Fünfzehntelbeträge (Zehntelbeträge) offen 
sind), beim Verkauf zu den Anschaffungs-
kosten dazugezählt werden.
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Was ist Instandsetzungsaufwand?
Instandsetzungsaufwand ist jener Auf-
wand, der

■■ zwar nicht zu den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten gehört, aber

■■ allein oder zusammen mit einem Herstel-
lungsaufwand

■■ den Nutzungswert des Gebäudes 
wesentlich erhöht oder die Nutzungs-
dauer wesentlich verlängert.

Instandsetzungsaufwand liegt also immer 
dann vor, wenn wesentliche Teile des 
Gebäudes ausgetauscht oder modernisiert 
werden, ohne dass die Wesensart des 
Gebäudes verändert wird. Ein erhöhter Nut-
zungswert wird auch dann angenommen, 
wenn für das Gebäude aufgrund der durch-
geführten Investitionen höhere Mieteinnah-
men erzielbar sind, der Wohnwert für 
die Mieter/innen verbessert wird oder bei 
einem Verkauf des Gebäudes ein höherer 
Verkaufspreis erzielt werden kann.

Beispiele für Instandsetzungsaufwand:

■■ Austausch von Fenstern
■■ Austausch von Türen
■■ Austausch von Dach oder Dachstuhl
■■ Austausch von Stiegen
■■ Austausch von Zwischenwänden und 

Zwischendecken
■■ Austausch von Unterböden (z. B. Estrich 

statt Holzboden)
■■ Austausch von Aufzugsanlagen

■■ Austausch von Heizungsanlagen 
(z. B. Umstellung einer Zentralheizung 
von Holz auf Öl oder Gas)

■■ Austausch von Elektroinstallationen
■■ Austausch von Gasinstallationen
■■ Austausch von Wasserinstallationen
■■ Austausch von Heizungsinstallationen
■■ Austausch von Sanitärinstallationen 

(auch mit Erneuerung von Fliesen/
Bodenbelägen)

■■ Umfangreiche Erneuerung des Außenver-
putzes (z. B. mit Erneuerung der Wärme-
dämmung)

■■ Trockenlegung der Mauern
■■ Kanalanschluss bei bestehenden Gebäuden

Eine wesentliche Erhöhung des Nutzwertes 
wird dann angenommen, wenn zumindest 
25 % der Gebäudeteile (Fenster, Türen, usw.) 
des Gesamtwohnhauses ausgetauscht wer-
den. Zu einer wesentlichen Verlängerung 
der Nutzungsdauer kommt es dann, wenn 
die Investitionen dazu führen, dass sich die 
Nutzungsdauer des Gebäudes um mehr als 
25 % verlängert.

Wann darf Instandsetzungsaufwand 
 steuerlich berücksichtigt werden?
Instandsetzungsaufwendungen für Wohnge-
bäude sind zwingend auf 15 Jahre (bis 2015: 
10 Jahre) verteilt abzusetzen. Betreffen die 
Aufwendungen nicht Wohngebäude, kann 
gewählt werden, ob die Aufwendungen 
sofort im Jahr der Bezahlung oder auf 15 
Jahre (bis 2015: 10 Jahre) verteilt steuerlich 
als Werbungskosten berücksichtigt werden.
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Beispiel	1
Wird ein Gebäude teilweise für Wohn-
zwecke und teilweise für andere Zwecke 
(z. B. als Büro, Geschäfts lokal) verwen-
det, sind die Instandsetzungsaufwen-
dungen, die den Teil des Gebäudes 
betreffen, das für Wohnzwecke verwen-
det wird, auf 15 Jahre gleichmäßig zu 
verteilen. Jene Instandsetzungsaufwen-
dungen, die die anderen Gebäudeteile 
betreffen und denen zuordenbar sind, 
 können wahlweise sofort oder auch 
über 15 Jahre verteilt steuerlich berück-
sichtigt/abgesetzt werden.

Beispiel	2
Ein Gebäude wird zu 60 % für Wohn-
zwecke und zu 40 % für Geschäftszwe-
cke verwendet. Es wird die Fassade 
abgeschlagen, eine Wärmedämmung 
gemacht und anschließend neu ver-
putzt. Zudem wird die Zentralheizungs-
anlage erneuert. Alle Maßnahmen stel-
len Instandsetzungsaufwand dar. Die 
Fassadenerneuerung sowie die Kosten 
für die Erneuerung der Zentralheizungs-
anlage ist zu 60 % zwingend auf 15 
Jahre verteilt abzusetzen, die restlichen 
40 %, die auf das Geschäftslokal entfal-
len, können wahlweise sofort bei Bezah-
lung oder auch auf 15 Jahre verteilt 
steuerlich berücksichtigt werden.

Hinweis
Die Verlängerung gilt auch für bereits 
laufende Zehntelabschreibungen für 
Instandsetzungsaufwendungen. Bei 
zwingend zu verteilenden Instandset-
zungsaufwendungen sind noch offene 
Instandsetzungszehntel auf eine Gesamt-
dauer von 15 Jahre zu verlängern.

Beispiel
Im Jahr 2012 wurden Instandsetzungs-
aufwendungen in der Höhe von 1.000 € 
getätigt. Bis 2015 (somit für 4 Jahre) 
wurden bereits in Summe Aufwendungen 
von 400 € abgesetzt (1.000/10 × 4). 
Ab dem Jahr 2016 sind die restlichen 
Instandsetzungsaufwendungen iHv 
600 € auf 11 Jahre (anstelle von 6 Jah-
ren) zu verteilen. Die noch offenen Auf-
wendungen iHv 600 € sind daher jähr-
lich mit 54,5 € abzusetzen.

Wenn die Instandsetzungen andere Gebäude 
als Wohngebäude betreffen und eine Ver-
teilung auf 10 Jahre freiwillig gewählt 
wurde, kann diese unverändert auslaufen.

Eintragung in der Kennzahl 9430 bzw. 9470 
im Formular E 1b bzw. wenn die Aufwen-
dungen nicht Wohngebäude betreffen und 
sofort abgesetzt werden in KZ 9520

Instandsetzungsaufwendungen können im 
Fall der Fünfzehntelung (Zehntelung) auch 
nach Beendigung der Vermietung als nach-
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trägliche Werbungskosten geltend gemacht 
werden. Sie führen zu keiner Nachversteue-
rung bzw. werden im Falle eines Verkaufs 
des Wohngebäudes auch nicht nachträglich 
im Rahmen der Einkünfte aus privaten 
Grundstücksveräußerungen nachversteuert. 
Werden die Einkünfte aus privaten Grund-
stücksveräußerungen nach der Regeleinkünf-
temethode ermittelt (d. h. unter Ansatz der 
tatsächlichen Anschaffungskosten), können 
Instandsetzungsaufwendungen, die noch 
nicht bei der Vermietung berücksichtigt wur-
den (d. h. wo noch Fünfzehntelbeträge (Zehn-
telbeträge) offen sind), beim Verkauf zu den 
Anschaffungskosten dazugezählt werden.

1.2.2.	Herstellungsaufwand

Was versteht man unter Herstellungs-
aufwand?
Herstellungsaufwand liegt vor, wenn bauliche 
Maßnahmen durchgeführt werden, die die 
Wesensart des Gebäudes ändern.

Beispiele für Herstellungsaufwand:

■■ Errichtung eines Anbaus oder Zubaus 
oder einer Gebäudeaufstockung

■■ Durchführung eines Umbaus
■■ Ersetzen eines Flachdachs durch ein Pult-

dach, damit z. B. der Dachboden ausge-
baut werden kann

■■ Zusammenlegung zweier Wohnungen
■■ Einbau einer Zentralheizungsanlage
■■ Einbau eines Badezimmers oder eines WCs
■■ Versetzung von Türen und Fenstern

■■ Vornahme einer Generalüberholung, wenn 
dadurch ein unbrauchbares Gebäude wie-
der voll verwendungsfähig gemacht wird

Wann darf Herstellungsaufwand steuerlich 
berücksichtigt werden?
Herstellungsaufwand ist grundsätzlich auf die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes verteilt 
abzusetzen. Wenn das Gebäude schon voll 
abgeschrieben ist, ist für die getätigten 
Herstellungsaufwendungen eine neue Rest-
nutzungsdauer zu ermitteln. Wenn ein 
Zubau oder ein Anbau errichtet wird, und 
durch die Herstellungsaufwendungen 
ein quasi eigenes Gebäude entsteht, ist die 
Abschreibung für die Abnutzung (AfA) ohne 
Nachweis einer Nutzungsdauer mit 1,5 % 
der Aufwendungen anzusetzen.

Welche Herstellungsaufwendungen können 
auf 15 Jahre verteilt werden?
Folgende Herstellungsaufwendungen kön-
nen auf Antrag (d. h. indem sie in der Ein-
kommensteuererklärung im Formular E 1b 
in der entsprechenden Kennzahl 9440 bzw. 
9480 eingetragen werden) auf 15 Jahre 
verteilt steuerlich berücksichtigt werden:

■■ Aufwendungen nach §§ 3 bis 5 MRG 
(Mietrechtsgesetz), wenn das Gebäude 
dem Mietrechtsgesetz unterliegt

■■ Sanierungsmaßnahmen, wenn eine 
Zusage für eine Förderung nach dem 
Wohnhaussanierungsgesetz, dem Start-
wohnungsgesetz oder Landesgesetzen 
über Wohnhaussanierungen vorliegt

■■ Sanierungsaufwendungen nach § 19 
Denk malschutzgesetz (wenn das Mietge-
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bäude unter Denkmalschutz steht und 
das Bundesdenkmalamt bestätigt, dass 
die Herstellungsmaßnahmen im Interesse 
des Denkmalschutzes erfolgen)

Die Verteilungsmöglichkeit kommt allerdings 
nur dann zum Tragen, wenn zum Zeitpunkt, 
zu dem die genannten Herstellungsaufwen-
dungen anfallen, bereits Einkünfte aus 
 Vermietung und Verpachtung vorliegen. Ist 
dies nicht der Fall, stellen diese Herstel-
lungsaufwendungen nachträgliche Anschaf-
fungskosten dar und sind im Rahmen der AfA 
(Abschreibung für Abnutzung) zu berück-
sichtigen.

Wenn ein Gebäude verkauft wird, für das in 
den letzten 15 Jahren vor dem Verkauf 
begünstigt abgesetzte Herstellungsaufwen-
dungen in Anspruch genommen wurden, 
ist die Hälfte dieser Herstellungsaufwendun-
gen bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
privaten Grundstücksveräußerungen nach-
zuversteuern (bei der pauschalen Einkünfte-
ermittlungsmethode, siehe dazu Kapitel 
III. 3.1.). Werden die Einkünfte aus privaten 
Grundstücksveräußerungen nach der Regel-
einkünftemethode ermittelt (d. h. unter 
Ansatz der tatsächlichen Anschaffungskos-
ten), können Herstellungsaufwendungen, 
die noch nicht bei der Vermietung berück-
sichtigt wurden (d. h. wo noch Zehntel- 
oder Fünfzehntelbeträge offen sind), beim 
Verkauf zu den Anschaffungskosten dazuge-
zählt werden. Die Spekulationsfrist verlän-
gert sich jedoch auf 15 Jahre, wenn derar-
tige begünstigt abgesetzte Herstellungsauf-
wendungen geltend gemacht wurden.

Nach Beendigung einer Vermietung können 
Herstellungsaufwendungen nicht mehr 
nach träglich als Werbungskosten geltend 
gemacht werden.

Welche Aufwendungen können noch auf 
10 Jahre verteilt abgeschrieben werden?
Wenn ein/e Vermieter/in der Mieterin/dem 
Mieter Aufwendungen nach § 10 MRG 
ersetzt, die diese/r im Laufe seiner Mietzeit 
gemacht hat und die über ihre/seine Miet-
dauer hinaus wirksam und von Nutzen sind, 
kann die Vermieterin/der Vermieter diesen 
Aufwandsersatz auf Antrag gleichmäßig auf 
10 Jahre verteilt absetzen. Das können 
laut § 10 MRG beispielsweise folgende Auf-
wendungen sein:

■■ Aufwendungen für die den Erfordernissen 
der Haushaltsführung dienende Errich-
tung oder Umgestaltung von Wasserlei-
tungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, 
Beheizungsanlagen (einschließlich der 
Errichtung von zentralen Wärmeversor-
gungsanlagen) oder sanitäre Anlagen 
in normaler und dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechender Ausstattung 
sowie die Erneuerung einer bei Beginn 
des Mietverhältnisses vorhandenen, aber 
schadhaft gewordenen Heiztherme 
oder eines solchen Warmwasserboilers

■■ Aufwendungen für die Vereinigung und 
die Umgestaltung der Wohnung mit der 
zur Zumietung angebotenen Nachbar-
wohnung (§ 5 Abs. 2 MRG) in normaler 
Ausstattung

■■ Aufwendungen für die gänzliche Erneue-
rung eines schadhaft gewordenen Fuß-
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bodens in einer dem sonstigen Ausstat-
tungszustand der Wohnung entsprechen-
den Ausführung

■■ Aufwendungen für andere gleich wesent-
liche Verbesserungen, insbesondere sol-
che, die von einer Gebietskörperschaft 
aus öffentlichen Mitteln gefördert wor-
den sind

Die Verteilung auf 10 Jahre bleibt unverän-
dert erhalten (d. h. sie wurde ab 2016 nicht 
auf 15 Jahre verlängert).

Eintragung in der KZ 9450 im Formular E 1b 
(Höhe der insgesamt zu verteilenden Auf-
wendungen, d. h. die gesamte Summe, die 
der/die Vermieter/in dem/der Mieter/in 
ersetzen muss) und KZ 9490 (Eintragung 
eines Zehntels)

Was sind Aufwendungen nach §§ 3 bis 
5 Mietrechtsgesetz?
Das sind Aufwendungen für Mietgebäude, 
die den Bestimmungen des Mietrechtsge-
setzes (MRG) über die Verwendung der 
Hauptmietzinse unterliegen (Vollanwendungs-
bereich). Diese Herstellungsaufwendungen 
sind auf 10 bis 15 Jahre verteilt steuerlich 
zu berücksichtigen.

Aufwendungen nach § 3 MRG sind beispiels-
weise:

■■ Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemei-
nen Teile des Hauses erforderlich sind

■■ Arbeiten, die zur Erhaltung der Mietge-
genstände des Hauses erforderlich sind 
(bei ernsten Schäden des Hauses oder 

z. B. zur Beseitigung eines gesundheits-
gefährdenden Problems; Arbeiten, die 
erforderlich sind, um einen zu vermieten-
den Mietgegenstand in brauchbarem 
Zustand übergeben zu können)

■■ Arbeiten, die zur Erhaltung von mitver-
mieteten Heizthermen, mitvermieteten 
Warmwasserboilern und sonstigen mit-
vermieteten Wärmebereitungsgeräten in 
den Mietgegenständen des Hauses erfor-
derlich sind

■■ Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes von bestehenden, der gemein-
samen Benützung der Bewohner dienen-
den Anlagen, wie insbesondere von zen-
tralen Wärmeversorgungsanlagen, Per-
sonenaufzügen oder zentralen Waschkü-
chen erforderlich sind, es sei denn, dass 
alle Mieter/innen des Hauses für die 
gesamte Dauer ihres Mietvertrages auf 
die Benützung der Anlage verzichten

■■ Neueinführungen oder Umgestaltungen, 
die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflich-
tungen vorzunehmen sind, wie etwa der 
Anschluss an eine Wasserleitung oder 
an eine Kanalisierung, die Installation von 
geeigneten Schutzvorrichtungen für die 
Energieversorgung oder von Geräten zur 
Feststellung des individuellen Energie-
verbrauchs

■■ Installation von technisch geeigneten 
Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung 
des Energieverbrauchs oder die der Sen-
kung des Energieverbrauchs sonst die-
nenden Ausgestaltungen des Hauses, von 
einzelnen Teilen des Hauses oder von 
einzelnen Mietgegenständen (wenn und 
insoweit die hiefür erforderlichen Kosten 
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in einem wirtschaftlich vernünftigen 
Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungs-
zustand des Hauses und den zu erwar-
tenden Einsparungen stehen)

Aufwendungen nach § 4 MRG sind beispiels-
weise nützliche Verbesserungen von bau-
technischen Maßnahmen:

■■ Neuerrichtung oder Umgestaltung von 
Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gaslei-
tungs-, Beheizungs- (einschließlich von 
zentralen Wärmeversorgungsanlagen), 
Kanalisations- und sanitären Anlagen in 
normaler Ausstattung

■■ Errichtung oder Ausgestaltung von der 
gemeinsamen Benützung der Bewohner/
innen dienenden, einer zeitgemäßen 
Wohnkultur entsprechenden sonstigen 
Anlagen in normaler Ausstattung, wie 
etwa von Personenaufzügen, zentralen 
Waschküchen oder Schutzräumen

■■ Maßnahmen, die eine dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechende Erhö-
hung der Schalldämmung bewirken, wie 
die Verbesserung der Schalldämmung 
von Fenstern, Außentüren, Außenwänden, 
Dächern, Kellerdecken und obersten 
Geschoßdecken

■■ Errichtung einer Anlage, die den Anschluss 
des Hauses (samt den einzelnen Miet-
gegenständen) an eine Einrichtung zur 
Fernwärmeversorgung bewirkt

■■ Installation einer Wasserentnahmestelle 
oder eines WCs im Inneren eines Miet-
gegenstandes

■■ Bautechnische Umgestaltung eines Miet-
gegenstandes, insbesondere einer Miet-

wohnung der Ausstattungskategorie D 
oder C in eine Mietwohnung der Ausstat-
tungskategorie C, B oder A

Aufwendungen nach § 5 MRG stellt bei-
spielsweise die Vereinigung und bautechni-
sche Umgestaltung zweier oder mehrerer 
Wohnungen, insbesondere von Mietwoh-
nungen der Ausstattungskategorie D oder C 
in eine oder mehrere Mietwohnungen der 
Ausstattungskategorie C, B oder A dar.

Bei Aufwendungen für Mietgebäude, die nur 
teilweise den Bestimmungen des MRG 
unterliegen (wo z. B. keine Bindung der Ver-
wendung der Hauptmietzinse gefordert ist), 
ist eine Verteilung der Herstellungsaufwen-
dungen auf 15 Jahre nicht zulässig.

Können auch noch weitere Aufwendungen 
auf 15 Jahre (bis 2015: 10 Jahre) verteilt 
abgesetzt werden?
Auf Antrag können auch

■■ Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung 
und damit zusammenhängende Aufwen-
dungen (z. B. Abbruchkosten) sowie

■■ außergewöhnliche Aufwendungen, die 
keine Instandhaltungs-, Instandsetzungs- 
oder Herstellungsaufwendungen sind, 
gleichmäßig auf 10 Jahre verteilt steu-
erlich berücksichtigt werden. Das sind 
z. B. Schadenersatzleistungen, die als 
Werbungskosten zu berücksichtigen 
sind, Kosten der Aufräumung nach 
einem Katastrophenschaden, Rechtskos-
ten iZm der Freimachung von Mietobjek-
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ten oder Mieteinnahmen, die auf den 
Verkaufserlös der Mietwohnung ange-
rechnet werden.

Hinweis
Für bereits laufende Zehntelabschrei-
bungen für außergewöhnliche Aufwen-
dungen sind noch offene Zehntelbe-
träge auf die Gesamtdauer von 15 Jahre 
zu verlängern.

Beispiel
Im Jahr 2012 wurden außergewöhnliche 
Aufwendungen in der Höhe von 1.000 
getätigt. Bis 2015 (somit für 4 Jahre) 
wurden bereits in Summe Aufwendun-
gen von 400 abgesetzt (1.000/10 × 4). 
Ab dem Jahr 2016 sind die restlichen 
außergewöhnlichen Aufwendungen iHv 
600 auf 11 Jahre (anstelle von 6 Jahren) 
zu verteilen. Die noch offenen Aufwen-
dungen iHv 600 sind daher jährlich mit 
54,5 abzusetzen.

Welche Rolle spielt die „Bauherreneigen-
schaft“ bei der steuerlichen Absetzbarkeit 
von Aufwendungen?
All die genannten Instandhaltungs-, 
Instandsetzungs- und Herstellungsaufwen-
dungen können nur dann steuerlich berück-
sichtigt werden, wenn derjenige, der diese 
steuerlichen Absetzungen in Anspruch 
nimmt, auch Bauherr für die entsprechen-
den baulichen Maßnahmen ist.

Die Bauherrenverordnung regelt, ob und 
unter welchen Voraussetzungen ein/e 
Steuerpflichtige/r für den Bereich der 
genannten Aufwendungen als Bauherr 
anzusehen ist. Bauherreneigenschaft liegt 
immer dann vor, wenn die/der Steuerpflich-
tige das wirtschaftliche Risiko trägt. Dafür 
müssen folgende Voraussetzungen gemein-
sam erfüllt sein:

1. Die Leistungen der baulichen Maßnahmen 
müssen vom ausführenden Unternehmer 
(Generalunternehmer) aufgeschlüsselt 
werden

2. im Falle einer Fixpreis- oder Höchstpreis-
garantie darf nicht ausgeschlossen sein, 
dass Preisunterschiede, die durch die/
den Steuerpflichtige/n selbst oder durch 
Gesetze, Verordnungen oder behördliche 
Anordnungen verursacht sind, auf Rech-
nung der/des Steuerpflichtigen gehen 
(d. h. sie/er muss die Preisunterschiede, 
wenn sie anfallen, auch tatsächlich tragen)

3. mit der tatsächlichen Bauausführung darf 
erst nach der Anschaffung des Grund 
und Bodes bzw. des Gebäudes (wenn es 
schon ein bestehendes Objekt gibt) 
begonnen werden (z. B. erster Spaten-
stich). Planungs-, Projektierungs- und 
Abbrucharbeiten zählen noch nicht dazu.

Wie werden Aufwendungen berücksichtigt, 
die nicht unter die genannten Kategorien 
fallen?
Wie bereits oben ausgeführt, gilt die Bau-
herrenverordnung nur für gewisse Aufwen-
dungen. Für alle anderen Aufwendungen, 
die nicht zu den Instandhaltungs-, 
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Instandsetzungs- und Herstellungsaufwen-
dungen zählen, sind die allgemeinen Krite-
rien für Herstellungsvorgänge maßgeblich, 
nämlich das Vorliegen der Herstellerinitia-
tive und des Herstellerrisikos (= finanziel-
les Baurisiko). Trägt die/der Bauinteres-
sent/in nicht das finanzielle Risiko, sondern 
muss nur einen Fixpreis für alle Baumaß-
nahmen zahlen, und trägt sie/er auch kein 
Risiko für Kostensteigerungen, zählen die 
Kosten nicht als Herstellungskosten/-auf-
wendungen.

Wenn ein Herstellungsvorgang angenommen 
werden kann und daher Herstellungs kosten/-
aufwendungen vorliegen, können diese Kos-
ten als Werbungskosten im Jahr der Bezah-
lung bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung berücksichtigt werden.

Was sind die steuerlichen Konsequenzen, 
wenn keine Bauherreneigenschaft, aber 
auch keine Herstellerinitiative und kein 
Herstellerrisiko vorliegen?
Die Herstellungsaufwendungen werden dann 
nicht als Herstellungsaufwendungen, son-
dern als Anschaffungskosten gesehen, die 
über die gewöhnliche AfA (Abschreibung 
für Abnutzung; 1,5 %) steuerlich zu berück-
sichtigen sind.

1.3.	Aufgabe	der	Vermietung

Wird ein bisher vermietetes Gebäude in der 
Folge privat genutzt, können restliche 
(Fünf)Zehntelbeträge von Instandsetzungs- 
und Instandhaltungskosten in den folgenden 
Kalenderjahren als nachträgliche (negative) 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
geltend gemacht werden.

Zehntel- bis Fünfzehntelbeträge für Herstel-
lungsaufwendungen können ab dem der 
Übertragung folgenden Jahr nicht mehr 
geltend gemacht werden.

1.4.	Steuerliche	Berücksichtigung	von	
Subventionen

In der Praxis werden verschiedene Arten von 
Sanierungsmaßnahmen an Wohnungen und 
Wohnhäusern gefördert. Der Umfang der 
Förderungen reicht oft von den reinen Bau-
kosten bis zu Bauaufsichtskosten, Auftrags-
vergabekosten, Zinsen für Baudarlehen, 
usw. Steuerlich als Werbungskosten können 
allerdings nur die tatsächlich angefallenen 
Aufwendungen berücksichtigt werden.

Die Förderung der Baumaßnahmen selbst 
erfolgt oft auf unterschiedliche Weise, z. B. 
durch nicht rückzahlbare Zuschüsse, Förde-
rungsdarlehen oder Annuitätenzuschüsse 
(das sind laufende Zahlungen, die der För-
derungsgeber iZm einem zur Finanzierung 
der Sanierungsmaßnahmen aufgenomme-
nen Bankdarlehen des Vermieters zahlt).

Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln (sog. 
Subventionen) zählen aus steuerlicher Sicht 
nicht zu den Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung und sind daher steuerfrei. 
Sie kürzen die Aufwendungen, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der gewährten 
Subvention stehen (z. B. Herstellungsaufwen-
dungen, Instandhaltungs- oder Instandset-
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zungsaufwendungen) – das bedeutet, die 
geförderten Aufwendungen sind dann nicht 
als Werbungskosten abzugsfähig. Diese 
Steuerfreiheit gilt nicht, wenn die Aufwen-
dungen schon früher steuerlich berücksich-
tigt/abgesetzt worden sind oder wenn die 
Subventionen höher sind als die tatsächli-
chen Aufwendungen.

Wird eine Subvention für Maßnahmen 
gewährt, die sowohl Herstellungs- als auch 
Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten 
umfassen, ist die Subvention aliquot aufzu-
teilen, d. h. sie muss den einzelnen Auf-
wandsarten (Kostenkategorien) anteilig zuge-
ordnet werden. Manchmal gibt der Förde-
rungsgeber auch eine Aufteilung der Subven-
tion vor. Die Zuordnung zur jeweiligen Auf-
wandsart ist in Hinblick auf die unterschied-
lichen Abzugs- und Verteilungsregelungen 
des betroffenen Aufwandes beim Werbungs-
kostenabzug von Bedeutung.

Hinweis
Zur genauen Verrechnung der erhaltenen 
Subventionen wenden Sie sich bitte an 
Ihr Finanzamt.

2. Umsatzsteuer

Bin ich Unternehmer/in, wenn ich eine 
 Liegenschaft vermiete?
Wer eine Liegenschaft (Grund und Boden, 
Gebäude, Eigentumswohnung) vermietet 
oder verpachtet ist selbständig und nach-
haltig zur Erzielung von Einnahmen tätig 

und damit Unternehmer/in im Sinne des 
Umsatzsteuerrechts.

Dem österreichischen Umsatzsteuerrecht 
unterliegen die dabei erzielten Einnahmen 
dann, wenn das vermietete Grundstück im 
Inland gelegen ist.

Was ist eine Hausgemeinschaft?
Befindet sich das Vermietungsobjekt im Allein-
eigentum einer Person, so ist diese als Ein-
zelunternehmer/in tätig.

Sind mehrere Personen Miteigentümer/innen 
einer Liegenschaft, so liegt eine Miteigen-
tumsgemeinschaft – eine so genannte „Haus-
gemeinschaft“ – vor. Hausgemeinschaften 
werden als Unternehmer tätig, wenn sie als 
solche durch Vermietungstätigkeit nach 
außen hin in Erscheinung treten, wobei die 
Vermietung auch an einzelne Miteigentü-
mer/innen erfolgen kann.

2.1.	„Gemischte“	(unternehmerische	
und	private)	Nutzung	von	Grundstücken

2.1.1.	Teilweise	private	Nutzung	
durch	die/den	Alleineigentümer/in

Wird ein im Alleineigentum einer Vermiete-
rin/eines Vermieters stehendes Mietobjekt 
von ihr/ihm oder ihren/seinen Angehörigen 
teilweise privat genutzt, so unterliegt diese 
Nutzung nicht der Umsatzsteuer. Für den 
privat genutzten Teil des Mietobjektes ist 
aber auch der Vorsteuerabzug ausgeschlos-
sen. Lässt die Eigentümerin/der Eigentümer 
am Mietobjekt Leistungen durchführen, so 
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sind die dafür ausgewiesenen Vorsteuerbe-
träge in einen abzugsfähigen und in einen 
nicht abzugsfähigen Teil aufzuteilen. Ist 
eine direkte Zuordenbarkeit zu den unter-
nehmerisch oder den privat genutzten Teilen 
der Liegenschaft möglich, so ist diese vor-
zuziehen. Ansonsten wird die Aufteilung im 
Regelfall nach der Nutzfläche erfolgen. 

Beispiel	1
In einem Mietwohnhaus werden 25 % der 
Gesamtnutzfläche vom Hausherrn 
bewohnt und der Rest an Fremde vermie-
tet. Für die Reparatur des Daches werden 
Vorsteuern in Rechnung gestellt. Es 
sind nur 75 % der Vorsteuern abziehbar.

Beispiel	2
Nach dem Auszug eines Mieters wird 
dessen Wohnung neu ausgemalt und in 
weiterer Folge wieder vermietet. Die 
für das Ausmalen angefallenen Vorsteu-
ern sind zur Gänze abzugs fähig, da sie 
direkt dem unternehmerisch genutzten 
Teil zugeordnet werden können.

2.1.2.	Private	Nutzung	durch	eine/n	
Miteigentümer/in	bei	einer	Hausge
meinschaft

Im Falle der Befriedigung des eigenen 
Wohnbedürfnisses durch die Miteigentümer/ 
innen ist im Regelfall kein Mietvertrag, 
sondern eine bloße Vereinbarung über eine 
Gebrauchsüberlassung anzunehmen. Eine 
bloße Gebrauchsüberlassung unter den Mit-

eigentümerinnen/Miteigentümern begrün-
det kein umsatzsteuerliches Unternehmen. 
Somit ergeben sich keine Umsatzsteuer-
pflicht und auch keine Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug.

Nur wenn eine fremdübliche Vertragsgestal-
tung (Mietvertrag mit der Miteigentümer-
gemeinschaft, fremdübliche Mietzinsbildung, 
untergeordnete private Nutzung) zwischen 
der Miteigentümerin/dem Miteigentümer 
und der Miteigentumsgemeinschaft vor-
liegt, kann auch die Wohnung der Mitei-
gentümerin/des Miteigentümers zum 
Unternehmensbereich zählen. Der Miet-
zins der Mit eigentümerin/des Miteigentü-
mers ist – wie von den übrigen Mieterinnen 
und Mietern – umsatzsteuerlich zu erfas-
sen. Eine Vorsteuerkürzung ist in diesem 
Fall nicht erforderlich.

Anderes gilt für die Überlassung der Ehe-
wohnung durch eine Ehegattengemeinschaft 
an eine/n der beiden Ehepartner/innen. 
Dies wird grundsätzlich (auch bei Vorliegen 
einer fremdüblichen Vertragsgestaltung) 
nicht als eine zum Vorsteuerabzug berechti-
gende Vermietungstätigkeit anerkannt.

Wird ein Gebäude von den Miteigentümerin-
nen/den Miteigentümern oder deren nahen 
Angehörigen überwiegend privat genutzt, 
so ist davon auszugehen, dass die Befriedi-
gung des eigenen Wohnbedürfnisses durch 
die Miteigentümer/innen im Vordergrund 
steht. Es liegt keine Vermietung, sondern 
nur eine Vereinbarung über die Gebrauchs-
überlassung vor.
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2.2.	Steuerbefreiung	für	Kleinunter
nehmer/innen	(Kleinunternehmer
regelung)	

Wird die Vermietung und Verpachtung im 
Rahmen eines „Kleinunternehmens“ aus-
geführt, so sind die Umsätze (unecht) von 
der Umsatzsteuer befreit.

Dies bedeutet, dass die Vermieterin/der Ver-
mieter in diesem Fall 

■■ einerseits keine Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abführen muss (sie/er darf 
jedoch in ihren/seinen Rechnungen 
keine Umsatzsteuer ausweisen),

■■ andererseits aber auch kein Recht auf 
Vorsteuerabzug aus den Eingangsrech-
nungen hat.

Kleinunternehmer/in ist ein/e Unternehmer/
in, die/der im Inland ihr/sein Unternehmen 
betreibt und deren/dessen Umsatz im 
Kalenderjahr 35.000 Euro netto (bzw. bis 
1.1.2020: 30.000 Euro) nicht übersteigt. 
Ein einmaliges Überschreiten dieser Grenze 
um nicht mehr als 15 % innerhalb von 
5 Kalenderjahren ist jedoch nicht schädlich.

Achtung: Bei der Prüfung, ob die 
35.000- Euro-Grenze überschritten wird, 
sind neben den Vermietungsumsätzen alle 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, 
die die Unternehmerin/der Unternehmer im 
Inland gegen Entgelt im Rahmen ihres/ 
seines Unternehmens ausführt und der 
Eigenverbrauch im Inland mit einzubeziehen. 
Außer Ansatz bleiben Umsätze aus Hilfs-

geschäften, Geschäftsveräußerungen im 
Ganzen sowie bestimmte unecht steuerbe-
freite Umsätze, z. B. 

■■ steuerbefreite Umsätze aus Heilbehand-
lungen im Bereich der Humanmedizin, 

■■ steuerbefreite Umsätze als Versicherungs-
vertreter.

Umsätze, die unter die land- und forstwirt-
schaftliche Durchschnittssatzbesteuerung 
fallen, können dabei im Falle einer Schätzung 
mit 150 % des Einheitswertes des landwirt-
schaftlichen Betriebes angesetzt werden.

Wird die 35.000-Euro-Grenze nicht über-
schritten, gilt die unechte Steuerbefreiung 
für Kleinunternehmer/innen automatisch. 
Die/der Vermieter/in muss dann keine 
Umsatzsteuervoranmeldungen und bis zu 
einem laufenden Jahresumsatz von 35.000 
Euro auch keine Umsatzsteuerjahreserklä-
rung abgeben.

Weist allerdings ein/e Kleinunternehmer/in 
in einer Rechnung eine Umsatzsteuer geson-
dert aus, so schuldet sie/er diesen Steuer-
betrag dem Finanzamt.

Auf die Steuerbefreiung als Kleinunterneh-
mer/in kann verzichtet werden. Ein solcher 
Verzicht kann bis zur Rechtskraft des 
Umsatzsteuerbescheides gegenüber dem 
Finanzamt schriftlich erklärt werden (For-
mular U 12). Diese Verzichtserklärung bin-
det Sie für mindestens 5 Jahre und bewirkt 
(insbesondere bei Wohnraumvermietung) 
die Steuerpflicht der Mietumsätze (sofern 
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nicht eine andere Steuerbefreiung Anwen-
dung findet), es steht Ihnen aber für in 
dieser Zeit bezogene Leistungen auch das 
Recht auf Vorsteuerabzug zu.

Nach Ablauf des fünfjährigen Bindungszeit-
raumes kann die Verzichtserklärung bis 
zum 31. Jänner eines widerrufen und damit 
die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer/
innen ab diesem Jahr wiederum in Anspruch 
genommen werden.

Zu beachten ist dabei, dass es beim Über-
gang von der Steuerpflicht zur Steuerbe-
freiung unter bestimmten Voraussetzungen 
zu einer Korrektur von geltend gemachten 
Vorsteuerbeträgen kommen kann.

Wenn Sie ausschließlich an Endverbrau-
cher/innen (private Wohnungsmieter/innen) 
vermieten und keine nennenswerten Vor-
steuern anfallen, kann sich die „Kleinunter-
nehmerregelung“ als vorteilhaft erweisen, 
weil Sie durch den Entfall der Umsatzsteuer 
entweder ihr Mietobjekt billiger anbieten 
oder höhere Einnahmen erzielen können.

2.3.	Bemessungsgrundlage	
	Umsatzsteuer

Die/der Vermieter/in hat die Umsatzsteuer 
vom Entgelt zu berechnen. Zum Entgelt 
gehört alles, was die/der Mieter/in für die 
Nutzung des Mietobjektes aufzuwenden hat, 
um diese zu erhalten. Zum Entgelt gehören 
daher nicht nur der Hauptmietzins, sondern 
alle von der Mieterin oder vom Mieter zu 
tragenden Vor- und Nebenleistungen.

Beispiele für umsatzsteuerliche Ent-
geltsbestandteile:
■■ Hauptmietzins,
■■ Betriebskosten,
■■ Heizkosten,
■■ Verwaltungskosten,
■■ Mietvorauszahlungen,
■■ Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag, 

Baukostenzuschüsse,
■■ Erhöhungsbetrag nach § 18 MRG,
■■ Investitionen des Mieters/der Mieterin 

in das Mietobjekt, zu denen er sich 
verpflichtet hat.

Nicht zum Entgelt gehören 

■■ So genannte durchlaufende Posten wie 
die von der Vermieterin/vom Vermieter 
an die/den Mieter/in weiterverrechnete 
Mietvertragsgebühr. Nach § 10 MRG hat 
ein/e Vermieter/in der/dem Vormieter/in 
unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Aufwandsersatz zu leisten. Werden 
solche Aufwandsersätze nun von der 
Nachmieterin/vom Nachmieter der/dem 
Vermieter/in ersetzt, so können diese 
Beträge als Durchlaufposten behandelt 
werden.

■■ Echte Zuschüsse: Dazu zählen etwa 
Annui tätenzuschüsse für Darlehen zur 
Herstellung eines Wohngebäudes oder 
zur Sanierung eines Mietobjektes.

■■ Schadenersatzleistungen wie Versiche-
rungszahlungen, gesetzliche Verzugszin-
sen, Prozesszinsen und Mahngebühren.
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Die Vereinnahmung (und spätere Refun-
dierung bei Beendigung des Mietverhältnis-
ses) von Kautionen stellt keinen steuerba-
ren Umsatz dar. Zu Entgelt werden sie erst 
dann, wenn sie zugunsten der Vermieterin/
des Vermieters zur Abdeckung eines Mieten-
rückstandes verfallen.

Verfallen Kautionen hingegen, weil die Mie-
terin/der Mieter eine Reparatur unterlassen 
hat, so liegt nicht umsatzsteuerbarer Scha-
denersatz vor.

2.4.	Umsatzsteuersätze	bei	Vermietung

Umsätze aus der Vermietung und Verpach-
tung von Grundstücken sind grundsätzlich 
umsatzsteuerfrei.

Es gelten jedoch folgende Ausnahmen, für 
die zwingend Steuerpflicht besteht:

■■ Die Vermietung zu Wohnzwecken – Steu-
ersatz grundsätzlich 10 % (ausgenommen 
eine als Nebenleistung erbrachte Liefe-
rung von Wärme (Heizkosten) – Steuersatz 
20 %, sowie der Entgeltsanteil, der auf 
mitvermietete (bewegliche) Einrichtungs-
gegenstände entfällt – Steuersatz 20 %)

■■ Die Vermietung von Räumen oder Plätzen 
für das Abstellen von Fahrzeugen (Gara-
gen und Parkplätze) – Steuersatz 20 %. 
Dies gilt auch dann, wenn der Parkplatz 
gemeinsam mit einer Wohnung vermie-
tet wird

■■ Die Vermietung von Maschinen und 
sonstigen Vorrichtungen, die zu einer 
Betriebsanlage gehören, auch wenn sie 

wesentliche Bestandteile eines Grund-
stückes sind – Steuersatz 20 %

■■ Die Beherbergung in eingerichteten Wohn- 
und Schlafräumen (Hotel, Pension, Zim-
mer mit Frühstück) – Steuersatz 10 % (bis 
31.10.2018: 13 %), sowie die Verabrei-
chung eines ortsüblichen Frühstücks, 
wenn sie zusammen mit einer Beher-
bergung erfolgt, Steuersatz von 10 %

■■ Die Vermietung von Grundstücken für 
Campingzwecke – Steuersatz 10 % (bis 
31.10.2018: 13 %)

■■ Die ununterbrochene Vermietung während 
eines Zeitraums von bis zu 14 Tage, wenn 
die Vermietung nach dem 31.12.2016 
ausgeführt wird und das Grundstück sonst 
nur

 − zur Ausführung von Umsätzen, die den 
Vorsteuerabzug nicht ausschließen oder
 − für kurzfristige Vermietung oder
 − zur Befriedigung eines Wohnbedürfnis-
ses verwendet wird – Steuersatz 20 %.

Alle nicht unter die vorgenannten Ausnah-
men fallenden Vermietungen (insbesondere 
Büros, Geschäftsräumlichkeiten, Ordinatio-
nen, Lagerplätze, Sportplätze, Turnsäle, 
Schulen und Kindergärten, Amtsräume) 
sind grundsätzlich unecht umsatzsteuerbe-
freit. Die Vermieterin/der Vermieter braucht 
dafür keine Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abzuführen, darf jedoch in ihren/seinen 
Rechnungen auch keine Umsatzsteuer aus-
weisen und hat auch kein Recht auf Abzug 
der mit der Vermietung zusammenhängen-
den Vorsteuern.
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Die Vermieterin/der Vermieter hat in diesen 
Fällen grundsätzlich das Recht, für jeden ein-
zelnen Umsatz (Mietobjekt) für die Steuer-
pflicht des Umsatzes zu optieren. Anzuwen-
den ist dann der Normalsteuersatz von 20 %.

Hinweis
Da es sich dann um einen steuerpflichti-
gen Umsatz handelt, steht der Vermiete-
rin/dem Vermieter in der Folge der Vor-
steuerabzug zu. 

Die Ausübung dieser Option zur Steuerpflicht 
erfordert keine besondere Erklärung gegen-
über dem Finanzamt. Es genügt vielmehr 
die entsprechende steuerpflichtige Behand-
lung in der Umsatzsteuervoranmeldung 
oder Umsatzsteuererklärung. Die Option oder 
auch die Zurücknahme einer vorgenomme-
nen Option kann solange ausgeübt werden, 
bis die Umsatzsteuer für das betreffende 
Jahr rechtskräftig veranlagt ist. Eine in einem 
Kalenderjahr durchgeführte Option hat 
keine Bindungswirkung für die Folgejahre.

Achtung: Diese Optionsmöglichkeit ist für 
Miet- und Pachtverhältnisse eingeschränkt,

■■ die nach dem 31. August 2012 beginnen, 
■■ sofern mit der Errichtung des Gebäudes 

durch die Vermieterin/den Vermieter 
nicht bereits vor dem 1. September 2012 
begonnen wurde.

Die Option zur Steuerpflicht ist dann nur mehr 
zulässig, soweit die Mieterin/der Mieter das 
Grundstück oder einen baulich abgeschlos-

senen, selbständigen Teil des Grundstücks 
nahezu ausschließlich (d. h. zu mindestens 
95 %) für Umsätze verwendet, die den 
 Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Die Ver-
mieterin/der Vermieter hat diese Vorausset-
zung nachzuweisen. 

Die Optionsmöglichkeit besteht für jeden 
einzelnen Umsatz, somit für die einzelne 
Vermietung. Es ist daher durchaus möglich, 
Mieterlöse für Teile eines Mietobjektes nor-
mal zu versteuern und für die übrigen Teile 
die Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen.

Beispiel
Ein Unternehmer vermietet Büroräume 
an die Mieter A und B. Die Mieter 
 nutzen die gemieteten Räumlichkeiten 
ausschließlich zur Erzielung von Umsät-
zen, die den Vorsteuerabzug nicht aus-
schließen.
Er kann beide Vermietungen voneinan-
der unabhängig behandeln. Entweder 
beide steuerfrei, beide steuerpflichtig 
oder eine Vermietung steuerfrei und die 
andere steuerpflichtig.
Der Unternehmer kann weiters auch die 
Vermietung in einem Jahr steuerfrei und 
im Folgejahr steuerpflichtig behandeln 
und umgekehrt.

Beim Wechsel von steuerpflichtiger zur 
steuerfreien Vermietung ist allerdings eine 
allfällige Verpflichtung zur Korrektur von 
geltend gemachten Vorsteuern zu beachten.
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Verhältnis	zur	Kleinunternehmer
regelung	
Kleinunternehmer/innen, die ihre Vermie-
tungsumsätze steuerpflichtig behandeln 
wollen, müssen zusätzlich mittels gesonder-
ter Erklärung auf die Anwendung der Steu-
erbefreiung für Kleinunternehmer/innen 
verzichten. Umgekehrt bedeutet die Ver-
zichtserklärung auf die Kleinunterbefreiung 
nicht automatisch auch eine Option zur 
Behandlung von steuerfreien Vermietungs-
umsätzen als steuerpflichtig.

2.4.1.	Vermietung	von	Grundstücken	
an	Botschaften,	Konsulate,	Internatio
nale	Organisationen	und	Diplomaten	

Bei der Vermietung eines Grundstückes an 
Botschaften, Konsulate, Internationale Orga-
nisationen und Diplomaten besteht die Mög-
lichkeit, den Umsatz steuerfrei zu belassen.

Im Gegensatz zu den anderen im Zusam-
menhang mit Immobilien möglichen 
(unechten) Steuerbefreiungen handelt es 
sich dabei um eine so genannte echte 
Umsatzsteuerbefreiung: Die Vermieterin/
der Vermieter muss insoweit keine Umsatz-
steuer abführen, die Berechtigung zum 
 Vorsteuerabzug bleibt jedoch – anders als bei 
einer unechten Steuerbefreiung – aufrecht. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuerbefreiung ist, dass die Mieterin/der 
Mieter des Grundstückes bzw. der Räum-
lichkeit der Vermieterin/dem Vermieter eine 
vom Bundesministerium für Europa, Integ-
ration und Äußeres ausgestellte Bescheini-

gung aushändigt, aus der hervorgeht, dass 
die Voraussetzungen einer steuerfreien 
 Vermietung an sie/ihn gegeben sind (Mus-
tertext siehe Formular U46). Die Bescheini-
gung stellt das Bundesministerium für 
Europa, Integration und Äußeres über Antrag 
der Mieterin/des Mieters aus.

Diese Bescheinigung ist für die Vermieterin/
den Vermieter der Nachweis, dass die Vor-
aussetzungen für die Steuerfreiheit gege-
ben sind und ist zu den Aufzeichnungen zu 
nehmen. 

Diese Steuerfreiheit gilt für den in der Beschei-
nigung angegebenen Zeitraum, längstens 
jedoch für die Dauer des Mietverhältnisses 
mit der in der Bescheinigung genannten 
Einrichtung bzw. Person (Botschaft, Konsu-
lat, Internationale Organisation, Diplomat).

2.4.2.	Entstehen	der	Steuerschuld	bei	
Vermietungsumsätzen

Im Bereich der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung sind die Umsätze nach 
vereinnahmten Entgelten (Istbesteuerung) 
zu berechnen, wenn in einem der beiden 
vorangegangenen Kalenderjahre die Ver-
mietungserlöse unter 110.000 Euro lagen. 
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten 
bedeutet die Versteuerung der Umsätze 
nach Zahlungseingang.

Bei der Istbesteuerung entsteht die Steu-
erschuld mit Ablauf des Kalendermonats, 
in dem die Vermietungserlöse vereinnahmt 
werden.
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Beispiel	Istbesteuerung
Die Monatsmiete Juli 2020 beträgt 
5.000 Euro zuzüglich 10 % USt in Höhe 
von 500 Euro. Zahlungseingang ist im 
Oktober 2020.
Der im Oktober vereinnahmte Betrag ist 
in der Umsatzsteuervoranmeldung für 
Oktober 2020 auszuweisen und als 
Umsatz des Oktobers zu versteuern, 
auch wenn die Miete den Monat Juli 
betroffen hat.

Das Finanzamt hat jedoch auf Antrag zu 
gestatten, dass eine Vermieterin/ein Vermie-
ter die Steuer für ihre/seine Vermietungs-
umsätze nach vereinbarten Entgelten (Soll-
besteuerung) berechnet.

Ein solcher Antrag auf Sollbesteuerung muss 
spätestens zum Termin der Abgabe der ers-
ten Umsatzsteuervoranmeldung für dieses 
Jahr gestellt werden. Wird nur die Umsatz-
steuerjahreserklärung abgegeben, so ist es 
der Zeitpunkt der Einbringung dieser Jah-
reserklärung.

War in zwei aufeinander folgenden Kalender-
jahren der Gesamtumsatz höher als 
110.000 Euro, so muss nach Ablauf dieses 
Zeitraumes auf Sollbesteuerung (Besteue-
rung nach vereinbarten Entgelten) entsteht 
die Steuer schuld grundsätzlich mit Ablauf 
des Kalendermonats, in dem die Umsätze 
(Vermietungen) ausgeführt worden sind; 
dieser Zeitpunkt verschiebt sich um einen 
Kalendermonat, wenn die Rechnungsaus-
stellung erst nach Ablauf des Kalendermo-

nats erfolgt, in dem die Leistung erbracht 
worden ist.

Beispiel	Sollbesteuerung
Die Monatsmiete Juli 2020 beträgt 
5.000 Euro zuzüglich 10 % USt. in Höhe 
von 500 Euro: Zahlungseingang ist im 
Oktober 2020.
Die Monatsmiete Juli 2020 ist bereits in 
der Umsatzsteuervoranmeldung für Juli 
2020 auszuweisen und als Umsatz des 
Juli 2020 zu versteuern, auch wenn die 
Zahlung erst später eingegangen ist.

Anzahlungen: Erhält die Vermieterin/der 
Vermieter Mietzahlungen im Voraus für 
zukünftige Mietzeiträume (Anzahlungen), so 
entsteht auch bei einer Sollbesteurerin/
einem Sollbesteuerer insoweit die Steuer-
schuld bereits mit Ablauf des Kalendermo-
nats, in dem diese Mietvorauszahlung ver-
einnahmt wurde (so genannte „Mindest-Ist-
besteuerung“).

Beispiel	MindestIstbesteuerung
Die Monatsmieten für Juli, August und 
September 2020 betragen jeweils 
5.000 Euro zuzüglich 10 % USt in Höhe 
von 500 Euro. Zahlungseingang ist 
bereits im Juli 2020.
Nicht nur die Monatsmiete Juli 2020, 
sondern auch die für August und Sep-
tember vorausbezahlten Mieten sind 
bereits in der Umsatzsteuervoranmel-
dung für Juli 2020 auszuweisen und als 
Umsatz des Juli 2020 zu versteuern.
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2.5.	Voraussetzungen	für	die	Geltend
machung	des	Vorsteuerabzugs

Erbringt ein/e andere/r Unternehmer/in an 
eine/n Vermieter/in eine umsatzsteuerpflich-
tige Lieferung oder Dienstleistung (sonstige 
Leistung) im Zusammenhang mit der steu-
erpflichtigen oder echt befreiten Vermie-
tung, so kann die Vermieterin/der Vermieter 
den ihr/ihm für diese Vorleistung in Rech-
nung gestellten Umsatzsteuerbetrag als so 
genannte Vorsteuer gegenüber dem Finanz-
amt geltend machen, indem sie/er ihn mit 
ihrer/seiner eigenen Umsatzsteuerschuld 
gegenverrechnet (Vorsteuerabzug). Im 
Ergebnis wird dadurch die eigene Umsatz-
steuerschuld der Vermieterin/des Vermie-
ters um die Vorsteuerbeträge vermindert.

Der Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen, 
soweit Vorsteuerbeträge für Vorleistungen 
anfallen, die zur Ausführung (unecht) steu-
erfreier Umsätze (z. B. steuerfreie Vermie-
tungsumsätze, steuerfreie Veräußerung, 
steuerfreie Entnahme, Umsätze als Kleinun-
ternehmer) dienen.

Die Frage, ob der Vorsteuerabzug zulässig 
oder ausgeschlossen ist, ist immer für den 
Veranlagungszeitraum (=Kalenderjahr) zu 
prüfen, in dem die Vorsteuern anfallen.

2.5.1.	Ordnungsgemäße	Rechnung

Voraussetzung für die Geltendmachung des 
Vorsteuerabzuges ist das Vorliegen einer 
ordnungsgemäßen Rechnung, die zwingend 
folgende Angaben zu enthalten hat:

■■ Name und Anschrift der leistenden Unter-
nehmerin/des leistenden Unternehmers 

■■ die dem leistenden Unternehmer vom 
(österreichischen) Finanzamt erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(„UID-Nummer“) 

■■ Name und Anschrift des Leistungsemp-
fängers 

■■ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Leistungsempfängers („UID-Nummer“), 
wenn der Gesamtbetrag der Rechnung 
(= brutto; d.h. Entgelt zuzüglich Umsatz-
steuer) 10.000 Euro übersteigt 

■■ Menge und handelsübliche Bezeichnung 
der gelieferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung 

■■ Tag der Leistungserbringung oder Zeit-
raum, über den sich die sonstige Leis-
tung erstreckt 

■■ Entgelt und anzuwendender Steuersatz 
bzw. Hinweis auf eine Steuerbefreiung 

■■ auf das Entgelt entfallender Steuerbetrag 
■■ Ausstellungsdatum 
■■ fortlaufende Nummer (mit einer oder 

mehreren Zahlenreihen, die zur Identifi-
zierung der Rechnung einmalig vergeben 
werden)

Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 
(Bruttobetrag, also inkl. USt) 400 Euro nicht 
übersteigt (so genannte Kleinbetrags
rechnungen), genügen folgende Angaben: 

■■ Ausstellungsdatum 
■■ Name und Anschrift des leistenden Unter-

nehmers 
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■■ Menge und handelsübliche Bezeichnung 
der gelieferten Gegenstände bzw. Art und 
Umfang der sonstigen Leistung 

■■ Tag der Leistungserbringung oder Zeit-
raum, über den sich die sonstige Leistung 
erstreckt 

■■ Entgelt und Steuerbetrag in einer Summe 
(= Bruttobetrag) und

■■ Steuersatz 

2.5.2.	Zeitpunkt	des	Vorsteuerabzugs	
–	Sollbesteuerung

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug bei 
Sollbesteuerern ist grundsätzlich, dass 

■■ die Vorleistung für das Unternehmen des 
Vermieters bereits ausgeführt wurde und 

■■ eine ordnungsgemäße Rechnung darüber 
vorliegt. 

Die Bezahlung der Rechnung ist grundsätz-
lich nicht erforderlich.

Ausnahme: Bei Anzahlungen (Zahlung 
erfolgt vor Erbringung der Vorleistung) 
kann der Vermieter für den von ihm voraus-
gezahlten Betrag die Vorsteuer schon im 
Monat der Zahlung geltend machen, wenn 
ihm auch eine ordnungsgemäße Anzah-
lungsrechnung ausgestellt wird.

2.5.3.	Zeitpunkt	des	Vorsteuerabzugs	
–	Istbesteuerung

Istbesteuerer können Vorsteuer grundsätz-
lich erst dann geltend machen, wenn 

■■ die Vorleistung für das Unternehmen des 
Vermieters bereits ausgeführt wurde,

■■ eine ordnungsgemäße Rechnung darüber 
vorliegt und 

■■ die Zahlung geleistet worden ist.

Ausnahme: wenn eine Überrechnung in 
Höhe der gesamten auf die Leistung entfal-
lenden Umsatzsteuer auf das Abgaben-
konto des Leistungserbringers erfolgt, ist 
die Bezahlung auch bei Istbesteuerern 
keine Voraussetzung für den Vorsteuerabzug.

Können Vorsteuern bereits abgezogen 
 werden, obwohl noch keine Vermietungs-
umsätze erzielt werden?
Schon bevor ein/e Unternehmer/in aus der 
Vermietung eines Gebäudes Einnahmen 
erzielt, können Vorsteuern steuerlich berück-
sichtigt werden, wenn die Absicht besteht, 
steuerpflichtige Vermietungsumsätze zu 
erzielen.

Der/die angehende Vermieter/in muss dabei 
bereits im Zeitpunkt des Bezuges der Vor-
leistung dem Finanzamt darlegen können 
(z. B. durch entsprechende Vorvereinbarun-
gen mit zukünftigen Mietern oder anhand 
anderer über eine bloße Absichtserklärung 
hinausgehender Umstände), dass zum Zeit-
punkt des Bezuges der Vorleistung die 
Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden 
steuerpflichtigen Vermietung mit größerer 
Sicherheit anzunehmen war als der Fall 
einer steuerbefreiten Vermietung oder der 
Fall des Unterbleibens einer Vermietung.
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Welche Folgen hat die nachträgliche Ände-
rung der Verhältnisse, die ursprünglich für 
den Vorsteuerabzug maßgeblich waren?
Eine in einem Kalenderjahr für ein Gebäude 
geltend gemachte Vorsteuer ist zu berichti-
gen, wenn sich in den auf das Jahr der erst-
maligen Verwendung folgenden 19	Kalen
derjahren	die	Verhältnisse	ändern, die 
im Jahr der erstmaligen Verwendung für den 
Vorsteuerabzug maßgeblich waren. Dabei 
ist für jedes Jahr der Änderung jeweils	
1/20	der	Vorsteuern	zu	korrigieren.

Anmerkung: wurde das Gebäude erstmalig 
vor dem 1. April 2012 vermietet, verkürzt 
sich der Beobachtungszeitraum auf 10 Jahre, 
es ist dann für jedes Jahr der Änderung 
jeweils 1/10 der Vorsteuern zu korrigieren.

Betroffen davon sind Vorsteuern für die 
Anschaffung- oder Herstellungskosten, akti-
vierungspflichtige Aufwendungen und 
Großreparaturen, nicht jedoch für die lau-
fende Erhaltung.

Eine Änderung der Verhältnisse für den Vor-
steuerabzug liegt insbesondere dann vor, 
wenn ein/e Unternehmer/in ein Mietobjekt 
zunächst steuerpflichtig vermietet (und 
daher den Vorsteuerabzug zu Recht vor-
nimmt), und in einem der 19 (bzw 9) Fol-
gejahre jedoch

■■ zur steuerfreien Vermietung von 
Geschäfts räumlichkeiten übergeht,

■■ das Gebäude steuerfrei verkauft oder 
entnimmt oder

■■ durch Absinken der Umsätze unter die 
Kleinunterregelung fällt.

In diesen Fällen hat also der/die Unterneh-
mer/in für jedes Jahr der Änderung 1/20 
(bzw 1/10) der geltend gemachten Vorsteu-
ern wieder an das Finanzamt zurückzuzahlen.

2.6.	Umsatzsteuervoranmeldung	

Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um 
eine selbst zu berechnende Abgabe. In der 
im Regelfall für einen Kalendermonat	
(Voranmeldungszeitraum) zu erstellen-
den Umsatzsteuervoranmeldung werden der 
errechneten Umsatzsteuer die Vorsteuerbe-
träge gegenübergestellt. 

Überwiegt die Umsatzsteuer, ergibt sich eine 
Zahllast bzw. Vorauszahlung. Überwiegt die 
Vorsteuer, führt dieser Vorsteuerüberhang 
zu einer Gutschrift bzw. einem Überschuss.

Haben die Umsätze im vorangegangenen 
Kalenderjahr 100.000 Euro nicht überstie-
gen, so ist jedoch das Kalendervierteljahr 
der Voranmeldungszeitraum.

Spätestens am 15. des auf den Voranmel-
dungszeitraum zweitfolgenden Kalendermo-
nats (bei einem vierteljährlichen Voranmel-
dungszeitraum somit bis zum 15.2., 15.5., 
15.8.und 15.11.) hat der Unternehmer die 
Umsatzsteuervoranmeldung	beim	
Finanzamt	einzureichen. Die Übermitt-
lung muss grundsätzlich elektronisch über 
FinanzOnline erfolgen.
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Haben die Umsätze im vorangegangenen 
Kalenderjahr 35.000 Euro nicht überstiegen, 
so entfällt die Verpflichtung zur Einreichung 
der Voranmeldungen, wenn die errechnete 
Vorauszahlung zur Gänze spätestens am 
Fälligkeitstag entrichtet wird oder sich für 
einen Voranmeldungszeitraum keine Vor-
auszahlung ergibt.

Im Falle einer Gutschrift ist der Vorsteuer-
überschuss jedoch immer mittels Umsatz-
steuervoranmeldung dem Finanzamt mitzu-
teilen. Der gemeldete Vorsteuerüberhang 
wird dann dem Abgabenkonto gutgeschrie-
ben und dort zur Abdeckung anderer Steu-
erverbindlichkeiten verwendet oder aber 
auf Antrag an den Unternehmer (auf dessen 
Bankkonto) zurückgezahlt.

Wann ist die Umsatzsteuer fällig?
Eine Zahllast ist spätestens am 15. des auf 
den Voranmeldungszeitraum zweitfolgenden 
Kalendermonats (bei einem vierteljährlichen 
Voranmeldungszeitraum somit bis zum 15.2., 
15.5., 15.8. und 15.11). und an das Finanz-
amt zu überweisen. Dieser Termin wird 
auch als Fälligkeitstag der Umsatzsteuer 
bezeichnet.

Nach der Verwaltungspraxis gelten bei Miets-
hauseigentümer/inne/n die Umsatzsteuer-
vorauszahlungen auch dann als noch recht-
zeitig entrichtet, wenn sie spätestens gleich-
zeitig mit der Einreichung der Umsatzsteu-
erjahreserklärung für das betreffende Jahr 
an das Finanzamt abgeführt werden, und die 
im Rahmen des gesamten Unternehmens 

zu entrichtende Umsatzsteuer 580 Euro 
nicht übersteigt.

Muss ich eine Umsatzsteuererklärung 
 einreichen?
Grundsätzlich hat jede/r Unternehmer/in für 
das abgelaufene Kalenderjahr eine Umsatz-
steuererklärung abzugeben. Die Übermitt-
lung muss grundsätzlich elektronisch über 
FinanzOnline erfolgen.

Kleinunternehmer/innen, wenn sie keine 
Umsatzsteuer schulden, sind von dieser Ver-
pflichtung befreit, wenn ihr laufender Umsatz 
35.000 Euro nicht übersteigt, und sie vom 
Finanzamt auch nicht aufgefordert wurden.

Die Umsatzsteuererklärung ist bis	30.	April 
des Folgejahres bzw. bei elektronischer 
Übermittlung über	FinanzOnline	bis	30.	
Juni des Folgejahres einzureichen. Diese 
Frist kann im Einzelfall auf begründeten 
Antrag verlängert werden.

Auf Basis des Ergebnisses der Überprüfung 
der Umsatzsteuererklärung werden Sie als 
Unternehmer zur Umsatzsteuer veranlagt und 
erhalten einen schriftlichen Umsatzsteuer-
bescheid.

Hinweis
Weitere Informationen dazu erhalten 
Sie bei Ihrem Finanzamt.
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2.7.	Aufzeichnungspflichten	für	
	Plattformen	ab	1.1.2020

Zur effizienten Durchsetzung einer korrekten 
Besteuerung unterliegen Plattformen ab 
1.1.2020 einer erweiterten Aufzeichnungs-
pflicht für Umsätze, die über die Plattform 
zustande kommen bzw. die durch die Platt-
form „unterstützt“ werden. Im Rahmen 
 dieser Aufzeichnungspflicht ist eine Platt-
form, über die Beherbergungsumsätze ver-
mittelt werden, verpflichtet, Aufzeichnun-
gen über diese Beherbergungsumsätze zu 
führen und dem zuständigen Finanzamt 
elektronisch zur Verfügung zu stellen. Die 
Aufzeichnungen umfassen unter anderem 
Angaben zur Identität des zugrundeliegen-
den Unternehmers (z. B. Vermieter) sowie 
zum angebotenen Grundstück und zur 
Höhe des Umsatzes. Weitere Informatio-
nen dazu finden Sie auf usp.gv.at.

3. Liebhaberei

Was bedeutet Liebhaberei?
Erzielt ein/e Steuerpflichtige/r nachhaltig 
Verluste, prüft die Finanzbehörde, ob über-
haupt die Absicht und die Möglichkeit beste-
hen, mit dieser Tätigkeit einen Gesamtge-
winn zu erzielen.

Ist kein Gesamtgewinn zu erwarten, wird die 
Tätigkeit als „Liebhaberei“ eingestuft. 

Die Thematik der „Liebhaberei“ spielt sowohl 
im Bereich der Einkommensteuer als auch 
der Umsatzsteuer eine Rolle.

Was bedeutet Liebhaberei bei der 
 Einkommensteuer?
Ist eine Vermietungstätigkeit als Liebhabe-
rei eingestuft, werden die Verluste einkom-
mensteuerrechtlich nicht anerkannt und 
können auch nicht mit anderen Einkünften 
verrechnet werden.

Was bedeutet Liebhaberei bei der Umsatz-
steuer?
Ist eine Vermietungstätigkeit als Liebhaberei 
eingestuft, schuldet der Vermieter aus die-
ser Tätigkeit keine Umsatzsteuer, ist jedoch 
auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Im Vermietungsbereich wird zwischen der 
„kleinen Vermietung“ und der „großen Ver-
mietung“ unterschieden.

Was ist die „kleine Vermietung“?
Zur sogenannten kleinen Vermietung zählt 
die Vermietung von Eigenheimen (z. B. 
Wohnung, Einfamilienhaus) und Eigentums-
wohnungen.

Bei der kleinen Vermietung muss die/der 
Steuerpflichtige mit einer Prognoserech-
nung nachweisen, dass in einem Zeitraum 
von 20 Jahren (bzw. 23 Jahren ab dem 
erstmaligen Anfallen von Aufwendungen) 
ein Gesamtüberschuss zu erwarten ist.

Der Gesamtüberschuss errechnet sich aus 
der Summe der seit Beginn der Tätigkeit 
bereits erzielten und noch zu erwartenden 
steuerlichen Ergebnisse.

59

https://www.usp.gv.at


Beispiel
Herr K. hat im Jänner 2015 eine Eigen-
tumswohnung gekauft, die er nach 
Abschluss der Renovierungsarbeiten ab 
April 2015 vermietet. Da er den Kauf 
teilweise fremdfinanziert hat, fielen in 
den Jahren 2015-2017 Verluste an.
Im Jahr 2018 erkundigt sich das Finanz-
amt bei Herrn K., ob Liebhaberei vor-
liegt.
K hat mittels einer Prognoserechnung, 
aus der sich für den Zeitraum Jänner 
2015 bis maximal März 2035 ein Gesamt-
überschuss ergibt, nachzuweisen, dass 
keine Liebhabereitätigkeit vorliegt.
Gelingt dieser Nachweis, wird die Vermie-
tung als Einkunftsquelle anerkannt und 
die Verluste können einkommensteuer-
mindernd geltend gemacht werden bzw. 
sind spätere Gewinne entsprechend zu 
versteuern. Für den Bereich der Umsatz-
steuer handelt es sich dann um eine 
unternehmerische Tätigkeit, aus der K 
nach den allgemeinen Grundsätzen 
Umsatzsteuer schuldet und zum Vorsteu-
erabzug berechtigt ist.
Kann er den Nachweis nicht erbringen, 
wird die Vermietungstätigkeit als Liebha-
berei eingestuft, somit werden die Ver-
luste nicht anerkannt und können auch 
nicht mit anderen Einkünften verrechnet 
werden. Allfällige spätere Gewinne aus 
dieser Tätigkeit sind nicht zu versteuern. 
Für den Bereich der Umsatzsteuer schul-
det er dann keine Umsatzsteuer, ist 
jedoch auch nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt.

Ändert die/der Steuerpflichtige grundlegend 
ihr/sein wirtschaftliches Engagement und 
wird die Betätigung dadurch ertragsfähig, 
bewirkt dies eine Beendigung der bisheri-
gen Tätigkeit und es ist neuerlich zu beur-
teilen, ob Liebhaberei vorliegt.

Beispiel
Herr M. kauft im April 2011 eine Eigen-
tumswohnung, die er vermietet. Er hat 
den Kauf großteils fremdfinanziert. Auf-
grund der Prognoserechnung ergibt sich, 
dass bis zum März 2031 kein Gesamt-
überschuss erwirtschaftet werden kann. 
Die Vermietung wird daher als Liebha-
berei eingestuft.

Im Mai 2015 erbt Herr M. von seiner 
verstorbenen Großmutter Bargeld, das 
er zur Abdeckung seines Kredites ver-
wendet. Dadurch verringern sich seine 
Fremdfinanzierungskosten und es ist 
nun ein Gesamtüberschuss zu erwarten. 
Somit beginnt mit dem Jahr 2015 ein 
neuer Prognosezeitraum. Kann nun für 
den Zeitraum bis zum April 2035 ein 
Gesamtüberschuss prognostiziert wer-
den, liegt ab 2015 eine steuerpflichtige 
Einkunftsquelle/unternehmerische 
Tätigkeit vor.

Beendet ein/e Vermieter/in die Vermietungs-
tätigkeit vor Erzielung eines Gesamtüber-
schusses der Einnahmen über die Wer-
bungskosten, liegt Liebhaberei vor, außer es 
liegen Unwägbarkeiten vor oder der/die Ver-
mieter/in kann dem Finanzamt nachweisen, 
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dass sie/er von Beginn an geplant hat, die 
Vermietungstätigkeit bis zur Erzielung eines 
Gesamtüberschusses aufrecht zu erhalten.

Was ist die „große Vermietung“?
Die Vermietung von Zinshäusern oder von 
Gewerbeobjekten fällt unter die „große Ver-
mietung“. Bei der großen Vermietung hat die/
der Vermieter/in dem Finanzamt im Zweifels-
fall nachzuweisen, dass die Vermietung nach 
ihrer bisherigen Entwicklung in einem abseh-
baren Zeitraum einen Gesamtüberschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten erwar-
ten lässt. Sie/er hat dies mittels einer Progno-
serechnung darzulegen, die aufzeigt, dass in 
einem absehbaren Zeitraum von 25/28 Jah-
ren ein Gesamtüberschuss zu erwarten ist.

Im Gegensatz zur „kleinen Vermietung“ wird 
im Bereich der Umsatzsteuer die „große 
Vermietung“ immer als unternehmerische 
Tätigkeit anerkannt, Liebhaberei im 
umsatzsteuerlichen Sinne ist daher bei der 
„großen Vermietung“ ausgeschlossen.

4. Gebühr für Mietverträge, 
Pachtverträge und sonstige 
 Bestandverträge

Die Gebühr für Bestandverträge gemäß 
§ 33 TP 5 Gebührengesetz 1957 (GebG) 
fällt an bei Mietverträgen, Pachtverträgen 
oder Leasingverträgen und sonstigen 
 Verträgen, wodurch jemand den Gebrauch 
einer unverbrauchbaren Sache auf eine 
gewisse Zeit gegen einen bestimmten 

Preis erhält (§§ 1090 ff Allgemeines bür-
gerliches Gesetzbuch – ABGB). Gebühren
pflicht besteht nur dann, wenn eine Ver-
tragsurkunde vorliegt (z. B. wird ein Miet-
vertrag bloß mündlich abgeschlossen, ist 
keine Gebühr zu entrichten). 

Von	der	Gebührenpflicht	befreit	sind

■■ Verträge über die Miete von Wohnräumen. 
„Wohnräume“ sind Gebäude oder 
Gebäudeteile, die überwiegend Wohn-
zwecken dienen, einschließlich sonstiger 
selbständiger Räume und anderer Teile 
der Liegenschaft (wie Keller- und Dach-
bodenräume, Abstellplätze und Haus-
gärten, die typischerweise Wohnräumen 
zugeordnet sind). Wohnzwecken dienen 
Gebäude oder Räumlichkeiten in Gebäu-
den dann, wenn sie dazu bestimmt sind, 
in abgeschlossenen Räumen privates 
Leben, speziell auch Nächtigung, zu 
ermöglichen. Unter die Befreiung fällt nicht 
nur die Vermietung oder Nutzungsüber-
lassung der eigentlichen Wohnräume, 
sondern auch die mitvermieteten Neben-
räume wie Keller- und Dachbodenräume. 
Auch ein gemeinsam (das heißt im selben 
Vertrag) mit dem Wohnraum in Bestand 
gegebener Abstellplatz oder Garten ist, 
wenn nicht eine andere Nutzung domi-
niert, als zu Wohnzwecken vermietet 
anzusehen. Eine überwiegende Nutzung 
zu Wohnzwecken liegt vor, wenn das zu 
Wohnzwecken benützte Flächenausmaß 
jenes zu anderen Zwecken übersteigt.
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■■ Urheberrechtliche und leistungsschutz-
rechtliche Nutzungsverträge sowie Patent-, 
Marken- und Musterlizenzverträge. 

■■ Bestandverträge, bei denen der für die 
Gebührenbemessung maßgebliche Wert 
150 Euro (= Bemessungsgrundlage) 
nicht übersteigt. 

■■ Aufforderungsschreiben, mit denen die 
Entrichtung eines Erhaltungs- und Ver-
besserungsbeitrages gemäß § 45 Miet-
rechtsgesetz (MRG) begehrt wird.

Höhe	der	Gebühr

Die Gebühr beträgt im Allgemeinen ein Pro-
zent, bei Jagdpachtverträgen zwei Prozent 
von der Bemessungsgrundlage.

Die Höhe der Bemessungsgrundlage ist 
abhängig

■■ von den vertraglich vereinbarten Leistun-
gen (Entgelt) und 

■■ von der vertraglich vereinbarten Laufzeit 
(Dauer).

Die Bemessungsgrundlage berechnet sich 
aus dem Jahreswert der wiederkehrenden 
Entgelte mal Dauer zuzüglich der einmali-
gen Leistungen.

Entgelt

Zum Entgelt zählen alle einmaligen und wie-
derkehrenden Leistungen, die die Bestand-
nehmerin/der Bestandnehmer (z. B. Mieter/
in, Pächter/in) zu erbringen hat, um den 
Gebrauch der Bestandsache zu erhalten.

Derartige wiederkehrende Leistungen sind 
z. B. Miete, Betriebskosten, Kosten für 
Warmwasser und Beheizung, Versicherung 
des Bestandobjektes (z. B. verpflichtende 
Kaskoversicherung bei Kraftfahrzeuglea-
sing), zu deren Bezahlung sich die Bestand-
nehmerin/der Bestandnehmer gegenüber 
der Bestandgeberin/dem Bestandgeber ver-
traglich verpflichtet hat. Dies auch, wenn 
sie z. B. über eine Hausverwaltung abge-
rechnet werden und an diese, statt an die 
Vermieterin/den Vermieter, zu leisten sind.

Als einmalige Leistungen kommen insbe-
sondere Investitionsablösen, Baukostenbei-
träge oder andere Beträge in Betracht, die 
die Bestandnehmerin/der Bestandnehmer 
der Bestandgeberin/dem Bestandgeber nur 
einmal zu leisten hat.

Zur Bemessungsgrundlage zählt auch die 
Umsatzsteuer, wenn diese im Vertrag 
zusätzlich zum Nettoentgelt vereinbart ist.

Dauer

Ein Bestandvertrag kann auf unbestimmte 
oder auf bestimmte Zeit abgeschlossen 
werden.

Ein Vertrag auf unbestimmte Dauer liegt vor, 
wenn auch nur ein Vertragspartner in der 
Lage ist, den Vertrag jederzeit – wenn auch 
unter Einhaltung einer vertraglich vereinbar-
ten Kündigungsfrist – aufzulösen. Insoweit 
beide Vertragsteile für eine bestimmte Zeit 
an den Vertrag gebunden sind, liegt ein Ver-
trag auf bestimmte Dauer vor. Der Vertrag 
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ist sowohl auf bestimmte als auch auf unbe-
stimmte Dauer abgeschlossen, wenn beide 
Vertragsteile bei einem auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenen Vertrag für einen bestimm-
ten Zeitraum (z. B. durch Kündigungsverzicht) 
an diesen Vertrag gebunden sind.

Besteht eine Option zur Verlängerung, also 
das Recht, durch einseitige Erklärung das 
Bestandverhältnis zu verlängern, so ist die-
ser Verlängerungszeitraum von vornherein 
in die Gebührenbemessung einzubeziehen.

Bei einem auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
senen Vertrag sind als Dauer drei Jahre 
anzusetzen.

Bei einem Vertrag auf bestimmte Zeit ist 
grund sätzlich diese vereinbarte bestimmte 
Dauer für die Berechnung der Gebühr her-
anzuziehen; bei einer Kombination von be-
stimmter und unbestimmter Dauer, sind der 
bestimmten Dauer drei Jahre hinzuzurechnen.

4.1.	Selbstberechnung/Einzahlung

Die Gebühr ist von der Bestandgeberin/
dem Bestandgeber (z. B. Vermieter) selbst 
zu berechnen und auf das Konto des 
Finanzamtes Österreich (bis 30.06.2020 
Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern 
und Glücksspiel) einzuzahlen. Werden von 
der Bestandgeberin/vom Bestandgeber in 
einem Kalendermonat (Anmeldezeitraum) 
mehrere Bestandverträge abgeschlossen, 
sind diese in Summe selbst zu berechnen 
und ist die darauf entfallende Gebühr zu 
entrichten. Bei einer Selbstberechnung 

entfällt die Übermittlung des Vertrages an 
das Finanzamt.

Bei Zahlung über FinanzOnline haben die 
Bekanntgabe der Verrechnungsweisung 
und elektronischen Entrichtung spätestens 
bis zum 15. des auf das Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats zu 
erfolgen (Fälligkeitstag).

Erfolgt die Zahlung nicht über FinanzOnline, 
ist die Gebühr mit dem Formular Geb1 bis 
zum 15. des zweitfolgenden Monats nach 
Entstehen der Gebührenschuld anzumelden 
(Anmeldefrist) und bis zum Ende der 
Anmeldefrist an oben angeführtes Finanz-
amt abzuführen.

Keine Verpflichtung zur Selbstberechnung 
besteht in folgenden Fällen:

■■ für atypische und gemischte Rechtsge-
schäfte, deren Beurteilung als Bestand-
vertrag im Sinn des § 33 TP 5 GebG 
nicht zumutbar ist, 

■■ für Rechtsgeschäfte, bei denen Leistun-
gen von einem erst in Zukunft ermittel-
baren Betrag abhängen und 

■■ für Rechtsgeschäfte, bei denen der 
Bestandgeberin/dem Bestandgeber eine 
persönliche Befreiung von der Gebühr 
zukommt.

Die Anmeldung muss bis zum 15. des 
zweitfolgenden Monats nach Entstehen der 
Gebührenschuld erfolgen. Der Vertrag ist 
dem Finanzamt nicht zu übermitteln, auch 
nicht dem Formular Geb1 anzuschließen.
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Um eine korrekte Verrechnung der Zahlung 
zu gewährleisten, sind Finanzamtsnummer 
und Steuernummer der Bestandgeberin/des 
Bestandgebers sowie der Verwendungs-
zweck anzugeben. Die Vorgangsweise zur 
Erlangung einer Steuernummer, die Konto-
nummer des Finanzamtes Österreich 
(bis 30.06.2020 Finanzamtes für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel) sowie 
 weitere Informationen zur Entrichtung der 
Gebühr können den Erläuterungen zur 
Anmeldung über die Selbstberechnung der 
Gebühren für Bestandverträge – Geb1a ent-
nommen werden.

Beispiel
Ein Mietvertrag wird mit Datum 12. Juni 
unterfertigt. Die Selbstberechnung, 
Anmeldung und Einzahlung muss bis 
15. August erfolgen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf 
usp.gv.at.

Selbstberechnungsvermerk
Auf sämtlichen Vertragsurkunden (Original, 
Gleichschriften, nachträglich errichtete 
Urkunden) ist ein Vermerk über die erfolgte 
Selbstberechnung anzubringen, der

■■ den Gebührenbetrag, 
■■ das Datum der Selbstberechnung und 
■■ die Unterschrift der Bestandgeberin/des 

Bestandgebers

enthalten muss.

4.1.1.	Meldung	zur	Zahlung	von	Selbst
bemessungsabgaben	–	Finanz	Online

Bei Zahlung über FinanzOnline haben die 
Bekanntgabe der Verrechnungsweisung 
und elektronischen Entrichtung spätestens 
bis zum 15. des auf das Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats zu 
erfolgen (Fälligkeitstag). In diesem Fall 
entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der 
Anmeldung Formular Geb1. Nähere Infor-
mationen finden Sie auf usp.gv.at.

4.1.2.	Anmeldung	Formular	Geb	1

Erfolgt die Zahlung nicht über FinanzOnline, 
ist die Gebühr mit dem Formular Geb1 bis 
zum 15. des zweitfolgenden Monats nach 
Entstehen der Gebührenschuld anzumelden 
(Anmeldefrist) und bis zum Ende der 
Anmeldefrist an oben angeführtes Finanz-
amt abzuführen.
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4.1.1.	Meldung	zur	Zahlung	von	Selbst
bemessungsabgaben	–	Finanz	Online

Bei Zahlung über FinanzOnline haben die 
Bekanntgabe der Verrechnungsweisung 
und elektronischen Entrichtung spätestens 
bis zum 15. des auf das Entstehen der 
Gebührenschuld zweitfolgenden Monats zu 
erfolgen (Fälligkeitstag). In diesem Fall 
entfällt die Verpflichtung zur Vorlage der 
Anmeldung Formular Geb1. Nähere Infor-
mationen finden Sie auf usp.gv.at.

4.1.2.	Anmeldung	Formular	Geb	1

Erfolgt die Zahlung nicht über FinanzOnline, 
ist die Gebühr mit dem Formular Geb1 bis 
zum 15. des zweitfolgenden Monats nach 
Entstehen der Gebührenschuld anzumelden 
(Anmeldefrist) und bis zum Ende der 
Anmeldefrist an oben angeführtes Finanz-
amt abzuführen.

Ermittlung	der	Bemessungsgrundlage	in	Kurzfassung

Vertragsinhalt Bemessungsgrundlage

Vertrag auf bestimmte Dauer
Jahreswert der wiederkehrenden Leistungen × 
bestimmte Zeit + einmalige Leistungen

Vertrag auf unbestimmte Dauer
Jahreswert der wiederkehrenden Leistungen × 
3 + einmalige Leistungen

Vertrag auf unbestimmte Dauer mit einseitigem 
Kündigungsverzicht auf bestimmte Zeit

unbestimmte Dauer

Vertrag auf unbestimmte Dauer mit zweiseiti-
gem Kündigungsverzicht von verschiedener 
bestimmter Dauer

bestimmte Dauer so viele Jahre, als vom 
 zweiseitigen Kündigungsverzicht umfasst sind 
+ unbestimmte Dauer

Vertrag auf bestimmte Dauer, bei Nichtkündi-
gung einmalige Verlängerung um eine weitere 
bestimmte Zeit

bestimmte Zeit + bestimmte Zeit

Vertrag auf bestimmte Dauer, bei Nichtkündi-
gung Verlängerung um jeweils eine bestimmte 
Zeit oder auf unbestimmte Dauer

bestimmte Zeit + unbestimmte Dauer

Vertrag auf bestimmte Dauer, ein oder beide 
Vertragspartner können jederzeit unter 
 Einhaltung einer bestimmten Kündigungsfrist 
kündigen

unbestimmte Dauer
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4.2.	Selbstberechnung	durch	einen	
Bevollmächtigten

Die Bestandgeberin/der Bestandgeber kann 
auch einen der nachstehend angeführten 
Parteienvertreter bevollmächtigen, für ihn 
die Bestandvertragsgebühr zu berechnen 
und abzuführen. Parteienvertreter im Sinne 
des § 33 TP 5 Abs. 5 Z 4 GebG sind:

■■ Rechtsanwälte 
■■ Notare 
■■ Wirtschaftstreuhänder 
■■ Immobilienmakler und Immobilienver-

walter im Sinne der Bestimmungen der 
GewO 1994 und 

■■ gemeinnützige Bauvereinigungen im 
Sinne der Bestimmungen des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes

Nähere Informationen zur Führung von Auf-
schreibungen, Anmelde- und Entrichtungs-
fristen entnehmen Sie den Erläuterungen zu 
den Aufschreibungen über die Selbstberech-
nung der Gebühren für Rechtschäfte Formu-
lar Geb 2a.

4.2.1.	Bestandgeber	mit	laufenden	
Rechtsgeschäften

Bestandgeberinnen/Bestandgeber, zu deren 
Geschäftstätigkeit laufend (in jedem Kalen-
dermonat) der Abschluss von Bestandver-
trägen gehört, haben die gebührenpflichti-
gen Bestandverträge in fortlaufenden Auf-
schreibungen zu erfassen.

Nähere Informationen zur Führung von 
Aufschreibungen, Anmelde- und Entrich-
tungsfristen entnehmen Sie den Erläuterun-
gen zu den Aufschreibungen über die 
Selbstberechnung der Gebühren für Rechts-
chäfte Formular Geb 2a.

4.3.	Anzeige

Wenn keine Selbstberechnung vorzuneh-
men war oder vorgenommen wurde, ist der 
Bestandvertrag beim Finanzamt Österreich 
(bis 30.06.2020 Finanzamt für Gebühren, 
Verkehrsteuern und Glücksspiel) bis zum 
15. des zweitfolgenden Monats nach Ent-
stehen der Gebührenschuld anzuzeigen. 
Die Anzeige erfolgt durch Vorlage eines 
 Originals der Vertragsurkunde oder einer 
beglaubigten Abschrift, die bei dem Finanz-
amt verbleibt. Das Finanzamt erlässt einen 
Gebührenbescheid und kann bei verspäte-
ter Gebührenanzeige oder im Falle der Ver-
letzung der Selbstberechnungsverpflichtung 
eine Gebührenerhöhung gemäß § 9 Abs. 
2 GebG festsetzen.

66



Vermietung und Verpachtung

67



Veräußerung von Immobilien 



Veräußerung von Immobilien 

Der Verkauf von Grundstücken ist seit dem 1. April 2012 steuerpflichtig. Die neue Steuer 
trägt den Namen „Immobilienertragsteuer“ oder kurz: ImmoESt.

Dieses Kapitel informiert sie

■■ über die Grundsätze der Immobilienertragsteuer,

■■ über mögliche Befreiungen,

■■ über die Ermittlung der besteuerungsrelevanten Einkünfte aus einem Grundstücksver-
kauf und

■■ über die Bestimmungen zur Entrichtung der Immobilienertragsteuer.

Zudem erfahren Sie, welche umsatzsteuerlichen Konsequenzen ein Grundstücksverkauf hat 
und wie die Grundstücksverkäufe in der Einkommensteuererklärung zu erfassen sind.



III. Veräußerung von  
Immobilien/Liegenschaften

1. Immobilienertragsteuer 
 (ImmoESt)

Wie ist die Besteuerung von Grundstücks-
verkäufen geregelt?
Im außerbetrieblichen Bereich (d. h. im 
privaten Bereich oder im Bereich der Ver-
mietung und Verpachtung) war die Veräu-
ßerung von Grundstücken (Immobilien/
Liegenschaften) bis 1.4.2012 nur dann 
steuerpflichtig, wenn ein Spekulationstat-
bestand vorlag, d. h. immer dann, wenn 
ein Grundstück innerhalb von 10 Jahren 
nach der Anschaffung verkauft wurde. 
Kam es zu einer Steuerpflicht, wurde der 
Verkauf mit dem normalen Einkommen-
steuertarif besteuert.

Mit dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 wurde eine 
generelle Steuerpflicht für Grundstücksver-
käufe eingeführt, sodass es auf eine Behalte-
frist von 10 Jahren nicht mehr ankommt. 
Die Steuer trägt den Namen „Immobiliener-
tragsteuer“ oder kurz: ImmoESt.

Was ist der maßgebliche Stichtag, damit 
ein Grundstücksverkauf unter die neue 
Regelung fällt?
Entscheidend dafür, ob ein Grundstücks-
verkauf unter die neuen Bestimmungen 
fällt, ist der Abschluss des Kaufvertrages 
(= Verpflichtungsgeschäfts). Wurde der 
Kaufvertrag bis inkl. 31. März 2012 abge-
schlossen, wird noch die alte Rechtslage 
angewendet (Spekulationseinkünfte); wird 
der Kaufvertrag ab dem 1. April 2012 
abgeschlossen, gilt die neue Rechtslage 

(Immobilienertragsteuer). Der Zeitpunkt 
der tatsächlichen Übergabe des Grund-
stücks ist irrelevant.

Wann ist die Immobilienertragsteuer zu 
entrichten?
Die Versteuerung des Grundstücksverkaufs 
richtet sich nach dem Zufluss des Kaufprei-
ses. Erst die Zahlung des Kaufpreises löst 
daher Immobilienertragsteuer aus. Die Frist 
für die Entrichtung der ImmoESt läuft ab 
Zufluss des Kaufpreises bis zum 15. des 
zweitfolgenden Monats.

Was gehört alles zum „Grundstück“?
Bei der Veräußerung bzw. dem Verkauf von 
„Grundstücken“ oder „Liegenschaften“ wird 
Folgendes darunter verstanden:

■■ der Grund und Boden (also ein unbebau-
tes Grundstück)

■■ das Gebäude (Immobilie, also ein Haus im 
Eigentum oder eine Eigentumswohnung)

■■ grundstücksgleiche Rechte (z. B. das 
Baurecht)

Was versteht man unter „Alt- und Neuver-
mögen“?
Zum „Altvermögen“ zählen jene Grundstü-
cke, für die nach alter Rechtslage die Spe-
kulationsfrist von 10 Jahren zum Stichtag 
31. März 2012 schon abgelaufen, also sol-
che Grundstücke, die vor	dem	31.	März	
2002	angeschafft wurden. Mit „ange-
schafft“ ist ein Kauf (entgeltlicher Erwerb) 
gemeint. Wenn ein Grundstück geschenkt 
oder geerbt wurde (unentgeltlicher 
Erwerb), dann ist jener Zeitpunkt aus-
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schlaggebend, zu welchem der Geschenk-
geber oder Erblasser das Grundstück 
gekauft hat (wenn es damals ebenfalls 
geerbt oder geschenkt wurde, dann geht 
man noch einen Schritt zurück).

„Neuvermögen“ sind jene Grundstücke, für 
die am Stichtag 31. März 2012 die alte 
Spekulationsfrist von 10 Jahren noch nicht 
abgelaufen ist, d. h. diese Grundstücke wur-
den nach	dem	31.	März	2002	gekauft. 

1.1.	Besteuerung	von	Grundstücks
verkäufen

Die Grundstücksverkäufe unterliegen grund-
sätzlich einem fixen	Steuersatz	von	
30	%	ab	2016, es ist aber möglich, auch 
zum normalen Einkommensteuertarif zu 
wechseln. Das nennt man Regelbesteue-
rungsoption und wird durch Ankreuzen eines 
entsprechenden Feldes in der Einkommen-
steuererklärung (Formular E1) gemacht 
(siehe Punkt III.3.2. Option zur Regelbe-
steuerung). Der fixe Steuersatz von 25 % 
gilt nur noch für Verkäufe, für die der Kauf-
vertrag noch vor dem 31. Dezember 2015 
abgeschlossen wurde.

1.1.1.	Ausnahmen	vom	besonderen	
Steuersatz

Es gibt vier Fälle, in denen der besondere 
Steuersatz von 30 % auf einen Grund-
stücksverkauf nicht angewendet wird; der 
Verkauf wird in diesen Fällen mit dem nor-
malen Einkommensteuertarif besteuert.

■■ Wenn ein gewerblicher Grundstücks-
händler ein Grundstück verkauft; die 
Grundstücke befinden sich dann meist 
im betrieblichen Umlaufvermögen.

■■ Wenn ein Immobilienentwickler ein 
Grundstück verkauft; das sind solche 
gewerbliche Unternehmen, die Grundstü-
cke kaufen, ein Gebäude errichten, die-
ses vermieten und dann später verkau-
fen. Diese Vorgangsweise wird meist bei 
mehreren Grundstücken/Immobilien 
gleichzeitig betrieben.

■■ Bei Grundstücken, die in einem Betrieb 
verwendet werden, dürfen keine sog. 
„stillen Reserven“ auf das betroffene 
Grundstück, das verkauft werden soll, 
übertragen worden sein.

■■ Wenn Grundstücke, egal ob im privaten 
Bereich oder im betrieblichen Bereich, 
gegen eine (monatliche, lebenslange) 
Rente verkauft werden.

Welche Vorgänge im Zusammenhang mit 
Grundstücken werden besteuert?
■■ Am häufigsten die Grundstücksverkäufe, 

aber auch
■■ Tauschvorgänge (bei denen ein Grund-

stück gegen ein anderes Grundstück 
getauscht wird) sowie

■■ Gemischte Schenkungen (wenn beispiels-
weise für die Schenkung oder Erbschaft 
noch eine Gegenleistung/ein Ausgleichs-
betrag z. B. an Geschwister gezahlt wird).
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1.2.	Besteuerung	bei	Grundstücks
tausch	

Bei einem Tausch wird ein Grundstück hin-
gegeben, um ein anderes Grundstück dafür 
zu erhalten. Die Hingabe eines Grundstücks 
wird wie ein Verkauf gesehen, daher gibt es 
bei einem Grundstückstausch zwei Verkäu-
fer (weil jeder sein Grundstück jeweils dem 
anderen gibt) und zwei Käufer (jeder erhält 
vom jeweils anderen ein Grundstück). Das 
bedeutet, es fällt für jeden Tauschpartner 
ein mal ImmoESt und einmal GrESt an.

Bei der Ermittlung der Einkünfte gilt der 
Grundsatz: Als	Verkaufserlös	des	hinge
gebenen	Grundstücks	und	als	Anschaf
fungskosten	des	erhaltenen	Grund
stücks	gilt	der	gemeine	Wert	(Ver
kehrswert)	des	hingegebenen	Grund
stücks.

Beispiel
Herr Maier tauscht sein Grundstück X 
mit dem Grundstück Y von Frau Huber. 
Das Grundstück X ist ein sog. Altver-
mögen; er hat es 1990 um 50.000 Euro 
angeschafft/gekauft und es hat jetzt 
einen Wert von 70.000 Euro. Das 
Grundstück Y von Frau Huber ist ein 
sog. Neuvermögen; Frau Huber hat es 
um 80.000 Euro gekauft, jetzt hat es 
einen Wert von 120.000 Euro.

Verkaufspreis von Herrn Maier für das 
Grundstück X:
70.000 Euro Grundstückswert
abzgl. 50.000 Euro Anschaffungspreis
= 20.000 Euro Einkünfte, die mit 30 % 
ImmoESt besteuert werden. 
Das ergibt eine Steuer von 6.000 Euro 

Verkaufspreis von Frau Huber für das 
Grundstück Y:
120.000 Euro Grundstückswert
abzgl. 80.000 Euro Anschaffungspreis
= 40.000 Euro Einkünfte, die mit 30 % 
ImmoESt besteuert werden.
Das ergibt eine Steuer von 12.000 Euro

Anschaffungskosten für das erhaltene 
Grundstück Y für Herrn Maier: 
70.000 Euro (Wert des hingegebenen 
Grundstücks)

Anschaffungskosten für das erhaltene 
Grundstück X für Frau Huber: 
120.000 Euro (Wert des hingegebenen 
Grundstücks)

1.3.	Besteuerung	gemischter	
	Schenkungen

Eine Schenkung wird nur unter nahen 
Angehörigen angenommen, da Fremde ein-
ander nichts schenken. Grundsätzlich sind 
Schenkungen steuerfrei, weil es keine 
Gegenleistung dafür gibt – es kann aber 
vorkommen, dass doch eine Gegenleistung 
für die Schenkung geleistet wird (z. B. in 
Form einer Ausgleichszahlung an Geschwis-
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ter). Maßgeblich dafür, ob bei solch einer 
Schenkung Steuerpflicht entsteht, ist, ob 
die Gegenleistung 50 % oder mehr des 
Wertes (Verkehrswertes) des übertragenen 
Grundstücks erreicht oder nicht.

Beispiel
Der Vater schenkt dem Sohn ein Grund-
stück im Wert von 100.000 Euro. Der 
Sohn verpflichtet sich aber, eine Aus-
gleichszahlung an seine Schwester in 
Höhe von 60.000 Euro zu zahlen (weil 
die Schwester ja kein Grundstück 
erhält). Die Ausgleichszahlung beträgt 
mehr als 50 % des Grundstückswertes, 
daher wird ein Verkauf beim Vater 
angenommen, d. h. der Vater muss für 
diese Schenkungen ImmoESt zahlen 
(30 % von der Ausgleichszahlung).

Wenn der Sohn das Grundstück ver-
kauft und den Verkaufserlös mit seiner 
Schwester teilt, ist dies für sich nicht 
steuerpflichtig. Nur der Sohn hat im 
Rahmen des Grundstücksverkaufs 
ImmoESt zu bezahlen. Die Weitergabe 
des Geldes an die Schwester ist dann 
aber steuerfrei.

Was ist zu beachten, wenn bei Erbschaften 
andere Erben ausbezahlt werden?
Wenn die/der Vermächtnisnehmer/in auch 
gesetzliche/r oder testamentarische/r 
Erbin/Erbe ist und als Ausgleich für ein 
erhaltenes Grundstück eine andere Erbin/
einen anderen Erben auszahlt, kommt es 
wie bei einer gemischten Schenkung auch 

einerseits auf die Höhe des Auszahlungsbe-
trages an. Andererseits wird jedoch unter-
schieden, ob dieser Auszahlungsbetrag aus 
dem Nachlass selbst stammt oder ob eine 
Erbin/ein Erbe das Geld aus ihrer/seiner 
eigenen Tasche der anderen Erbin/dem 
anderen Erben zahlt. Ist der Betrag nämlich 
vom Nachlass gedeckt, spricht man von 
einer steuerneutralen Erbschaftsaufteilung. 
Wird der Betrag aber von einer Erbin/einem 
Erben aus eigener Tasche bezahlt, ist zu 
prüfen, ob nicht dadurch ein Verkauf des 
Grundstücksanteils anzunehmen ist, für den 
die Erbin/der Erbe die Ausgleichszahlung 
erhält. Diese Zahlung wird der Erbquote/
dem Erbteil (d. h. jenem Betrag, den alle 
Erben erhalten hätten, wenn keine Vereinba-
rungen über die Aufteilung des Erbes 
getroffen worden wären) gegenüberge-
stellt. Ist die Zahlung aus eigener Tasche 
höher als 50 % der Erbquote/des Erbteils 
am Grundstück, wird ein Grundstücks(teil)
verkauf angenommen und ist die/derjenige, 
die/der das Grundstück hergibt in Höhe der 
Ausgleichszahlung ImmoESt-pflichtig.

1.4.	Übergabsverträge

1.4.1.	Übertragung	eines	Grundstücks	
unter	Zurückbehaltung	eines	Wohn
rechts	–	z.	B.	bei	Übergabsverträgen

In vielen Übergabsverträgen im Familien-
verband ist einerseits vorgesehen, dass 
die/der Übergeber/in ein Wohnrecht am 
Gebäude oder an Teilen des Gebäudes 
erhält und andererseits, dass die/der Über-
geber/in im Falle der Pflegebedürftigkeit 
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von der Übernehmerin oder vom Überneh-
mer zu pflegen ist.

Das Grundstück wird quasi „weniger wert“, 
wenn es mit einem Wohnrecht belastet 
übergeben wird (z. B. von den Eltern an ein 
Kind). Die Einräumung eines Wohnrechts 
ist keine Gegenleistung. Für eine Über-
prüfung, ob im Falle einer sonstigen Gegen-
leistung Steuerpflicht entsteht, wird der ver-
minderte Grundstückswert herangezogen.

1.4.2.	Übertragung	eines	Grundstücks	
gegen	Vereinbarung	der	Übernahme	
der	Pflege	der	Verkäuferin	oder	des	Ver
käufers

Die Übernahme persönlicher Pflege unter 
nahen Angehörigen stellt keine Gegenleis-
tung für die Übergabe des Grundstücks 
dar; d. h. die Übergabe bleibt steuerfrei.

Die vertragliche Übernahme der laufenden 
Kosten bei professioneller Pflege durch 
fremde Dritte (z. B. Altersheim oder 24-Stun-
den-Betreuung) stellt auch keine Gegenleis-
tung für die Übergabe des Grundstücks dar, 
wenn noch kein aktueller oder kurz bevor-
stehender Pflegebedarf besteht. Das bedeu-
tet, die Übergabe des Grundstücks bleibt 
auch in diesem Fall steuerfrei, auch wenn 
dann später ein Pflegebedarf entsteht.

Wenn die laufenden Pflegekosten im Zuge 
des Übergabsvertrages übernommen werden 
und bereits ein Pflegebedarf besteht, kann 
die Übergabe eine Gegenleistungsrente 
darstellen. In diesem Fall kann sich eine 

Steuerpflicht ergeben – das hängt jedoch 
von der Art der Rentenvereinbarung ab.

2. Befreiungen von der 
 Immobilienertragsteuer

Welche Vorgänge im Zusammenhang mit 
Grundstücken sind von der ImmoESt befreit?
■■ Erbschaften/Vermächtnisse/Pflichtteilsan-

rechnungen (ohne Ausgleichszahlung)
■■ Schenkungen (ohne Ausgleichszahlung)
■■ Grundstücksübertragungen, bei denen 

nur ein Wohnrecht zurückbehalten wird
■■ Aufteilung des ehelichen Gebrauchsver-

mögens (Ehewohnung oder gemeinsa-
mes Haus) im Rahmen einer Scheidung 
(auch bei Leistung einer Ausgleichszah-
lung steuerfrei)

■■ Übergang des anteiligen Wohnungsei-
gentums an den überlebenden Partner, 
wenn der andere Partner stirbt (§ 14 
WEG); die Entschädigungsleistung an 
die Verlassenschaft gilt nicht als Verkauf 
und ist steuerfrei

Für private Grundstücksverkäufe gibt es 
folgende Befreiungen von der Immobilien-
ertragsteuer:

■■ Hauptwohnsitzbefreiung
■■ Herstellerbefreiung
■■ Befreiung, wenn der Verkauf aufgrund 

einer (drohenden) Enteignung erfolgt
■■ Tauschvorgänge im Zusammenhang mit 

Flurbereinigungs-, Zusammenlegungs- 
oder Baulandumlegungsverfahren
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2.1.	Hauptwohnsitzbefreiung

Was versteht man unter Hauptwohnsitz-
befreiung?
Grundstücksverkäufe sind von der ImmoESt 
befreit, wenn sie der Verkäuferin oder dem 
Verkäufer als Hauptwohnsitz (kurz: HWS) 
gedient haben. Umfasst von der Befreiung 
sind Einfamilienhäuser mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen (z. B. wenn die Eltern im 
Erdgeschoß und die Kinder im Obergeschoß 
wohnen) bzw. eine Eigentumswohnung. 
Zwei Drittel der Gesamtnutzfläche des Hau-
ses/der Eigentumswohnung müssen eige-
nen Wohnzwecken dienen, d. h. es darf 
maximal ein Drittel der Gesamtfläche bspw. 
vermietet oder als Firmenbüro genutzt wer-
den. Die Nutzbarkeit muss während des 
gesamten Jahres gegeben sein, das bedeu-
tet, es muss eine Heizung eingebaut sein 
und es muss zumindest eine Küche, ein 
Bad mit WC und ein Schlafzimmer haben. 
Gartenhäuschen oder Jagdhütten/Badehüt-
ten kommen nicht in Frage.

Wie lange muss das Haus oder die Eigen-
tumswohnung als Hauptwohnsitz genutzt 
worden sein?
Hier sind zwei Fristen zu beachten:

■■ Entweder wurde das Haus/die Eigentums-
wohnung ab dem Kauf/ab der Errichtung 
durchgehend unmittelbar bis zum Verkauf 
mindestens 2 Jahre als Hauptwohnsitz 
genutzt oder

■■ das Haus/die Eigentumswohnung wurde 
innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem 

Verkauf für mindestens 5 Jahre durchge-
hend als Hauptwohnsitz genutzt.

Der Unterschied zwischen den beiden Fris-
ten besteht darin, dass im ersten Fall der 
Kauf des Hauses (oder des Grundstücks mit 
darauffolgender Errichtung des Hauses) 
oder der Eigentumswohnung erforderlich 
ist, hingegen im zweiten Fall das Haus/die 
Eigentumswohnung auch geschenkt oder 
geerbt werden kann. Es reicht also nicht 
aus, ein Haus/eine Eigentumswohnung, 
das/die zuvor geschenkt oder geerbt 
wurde, zwei Jahre als Hauptwohnsitz 
genutzt zu haben.

Wenn das Haus/die Eigentumswohnung 
bereits vor dem Zeitpunkt der Schenkung 
oder des Erbens bewohnt wurde, zählen 
die Zeiten vor dem Eigentumserwerb für 
den Fristenlauf mit.

Voraussetzung für beide Fälle ist, dass die 
Verkäuferin/der Verkäufer selbst das Haus/ 
die Eigentumswohnung als Hauptwohnsitz 
genutzt hat und dass im Zuge des Verkaufs 
der Hauptwohnsitz aufgegeben wird. Für 
den Auszug aus dem Haus/der Eigentums-
wohnung oder andererseits für den Einzug 
in ein neues Haus/eine neue Eigentums-
wohnung ist ein Jahr Zeit (Toleranzfrist). 
Der Fristenlauf richtet sich immer nach dem 
Kaufvertragsdatum.
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Beispiel

8.8.2015: Kauf einer Eigentumswohnung, 
Umbauarbeiten

10.6.2016: Einzug und Begründung des 
Hauptwohnsitzes (HWS)

11.8.2017: Verkauf der Eigentumswoh-
nung ➔ keine HWS-Befreiung, da die 
zwei-Jahres-Behaltefrist nicht erfüllt wurde

11.8.2018: Verkauf der Eigentumswoh-
nung und Aufgabe des HWS ➔ Befrei-
ung kann geltend gemacht werden, da 
der HWS binnen eines Jahres nach Kauf 
begründet wurde und die Eigentums-
wohnung für mehr als zwei Jahre bis 
zum Verkauf als HWS genutzt wurde

11.8.2018: Verkauf der Eigentumswoh-
nung, Aufgabe des HWS am 1.5.2018 
➔ keine HWS-Befreiung, da die zwei-
Jahres-Frist nicht erfüllt ist

11.8.2017: Verkauf der Eigentumswoh-
nung, HWS wird bis 30.6.2018 beibe-
halten ➔ keine HWS-Befreiung, weil die 
Toleranzfrist für den Auszug nach dem 
Abschluss des Kaufvertrages nicht mehr 
mitzählt (bis zum Verkauf wurde die zwei- 
Jahres-Frist nicht erfüllt)

11.8.2018: Verkauf der Eigentumswoh-
nung, HWS wird bis 30.6.2019 bei-
behalten, weil die neue Wohnung erst 
errichtet wird ➔ Befreiung kann geltend 
gemacht werden, weil die Aufgabe 
des HWS nicht länger als ein Jahr nach 
Abschluss des Kaufvertrages erfolgt

2.1.1.	Mietkauf	oder	Genossenschafts
wohnungen

Bei Mietkauf- oder Genossenschaftswoh-
nungen ist es oft üblich, dass man nach 
10 Jahren ein Angebot von der Genossen-
schaft bekommt, dass man die Wohnung 
kaufen kann und somit ab dem Erwerbszeit-
punkt eine Eigentumswohnung hat. Die 
Eigentumswohnung darf dann frühestens 
nach zwei Jahren ab Kaufdatum verkauft 
werden, wenn man die Hauptwohnsitz-Be-
freiung in Anspruch nehmen will. Jene Zei-
ten, in denen man für die Wohnung Miete 
gezahlt hat, zählen nicht für die zweijäh-
rige Frist im Rahmen der HWS-Befreiung 
mit.

Eine Ausnahme davon gibt es nur dann, 
wenn die Wohnung von Beginn an mittels 
eines sog. „Anwartschaftsvertrages“ erwor-
ben wurde. In diesem Fall wird im Grund-
buch Eigentum an der Wohnung vorge-
merkt bzw. bekommt man von der Genos-
senschaft eine schriftliche Zusage, dass 
man vorläufiges Eigentum an der Wohnung 
erworben hat.

Bei der fünfjährigen Frist ist es dagegen 
unerheblich, ob die Wohnung für den 
gesamten Zeitraum eine Eigentumswohnung 
darstellte; maßgebend ist lediglich, dass 
es sich beim Verkauf und bei der Aufgabe 
des Hauptwohnsitzes um eine Eigentums-
wohnung handelt.
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2.1.2.	Hauptwohnsitzbefreiungen	in	
Zusammenhang	mit	land	und	forst
wirtschaftlichen	Anwesen

Bei land- und forstwirtschaftlichen Anwesen 
ist es oft so, dass das Wohngebäude und der 
Stall eine bauliche Einheit (d. h. ein Gebäude) 
darstellen, wie z. B. bei Vierkanthöfen. Wenn 
so ein Gebäude verkauft wird, würde für 
diese Fälle niemals eine Hauptwohnsitzbe-
freiung zustehen, da nicht mindestens zwei 
Drittel der Gesamtnutzfläche für eigene 
Wohnzwecke verwendet werden (der Stall 
ist meist größer als das Wohnhaus) und 
somit eine wesentliche Voraussetzung für 
die Inanspruchnahme der Hauptwohnsitz-
befreiung nicht erfüllt werden würde.

Daher gibt es hier eine besondere Regelung:

Wenn das Wohngebäude mit dem Wirt-
schaftsgebäude (Stall, Tenne) eine bauliche 
Einheit darstellt und das Wohngebäude 
mindestens 20 % der Gesamtnutzfläche 
beträgt, darf in folgenden Fällen von einem 
eigenständigen Wohngebäude ausgegangen 
werden:

■■ An ein bestehendes Wirtschaftsgebäude 
wurde ein Wohngebäude angebaut und 
es gibt eine Verbindungstüre oder einen 
als Verbindung dienenden Vorraum.

■■ Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurden 
zusammen neu errichtet, aber von außen 
ist erkennbar, dass es zwei Gebäude 
sind – auch hier reicht eine Verbindungs-
türe oder ein als Verbindung dienender 
Vorraum.

■■ Wohn- und Wirtschaftsgebäude wurden 
zusammen neu errichtet und sehen auch 
wie ein Gebäude aus (einheitliches Dach, 
einheitliche Fassade) – trotzdem werden 
zwei getrennte Gebäude angenommen, 
wenn

 − eine Feuermauer dazwischen ist
 − eine Verschachtelung von Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude (z. B. im EG Wirt-
schaftsgebäude, im OG Wohnge-
bäude) nicht gegeben ist und
 − die Zweckwidmung, wo Wirtschafts- 
oder Wohngebäude vorliegen, anhand 
objektiver Kriterien gegen ist und auch 
nach außen eindeutig erkennbar ist.

Das bedeutet, in all diesen Fällen liegt ein 
eigenständiges Wohngebäude vor, daher 
kommt es auf die zwei Drittel-Grenze für 
eigene Wohnzwecke nicht an.

2.1.3.	Parifizierung

Unter Parifizierung versteht man die Nutz-
wertberechnung an Wohnungseigentum. 
Durch die Nutzwertberechnung wird das 
Verhältnis der Eigentumsanteile der einzel-
nen Miteigentümer (z. B. eines Wohnhau-
ses) untereinander bestimmt. Durch die 
Nutzwertberechnung wird auch erstmals 
der Berechnungsschlüssel festgelegt (um 
z. B. den Betriebskostenanteil oder das 
Stimmrecht der einzelnen Eigentümer zu 
ermitteln). Die Berechnungsgrundlage der 
Nutzwerte sind die Nutzflächen. Die Parifi-
zierung ist ebenfalls die Basis für die von 
allen Wohnungseigentümern zu unterferti-
genden Wohnungseigentumsverträge.
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Eine erstmalige Parifizierung von Eigen-
tumswohnungen stellt für steuerliche Zwecke 
keinen Verkaufs- oder Anschaffungsvorgang 
dar. Es werden die bisherigen Miteigen-
tumsanteile (oder auch Alleineigentumsan-
teile) in Wohnungseigentum umgewandelt. 
Somit tritt eine Eigentumswohnung in die 
Rechtstellung des bisherigen (anteiligen) 
Grundstücks ein und die Anschaffungskos-
ten bzw. eine Altvermögenseigenschaft 
werden fortgesetzt.

Beispiel
Herr Huber hat eine Villa mit 400 m² 
Wohnfläche und möchte diese verkau-
fen. Weil er aber keinen Käufer findet, 
baut er die Villa zu 4 Wohnungen mit je 
100 m² um und lässt diese parifizieren. 
Nun besitzt Herr Huber 4 Eigentums-
wohnungen, die er leichter verkaufen 
kann. Für die Berechnung der ImmoESt 
gelten für die 4 Eigentumswohnungen 
dieselben Voraussetzungen wie für die 
Villa: Wenn die Villa Altvermögen war 
(d. h. vor dem 1.4.2002 gekauft), sind 
auch die 4 Eigentumswohnungen Alt-
vermögen. Die ursprünglichen Anschaf-
fungskosten der Villa werden auf die 
4 Eigentumswohnungen aufgeteilt.
Wenn Herr Huber in der Villa seinen 
Hauptwohnsitz hatte und alle Voraus-
setzungen erfüllt, kann er beim Verkauf 
der 4 Eigentumswohnungen für alle die 
Hauptwohnsitzbefreiung geltend machen.

2.1.4.	Was	ist	alles	von	der	Befreiung	
umfasst?

Zusätzlich zum Einfamilienhaus ist auch ein 
Grund und Boden rund ums Haus im Aus-
maß von 1.000	m² befreit, der meist als 
Garten genutzt wird.

Bei einer Eigentumswohnung sind zwei 
PKW- Abstellplätze und auch das Kellerabteil 
mit umfasst, unabhängig davon, ob sich 
die Parkplätze in der Garage oder auf 
einem eigenen (angrenzenden) Grundstück 
befinden.

Garagenparkplätze sind nur dann befreit, 
wenn die Eigentumswohnung verkauft wird. 
Der Verkauf des Garagenplatzes alleine ist 
nicht befreit, sondern steuerpflichtig.

2.2.	Herstellerbefreiung

Von der Herstellerbefreiung umfasst sind 
Häuser, die der Verkäufer/die Verkäuferin 
selbst hergestellt/errichtet hat. Im Unter-
schied zur Hauptwohnsitzbefreiung ist hier 
aber nur das Gebäude befreit, nicht auch 
der Grund und Boden. Das bedeutet, der 
Verkaufspreis muss aufgeteilt werden.

2.2.1.	Kaufpreisaufteilung	auf	
Gebäude	und	Grund	und	Boden	

Die Aufteilung kann ab 2016 ohne weiteren 
Nachweis im Verhältnis 40:60 erfolgen, d. h. 
40 % des Verkaufspreises werden für den 
Grund und Boden angesetzt und 60 % für 
das Gebäude. Dieses Verhältnis ist nur ein 
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Richtwert – die Aufteilung muss schon den 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. 
Abweichend davon kann auch das Auftei-
lungsverhältnis aus der Grundanteilsverord-
nung 2016 herangezogen werden:

In Gemeinden mit weniger als 100 000 Ein-
wohnern und einem Quadratmeterpreis für 
voll aufgeschlossene Baulandgebiete von 
weniger als 400 Euro sind 20 % als Anteil 
des Grund und Bodens anzusetzen.

In Gemeinden mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern und einem Quadratmeterpreis für 
voll aufgeschlossene Baulandgebiete von 
mehr als 400 Euro sind als Anteil für den 
Grund und Boden entweder 30 % anzuset-
zen, wenn das Gebäude mehr als 10 Wohn- 
oder Geschäftseinheiten umfasst, oder 40 % 
anzusetzen, wenn das Gebäude weniger als 
10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst.

Gemeinden mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern sind derzeit Wien, Linz, Graz, 
Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt.

Wird ein Nachweis über das tatsächliche 
Aufteilungsverhältnis erbracht (z. B. durch 
ein Sachverständigen-Gutachten), kann 
auch dieses Verhältnis angenommen werden.

Diese Herstellerbefreiung gilt auch für 
Gebäude, die auf fremdem Grund und Boden 
errichtet wurden (sog. Superädifikate). Sie 
steht nur dem Errichter selbst zu, d. h. wenn 
der Vater das Haus gebaut hat und es dem 
Sohn überschreibt, kann dieser bei einem 
Verkauf die Herstellerbefreiung nicht bean-

tragen, da er selbst nicht der Errichter des 
Hauses war.

Zusätzliche Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Befreiung ist, dass das Haus 
innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Ver-
kauf nicht vermietet wurde.

2.2.2.	Was	bedeutet	„selbst	herge
stellt/errichtet“?

Das bedeutet, dass man Bauherr gewesen 
sein muss und dass man ein gewisses finan-
zielles Risiko für die Errichtung des Gebäu-
des getragen hat.

Ein Gebäude, das zu einem Fixpreis schlüs-
selfertig gekauft wird, gilt nicht als selbst 
hergestellt/errichtet (z. B. schlüsselfertige 
Fertigteilhäuser). Wenn man aber mit den 
einzelnen beauftragten Firmen Fixpreise 
ausmacht, ist das nicht schädlich.

Ein selbst hergestelltes Gebäude liegt nur 
dann vor, wenn die Baumaßnahmen 
als Errichtung eines Gebäudes, somit als 
 Hausbau und nicht als Haussanierung oder 
Hausrenovierung anzusehen sind.

Steuerlich begünstigt wird immer nur die 
erstmalige Errichtung eines Gebäudes. 
Wenn ein verwendbares Haus gekauft wird 
umgebaut wird, ist das keine erstmalige 
Errichtung eines Gebäudes. Dasselbe gilt 
auch, wenn ein altes Gebäude entkernt 
wird und die Außenmauern stehen bleiben 
und es von innen neu gebaut wird.
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Wird ein noch nicht benutzbarer Rohbau 
gekauft und in der Folge vom Steuerpflich-
tigen fertiggestellt, liegt ein selbst herge-
stelltes Gebäude vor, wenn die Fertigstel-
lungskosten die Anschaffungskosten des 
Rohbaus übersteigen.

Wann liegt kein selbst hergestelltes/errich-
tetes Gebäude vor?
■■ Wenn ein Dachboden ausgebaut wird.
■■ Wenn ein bestehendes Gebäude aufge-

stockt wird.
■■ Wenn an ein bestehendes Gebäude ein 

Zubau errichtet wird.
■■ Wenn ein verwendbares Haus gekauft 

wird umgebaut wird, ist das keine erst-
malige Errichtung eines Gebäudes.

■■ Wenn ein altes Gebäude entkernt wird 
und die Außenmauern stehen bleiben 
und es von innen neu gebaut wird.

2.3.	Befreiung,	wenn	der	Verkauf	
	aufgrund	einer	(drohenden)	Enteig
nung	erfolgt

Wenn der Verkauf der Liegenschaft infolge 
einer Enteignung passiert oder wenn die 
Liegenschaft zur Vermeidung einer unmit-
telbar drohenden Enteignung verkauft wird, 
wird der Verkauf nicht besteuert.

Unmittelbar drohend heißt, dass bereits im 
Kaufvertrag festgehalten werden muss, dass 
eine Enteignung angedroht wird, wenn das 
Angebot zum Verkauf abgelehnt wird. Es 
kann auch im Rahmen einer mündlichen 
Verhandlung eine Drohung ausgesprochen 

worden sein, die dann in einem Verhand-
lungsprotokoll festgehalten wird.

Die Enteignung muss natürlich auch gesetz-
lich zulässig sein – eine Drohung alleine reicht 
noch nicht aus. Gesetzlich zulässig sind z. B. 
Enteignungsdrohungen, wenn das Grund-
stück für den Bau einer Straße oder einer 
Eisenbahntrasse gebraucht wird.

Wenn im Zuge eines Erwerbs- oder Tausch-
vorganges Grundstücke ganz oder teilweise 
ins öffentliche Gut (d. h. z. B. an die 
Gemeinde für die Errichtung eines Gehstei-
ges) abgetreten werden, ist auch hier der 
behördliche Eingriff bzw. die Androhung 
eines solchen nachzuweisen und bedarf es 
zusätzlich einer entsprechenden Rechts-
grundlage, mit der die Abtretung ins öffent-
liche Gut auch tatsächlich durchgesetzt 
werden kann. Nur dann kann für das abge-
tretene (Teil)Grundstück die Befreiung in 
Anspruch genommen werden.

2.4.	Tausch	von	Liegenschaften	im	
Zusammenhang	mit	einem	Flurberei
nigung,	Zusammenlegungs	oder	
Baulandumlegungsverfahren

Sind alle Tauschvorgänge ImmoESt-frei?
Wenn in Zusammenhang mit einem Flurbe-
reinigung-, Zusammenlegungs- oder Bau-
landumlegungsverfahren Grundstücke 
getauscht werden, so sind diese Vorgänge 
von der Immobilienertragsteuer befreit. 
Sonstige Tauschvorgänge (außerhalb von 
behördlichen Verfahren) sind allerdings 
steuerpflichtig!
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Das Verfahren muss behördlich abgeschlos-
sen sein (d. h. man muss schon einen 
Bescheid über das Flurbereinigungs-, Zusam-
menlegungs- oder Baulandumlegungsverfah-
ren erhalten haben), eine Beantragung des 
Verfahrens reicht noch nicht aus. 

Befreit sind auch Tauschvorgänge, in denen 
auf andere Art und Weise die Notwendigkeit 
der Durchführung bescheidmäßig festgestellt 
wurde (z. B. mittels Bescheid der Agrar be-
zirksbehörde). Bei öffentlichem Interesse 
zur besseren Gestaltung von Bauland müs-
sen zumindest ein Gemeinderatsbeschluss 
vorliegen und landesgesetzliche Vorschrif-
ten fehlen, damit ein Tauschvorgang von 
der Immobilienertragsteuer befreit wird.

Wenn Ausgleichszahlungen in diesem Zusam-
menhang geleistet werden, sind diese so 
lange unbeachtlich, als sie nicht 50 % des 
Grundstückswertes des hingegebenen 
Grund stücks erreichen. Darüber hinaus wird 
ein Verkauf des Grundstücks angenommen 
und dieser ist steuerpflichtig!

3. Ermittlung der besteuerungs
relevanten Einkünfte aus einem 
Grundstücksverkauf

Die Grundformel für die Ermittlung der 
besteuerungsrelevanten Einkünfte aus einem 
Grundstücksverkauf ist:

Verkaufserlös
– ursprüngliche Anschaffungskosten

= Einkünfte aus dem Verkauf

Diese Einkünfte werden dann mit dem Steu-
ersatz von 30 % besteuert.

Was zählt alles zum Verkaufserlös?
■■ Der erhaltene Barkaufpreis
■■ Übernommene Schulden (Kredite)

Was zählt zu den Anschaffungskosten?
■■ Der damalige Kaufpreis samt Nebenkos-

ten (z. B. Vertragserrichtungskosten, 
Beratungskosten, Grunderwerbsteuer, 
Grundbuch-Eintragungsgebühr, Käufer-
provision an den Makler)

■■ Anschaffungs-Nebenkosten: das sind 
Kosten, die die Nutzbarkeit des Grund-
stücks erst ermöglichen (z. B. Aufschlie-
ßungskosten für das Grundstück für 
Straßen, Kanal)

■■ Nachträgliche Anschaffungskosten: wenn 
die Aufschließung des Grundstücks erst 
nach Abschluss des Kaufvertrages durch-
geführt wird

■■ Herstellungskosten (Materialkosten, 
Kosten von Firmen), wenn ein Gebäude 
erst errichtet wird (nicht aber die Kosten 
der eigenen Arbeitsleistung oder der 
Hilfstätigkeit von Familienmitgliedern)

■■ Anschaffungs-/Herstellungskosten bei 
einem unbebauten Grundstück: wenn 
z. B. durch Begradigungen, Rodungen, 
Bodenbefestigungen, Drainagen der 
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Zustand des Grund und Bodens wesent-
lich verbessert wird

Wenn das Grundstück geerbt wurde oder 
geschenkt wurde, zählen bei einem späteren 
Verkauf die Anschaffungskosten/Herstel-
lungskosten des Rechts vorgängers (Erblas-
ser, Geschenkgeber) als maßgebliche 
Anschaffungskosten.

Was gehört nicht zu den Anschaffungs-
kosten?
■■ Kosten für die Entrümpelung eines beste-

henden Gebäudes
■■ Bepflanzung des Grundstücks (Pflanzen 

und Saatgut)
■■ Kosten für die Teilung von Grundstücks-

parzellen
■■ Rechtsanwaltskosten
■■ Verluste aus Fremdwährungskrediten, die 

für den Kauf der Liegenschaft aufgenom-
men wurden

Was ist zu beachten, wenn Inventar oder 
Einbauten mit verkauft werden?
Gebäudeeinbauten, wie z. B. Zentralhei-
zung, Kachelofen, sanitäre Anlagen, Aufzug, 
Elektroinstallationen, Wellness- und Sauna-
anlagen, Klimaanlagen, sind Teil des Gebäu-
des und werden in der Regel gemeinsam mit 
dem Gebäude mitverkauft.

Einbaumöbel (Küche, Bad, Wohnzimmer) 
oder Wandvertäfelungen werden meist eben-
falls mit verkauft, es wird aber in der Regel 
ein eigener Ablösepreis verlangt. Dieser 
Ablösepreis gehört nicht zum Verkaufserlös.

3.1.	Ermittlung	von	Einkünften

Für Altvermögen gibt es die Möglichkeit, die 
Einkünfte aus dem Grundstücksverkauf 
pauschal zu ermitteln. Diese Möglichkeit 
wurde deshalb geschaffen, um einerseits die 
Steuerbelastung für die Verkäufe zu senken 
und andererseits für solche Grundstücke, 
die schon sehr lange im Familienbesitz sind, 
da in diesen Fällen die ursprünglichen 
Anschaffungskosten häufig nicht mehr 
eruierbar sind und somit nicht mehr nach-
gewiesen werden können. In solchen Fäl-
len werden die Anschaffungskosten (d. h. 
der Kaufpreis, den man damals für das 
Grundstück bezahlt hat) pauschal vom Ver-
äußerungspreis geschätzt/abgeleitet 
(86 % oder 40 % im Falle einer Umwid-
mung), die Differenz wird mit 30 % besteu-
ert. Wird diese Methode gewählt, dürfen 
keine weiteren Kosten abgezogen werden.

Für Neuvermögen ist eine Ermittlung der 
Einkünfte aus dem Grundstücksverkauf nach 
der Regeleinkünfte-Methode zwingend. 
Dabei werden vom Verkaufserlös die tatsäch-
lichen Anschaffungskosten (d. h. der dama-
lige Kaufpreis) abgezogen, da man bei Neu-
vermögen davon ausgeht, dass die Anschaf-
fungskosten noch bekannt sind. Bei dieser 
Art der Einkünfteermittlung dürfen noch 
bestimmte Kosten abgezogen werden, wie 
z. B. die Kosten für die Mitteilung/Selbstbe-
rechnung durch den Notar. Ein Inflationsab-
schlag durfte nur mehr bis Ende 2015 
abgezogen werden.
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Müssen die Einkünfte aus dem Grundstücks-
verkauf auch noch in die Einkommensteuer-
erklärung aufgenommen werden?
Nein, wenn der Parteienvertreter (Notar, 
Rechtsanwalt) die ImmoESt selbst berech-
net und entrichtet, muss sie nicht mehr 
vom Verkäufer in seiner Einkommensteuer-
erklärung erfasst werden, sondern die 
ImmoESt hat Abgeltungs- bzw. Endbesteu-
erungswirkung.

3.1.1.	Einkünfte	aus	„Altvermögen“

Zur Erinnerung: Altvermögen sind jene 
Liegenschaften, die vor dem 31. März 2002 
gekauft wurden.

Für Altvermögen gibt es die Möglichkeit, 
die Einkünfte aus dem Grundstücksverkauf 
pauschal zu ermitteln. Diese Möglichkeit 
wurde deshalb geschaffen um einerseits die 
Steuerbelastung für die Verkäufe zu sen-
ken und andererseits für solche Grundstü-
cke, die schon sehr lange im Familienbe-
sitz sind, da in diesen Fällen die ursprüngli-
chen Anschaffungskosten nicht mehr auf-
findbar sind und somit nicht mehr nachge-
wiesen werden können. Es werden in die-
sem Fall die Anschaffungskosten (d. h. der 
Kaufpreis, den man damals für das Grund-
stück bezahlt hat) pauschal vom Veräuße-
rungspreis geschätzt/abgeleitet (86 % oder 
40 % im Falle einer Umwidmung in Bauland), 
die Differenz wird dann mit 30 % besteuert. 
Wird diese Methode gewählt, dürfen keine 
weiteren Kosten abgezogen werden.

Der Prozentsatz der abgeleiteten Anschaf-
fungskosten hängt davon ab, ob und wann 
ein Grundstück in Bauland umgewidmet 
wurde:

Wurde ein Grundstück gar nicht umgewidmet, 
d. h. es wird Grünland verkauft, oder die 
Umwidmung in Bauland ist schon vor 1988 
erfolgt, beträgt der Prozentsatz der abge-
leiteten Anschaffungskosten 86 % vom Ver-
kaufserlös.

Wurde das Grundstück während der Besitz-
zeit des jetzigen Verkäufers/der jetzigen 
Verkäuferin und erst nach dem 31.12.1987 
in Bauland umgewidmet, beträgt der Pro-
zentsatz der abgeleiteten Anschaffungs-
kosten 40 %. Dies gilt auch, wenn die 
Umwidmung zwar erst nach dem 
Abschluss des Kaufvertrages erfolgt, aber 
innerhalb von 5 Jahren nach dem Verkauf 
(z. B. besteht für Noch-Grünland-Grundstü-
cke bereits eine Umwidmungszusage seitens 
der Gemeinde).

Alternativ dazu, hat der Verkäufer/die 
 Verkäuferin immer die Möglichkeit, die tat-
sächlichen ursprünglichen Anschaffungs-
kosten anzusetzen. Diese müssen allerdings 
bekannt und nachweisbar sein.
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Beispiel	1
Ein Grundstück im Grünland, welches 
sich seit Generationen in Familienbesitz 
befindet und immer weiter vererbt wird, 
wird im Jahr 2019 um 100.000 Euro 
verkauft.

In diesem Fall liegt Altvermögen vor, da 
sich das Grundstück seit Generationen 
in Familienbesitz befindet und daher 
vor dem 31. März 2002 gekauft/ange-
schafft wurde. Da der tatsächliche Kauf-
preis dieses Grundstücks nicht mehr 
festgestellt werden kann (weil es sich 
eben schon so lange in Familienbesitz 
befindet und immer weiter vererbt 
wird), werden die Einkünfte aus dem 
Verkauf pauschal ermittelt. Dazu wird 
vom Verkaufserlös ein Pauschalsatz für 
die Anschaffungskosten abgeleitet – in 
diesem Fall 86 %.

Die Berechnung gestaltet sich wie folgt:
Verkaufserlös 100.000 Euro

– Anschaffungskosten 86 %: 86.000 Euro
Einkünfte 14 %: 14.000 Euro

Diese Einkünfte werden mit 30 % besteu-
ert, das ergibt derzeit eine Immobilien-
ertragsteuer von 4.200 Euro.
Dasselbe Ergebnis erhält man, wenn man 
vom Veräußerungserlös einen Prozent-
satz von 4,2 % rechnet.

Beispiel	2
Ein Grundstück, das 1980 als Grünland 
gekauft wurde, wird 1990 in Bauland 
umgewidmet. Nun möchte es der Besit-
zer verkaufen. Er findet den damaligen 
Kaufvertrag nicht und weiß daher nicht, 
wie viel er damals für das Grundstück 
bezahlt hat.

In diesem Fall liegt ebenfalls Altvermö-
gen vor, da das Grundstück vor dem 
31. März 2002 gekauft/angeschafft 
wurde. Da der tatsächliche Kaufpreis 
dieses Grundstücks nicht mehr festge-
stellt werden kann, werden die Einkünfte 
aus dem Verkauf pauschal ermittelt. 
Dazu wird vom Verkaufserlös ein Pau-
schalsatz für die Anschaffungskosten 
abgeleitet – in diesem Fall 40 %, da das 
Grundstück im Jahre 1990 in Bauland 
umgewidmet wurde.

Die Berechnung gestaltet sich wie folgt:
Verkaufserlös 100.000 Euro

– Anschaffungskosten 40 %: 40.000 Euro
Einkünfte 60 %: 60.000 Euro

Diese Einkünfte werden mit 30 % besteu-
ert, das ergibt eine Immobilienertrag-
steuer von 18.000 Euro.
Dasselbe Ergebnis erhält man, wenn man 
vom Veräußerungserlös einen Prozent-
satz von 18 % rechnet.
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Wann müssen begünstigte Abschreibungen 
nachversteuert werden?
Wenn das Grundstück in der Vergangenheit 
vermietet wurde und für bestimmte Herstel-
lungsaufwendungen eine Abschreibungs-
dauer von 15 Jahren gewählt wurde, ist im 
Falle eines Verkaufs dieses Grundstücks vor 
Ablauf der 15 Jahre die Hälfte dieser begüns-
tigen Abschreibungen nachzuversteuern 
(siehe dazu auch Punkt II.1.3. im Kapitel 
Vermietung von Immobilien). Das bedeutet, 
nach Abzug der pauschalen Anschaffungs-
kosten vom Veräußerungserlös (86 % oder 
40 %) ist bei der Ermittlung der Einkünfte 
aus dem Grundstücksverkauf die Hälfte des 
Betrages, der auf 15 Jahre verteilt wurde, 
dazuzuzählen.

Verkaufserlös
–  pauschale Anschaffungskosten 

(86 % oder 40 %)
+  Hälfte der begünstigten Abschreibun-

gen, die in den letzten 15 Jahren vor 
dem Verkauf geltend gemacht wurden

=  Einkünfte nach § 30 Abs. 4 EStG

Diese Einkünfte werden dann mit 30 % 
ImmoESt versteuert.

Hinweis
In diesem Fall verlängert sich die Speku-
lationsfrist auf 15 Jahre. Das bedeutet 
Altvermögen sind all jene Grundstücke, 
die vor dem 31. März 1997 angeschafft 
wurden.

3.1.2.	Einkünfte	aus	Neuvermögen	

Für Neuvermögen, also Grundstücke, die 
erst nach dem 31. März 2002 gekauft wur-
den, ist eine Ermittlung der Einkünfte aus 
dem Grundstücksverkauf nach der Regel-
einkünfte-Methode zwingend. Dabei wer-
den vom Verkaufserlös die tatsächlichen 
Anschaffungskosten (d. h. der ursprüngliche 
Kaufpreis) abgezogen, da man bei Neu-
vermögen davon ausgeht, dass die 
Anschaffungskosten noch bekannt sind. Bei 
dieser Art der Einkünfteermittlung dürfen 
noch weitere Kosten abgezogen werden, 
wie die Kosten für die Mitteilung/Selbstbe-
rechnung durch den Notar oder ein Inflati-
onsabschlag (bis Ende 2015) oder Minder-
beträge aus Vorsteuer-Berichtigungen. Die 
Endsumme (die Einkünfte) wird dann mit 
30 % besteuert.

Nicht abgezogen werden dürfen z. B.

■■ die Verkäuferprovision an den Makler,
■■ Kosten für Inserate,
■■ vom Verkäufer übernommene Vertrags-

errichtungskosten,
■■ Kosten von Bewertungsgutachten,
■■ Kosten eines Energieausweises,
■■ Fremdkapitalzinsen,
■■ Wechselkursverluste aufgrund einer Kon-

vertierung eines Fremdwährungsdarlehens.

Ab 2016 gilt das Abzugsverbot nur dann, 
wenn die Einkünfte aus dem Grundstücks-
verkauf mit 30 % besteuert werden. Optiert 
man zur Regelbesteuerung (d. h. die Ein-
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künfte aus dem Grundstücksverkauf wer-
den mit dem normalen Einkommensteuer-
tarif versteuert), können Werbungskosten 
abgezogen werden.

Der Inflationsabschlag für Grund und 
Boden und Gebäude stand für Veräußerun-
gen bis 31. Dezember 2015 dann zu, wenn 
eine Liegenschaft mehr als 10 Jahre nach 
dem Kauf verkauft wurde. Für jedes Jahr ab 
dem 11. Jahr konnten 2 % des Differenzbe-
trages zw. Verkaufserlös und Anschaffungs-
kosten abzüglich Kosten des Notars/Rechts-
anwalts abgezogen werden – bis max. 
50 %. Seit 2016 gibt es keinen Inflationsab-
schlag mehr.

3.1.3.	Verkauf	einer	Liegenschaft,	die	
zuvor	vermietet	wurde

In diesem Fall ist bei der Ermittlung der 
besteuerungsrelevanten Einkünfte bei Neu-
vermögen (oder alternativ zur pauschalen 
Berechnungsmethode bei Altvermögen) der 
ursprüngliche Anschaffungspreis/die Anschaf-
fungskosten zu adaptieren:

■■ Die Anschaffungskosten werden erhöht 
um Herstellungs- und Instandsetzungs-
aufwendungen, soweit diese noch nicht 
bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung berücksichtigt wurden.

■■ Die Anschaffungskosten werden ver
mindert, wenn bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung eine AfA 
(Absetzbetrag für Abnutzung) oder Sub-
ventionen geltend gemacht wurden.

Grund dafür ist, dass eine Doppelberück-
sichtigung vermieden werden soll.

Muss aufgrund einer Änderung bei der Ver-
mietung die Umsatzsteuer/Vorsteuer ange-
passt werden, müssen auch die Anschaf-
fungskosten angepasst werden. Minderbe-
träge aus der Vorsteuer-Berichtigung sind in 
diesem Fall bei der Ermittlung der Einkünfte 
abzugsfähig.

3.2.	Option	auf	Regelbesteuerung

Die Grundstücksverkäufe unterliegen grund-
sätzlich einem fixen Steuersatz von 30 %, es 
ist aber möglich, auch zum normalen Ein-
kommensteuertarif zu wechseln. Das nennt 
man Regelbesteuerungsoption und wird 
durch Ankreuzen eines entsprechenden 
Feldes in der Einkommensteuererklärung 
gemacht:

„Ich beantrage die Besteuerung der 
betrieblichen und/oder privaten Substanz-
gewinne betreffend Grundstücke (Grund-
stücksveräußerungen und  Entnahmen von 
Betriebsgrundstücken) nach dem allgemei-
nen Steuertarif)“ – Formular E1, Punkt 8.2.

Die Option auf Regelbesteuerung kann auch 
dann ausgeübt werden, wenn der Notar/
Rechtsanwalt die Immobilienertragsteuer 
selbst berechnet und auch entrichtet hat. 
Die so entrichtete Immobilienertragsteuer 
wird dann auf die normale Einkommen-
steuer angerechnet.
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Diese Option auf Regelbesteuerung kann nur 
für alle Grundstücksverkäufe eines Jahres 
ausgeübt werden (nicht nur für einzelne). 
In diesem Fall dürfen jedoch noch zusätz-
liche Werbungskosten abgezogen werden.

Wann macht eine Option auf Regelbesteue-
rung Sinn?
Wenn z. B. aus anderen Grundstücksverkäu-
fen in einem Jahr Verluste erzielt werden 
oder wenn die Einkünfte eines Jahres ins-
gesamt unter der Besteuerungsgrenze von 
11.000 Euro liegen.

3.3.	Verluste	bei	Grundstücksverkäufen

Es kann vorkommen, dass bei einem Grund-
stücksverkauf ein Verlust entsteht, weil nur 
ein geringer Verkaufserlös erzielt werden 
kann. Dies kann aber immer nur dann der 
Fall sein, wenn die Einkünfte aus dem 
Grundstücksverkauf mit Hilfe der tatsächli-
chen Anschaffungskosten ermittelt werden 
(sog. Regeleinkünfte-Methode). Denn bei 
Anwendung der Pauschalmethode werden 
die Anschaffungskosten vom Verkaufserlös 
abgeleitet.

Ab 2016 sind Verluste aus Grundstücksver-
käufen auf 60 % zu kürzen und gleichmäßig 
auf das Jahr der Verlustentstehung und 
die folgenden 14 Jahre zu verteilen. Zudem 
dürfen diese Verluste immer nur mit Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
ausgeglichen werden.

Der Verkäufer hat aber die Möglichkeit, in 
seine Steuererklärung zu beantragen, 

dass statt der Verteilung auf 15 Jahre der 
entstandene und gekürzte Verlust im 
 Entstehungsjahr mit Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung ausgeglichen wird 
(Formular E 1, Punkt 16.4. und 16.5).

Diese Regelungen gelten auch dann, wenn 
zum normalen Einkommensteuertarif 
optiert wird (Option zur Regelbesteuerung).

4. Entrichtung der Immobilien

ertragsteuer

Die Entrichtung/Bezahlung der ImmoESt 
richtet sich nach der Abwicklung der Grund-
erwerbsteuer (GrESt). 

Hinweis
Es gibt keine Freigrenze oder Bagatell-
grenze, unter der keine Immobiliener-
tragsteuer bezahlt werden muss.

4.1.	Selbstberechnung	der	Immobilien
ertragsteuer

Wenn der Notar/Rechtsanwalt die Grunder-
werbsteuer für den Käufer selbst berechnet, 
ist er verpflichtet, auch die ImmoESt bis 
zum 15. des zweitfolgenden Monats nach 
Abschluss des Kaufvertrages selbst zu 
berechnen und den berechneten Betrag ans 
Finanzamt des Verkäufers zu zahlen. Diesen 
Vorgang nennt man „Selbstberechnung der 
Immobilienertragsteuer“.
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Der Notar/Rechtsanwalt füllt in FinanzOnline 
ein (elektronisches) Formular aus, wo er 
die relevanten Daten für den Grundstücks-
verkauf eingibt, d. h. 

■■ den Namen und die Steuernummer des 
Verkäufers, 

■■ den Namen und die Steuernummer des 
Käufers,

■■ um welche Art von Einkünften es sich bei 
dem Grundstücksverkauf handelt (z. B. 
private Einkünfte, Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, usw.),

■■ ob es sich um eine Erbschaft oder 
Schenkung handelt,

■■ ob eine Befreiung von der ImmoESt 
 vorliegt,

■■ ob Alt- oder Neuvermögen vorliegt,
■■ welche Art der Berechnung der Einkünfte 

aus dem Grundstücksverkauf gewählt 
wird (pauschale Ermittlung für Altvermö-
gen, Berechnung für Neuvermögen),

■■ wie hoch die Immobilienertragsteuer ist 
und

■■ ev. ob der Kaufpreis erst in einem späte-
ren Zeitraum fließt.

Nach erfolgreicher Berechnung der ImmoESt 
kassiert der Notar/Rechtsanwalt den Betrag 
vom Verkäufer/von der Verkäuferin und 
bezahlt ihn im Namen des Verkäufers/der 
Verkäuferin an das Finanzamt des Verkäu-
fers/der Verkäuferin ein. Die Frist für die 
Zahlung der ImmoESt richtet sich nach dem 
Zufluss des Verkaufserlöses beim Verkäufer. 
Ab dem Tag bis zum 15. des zweitfolgenden 
Monats nach Kaufpreiszufluss muss die 

ImmoESt ans Finanzamt bezahlt werden, 
da sonst ein Säumniszuschlag beim Verkäu-
fer verrechnet wird.

Die Selbstberechnung der ImmoESt durch 
den Notar/Rechtsanwalt hat für den Ver-
käufer/die Verkäuferin den Vorteil, dass er/
sie die Einkünfte aus dem Grundstücksver-
kauf nicht mehr in einer Einkommensteuer-
erklärung angeben muss, sondern dass 
damit der Grundstücksverkauf und die 
Bezahlung abgewickelt sind und der Ver-
käufer/die Verkäuferin nichts mehr tun 
muss (genannt: Abgeltungswirkung/
Endbesteuerungswirkung).

4.1.1.	Unterlagen	zur	Selbstberech
nung	der	Immobilienertragsteuer

Der Notar/Rechtsanwalt wird sich die Rich-
tigkeit der Unterlagen, die er vom Verkäu-
fer/von der Verkäuferin für die Berechnung 
der ImmoESt erhalten hat, schriftlich bestä-
tigen lassen. Denn der Notar haftet auch 
dafür, dass der berechnete Betrag ans 
Finanzamt überwiesen wird.

Folgende Unterlagen sind dabei von 
Bedeutung:

Bei Neuvermögen:
■■ den seinerzeitigen Kaufvertrag, damit er 

die ursprünglichen Anschaffungskosten 
weiß

■■ ev. Tauschverträge, wenn das Grund-
stück vorher bereits einmal getauscht 
wurde
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■■ im Falle einer Umwidmung Bestätigung 
der Gemeinde

■■ Rechnungen für Makler, Grundbuchsein-
tragungsgebühr, Selbstberechnungser-
klärung der Grunderwerbsteuer

■■ Rechnungen für Herstellungs- oder 
Instandsetzungsaufwendungen

■■ bei bisher vermieteten Gebäuden die bis-
her geltend gemachte AfA (Abschreibung)

Bei Altvermögen:
■■ Bestätigung der Gemeinde, dass keine 

Umwidmung seit dem 1.1.1988 erfolgt ist
■■ bei bisher vermieteten Gebäuden Bestä-

tigung, ob beschleunigte Herstellaufwen-
dungen nach § 28 (3) EStG innerhalb der 
letzten 10 oder 15 Jahre vor dem Verkauf 
geltend gemacht wurden

Bei der Hauptwohnsitzbefreiung:
■■ Bestätigung über das Vorliegen des Eigen-

heimes/der Eigentumswohnung (z. B. 
Grundbuchsauszug)

■■ Bestätigung über die Erfüllung der not-
wendigen Behaltefristen (z. B. ZMR-Aus-
zug und vertragliche Fixierung der Über-
gabe binnen eines Jahres)

■■ Bestätigung über die tatsächliche Nutzung 
als Hauptwohnsitz (z. B. Angabe der 
Zustelladresse gegenüber Behörden)

Bei der Herstellerbefreiung:
■■ Bestätigung über das Vorliegen der Bau-

herreneigenschaft (z. B. Vertrag mit dem 
Baumeister)

■■ Bestätigung, dass das Gebäude innerhalb 
der letzten 10 Jahre vor dem Verkauf 
nicht vermietet wurde

Sonstige Unterlagen:
■■ Bei Verkauf wegen (drohender) Enteig-

nung Nachweis über das Vorliegen der 
(drohenden) Enteignung

■■ Bei Tauschvorgängen iZm Flurbereini-
gungs-/Zusammenlegungs- oder Bauland-
umlegungsverfahren Nachweis über die 
Durchführung dieser Maßnahmen 
(Bescheide oder Bestätigungen der ver-
fahrensleitenden Behörden)

■■ Bei bisher vermieteten Grundstücken: 
wenn die Vermietung erstmals seit dem 
1.1.2013 stattgefunden hat Nachweis 
über die Bemessung der AfA (Abschrei-
bung) – von den ursprünglichen Anschaf-
fungskosten oder von fiktiven Anschaf-
fungskosten

■■ Bei Verkauf von Betriebsgrundstücken 
oder bei Grundstücken, die schon einmal 
in einem Betrieb genutzt wurden, Unterla-
gen zur Dauer der betriebl. Nutzung, 
damit überprüft werden kann, ob das 
Grundstück noch steuerverfangen ist oder 
ob die Gewinnermittlungsart gewechselt 
wurde.

4.1.2.	Was	tun	bei	falscher	Selbst
berechnung?

Es kann passieren, dass man nach einer 
Selbstberechnung durch den Notar/Rechts-
anwalt bemerkt, dass eine Rechnung für 
Herstellaufwand bei der Berechnung ver-
gessen wurde oder man findet noch einen 
Nachweis (z. B. Kaufvertrag) über die 
ursprünglichen Anschaffungskosten und 
möchte die Einkünfte aus dem Verkauf statt 
pauschal lieber mit den tatsächlichen 
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Anschaffungskosten berechnen. In solch 
einem Fall hat der Verkäufer die Möglichkeit, 
in	die	Veranlagung	zu	optieren. Das 
bedeutet, er erklärt die Einkünfte aus seinem 
Grundstücksverkauf in der Steuererklärung 
des betreffenden Jahres (Formular E 1) und 
korrigiert somit die falsche Berechnung. Das 
Finanzamt rechnet die schon vom Notar/
Rechtsanwalt überwiesene ImmoESt an die 
neu berechnete ImmoESt an und der Ver-
käufer muss entweder den Differenzbetrag 
nachzahlen oder bekommt über den Diffe-
renzbetrag eine Gutschrift auf seinem Abga-
benkonto beim Finanzamt.

4.1.3.	Wann	muss	der	Notar/Rechts
anwalt	die	ImmoESt	nicht	selbst	
berechnen?

Grundsätzlich muss der Notar/Rechtsanwalt, 
wenn er die Grunderwerbsteuer für den 
Käufer selbst berechnet, auch die ImmoESt 
für den Verkäufer selbst berechnen.

Es gibt aber Fälle, in denen der Notar/
Rechtsanwalt von der Selbstberechnungs-
pflicht entbunden wurde:

■■ Wenn eine Befreiungsbestimmung 
zur Anwendung kommt, kreuzt der Notar 
im elektronischen Formular der Selbst-
berechnung an, dass eine Befreiung von 
der ImmoESt in Anspruch genommen 
wird und muss weiter nichts mehr aus-
füllen. Der Verkäufer muss auch nichts 
mehr machen.

■■ Wenn der Kaufpreis	erst	später	als	
ein	Jahr an den Verkäufer gezahlt wird, 

muss der Notar/Rechtsanwalt auch keine 
Selbstberechnung machen und kreuzt 
das entsprechende Feld im elektronischen 
Formular an. Damit soll erreicht werden, 
dass der Notar/Rechtsanwalt, der ja den 
berechneten Steuerbetrag ans Finanzamt 
überweisen muss, den Fall so lange auf-
recht erhalten muss und sich trotz des 
langen Zeitabstandes darum kümmern 
muss. In diesem Fall muss der Verkäufer 
die ImmoESt in Form der besonderen	
Vorauszahlung selbst ans Finanzamt 
überweisen.

■■ Wenn der Kaufpreis an den Verkäufer in 
Form einer (monatlichen lebenslangen) 
Rente bezahlt wird, muss der Notar/
Rechtsanwalt auch keine Selbstberech-
nung der ImmoESt machen, weil diese 
Vorgänge nicht mit 30 % Immobiliener-
tragsteuer besteuert werden und der 
Kaufpreis über Jahre hinweg zufließt. 
Der Notar/Rechtsanwalt kreuzt wiede-
rum das entsprechende Feld in der elek-
tronischen Erklärung an. In diesem Fall 
muss auch keine	besondere	Voraus
zahlung vom Verkäufer gezahlt werden.

■■ Wenn ein Grundstück im Rahmen einer 
Zwangsversteigerung verkauft wird, 
muss der Notar/Rechtsanwalt auch keine 
Selbstberechnung der ImmoESt machen, 
weil er in der Regel vom Verkäufer (d. h. 
von dem, dessen Grundstück versteigert 
wird) nicht die notwendigen Unterlagen 
bekommen wird. Zudem kann der Käufer, 
der das Grundstück ersteigert, schneller 
ins Grundbuch eingetragen werden. Der 
Notar/Rechtsanwalt kreuzt wiederum 
das entsprechende Feld in der elektroni-
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schen Erklärung an. In so einem Fall ist 
aber eine besondere	Vorauszahlung 
durch den Verkäufer zu bezahlen.

4.2.	Weitere	Möglichkeiten	für	
die	Berechnung	und	Bezahlung	der	
ImmoESt

Der Notar/Rechtsanwalt kann alternativ zur 
Selbstberechnung der ImmoESt auch nur 
eine Mitteilung (Abgabenerklärung) der 
ImmoESt machen – in diesem Fall muss der 
Verkäufer/die Verkäuferin selbst die Immo-
ESt (hier genannt: besondere Vorauszah-
lung) entrichten. Diese Alternative ist wiede-
rum an die Grunderwerbsteuer gekoppelt, 
d. h. der Notar/Rechtsanwalt darf dann auch 
die GrESt nicht selbst berechnen und entrich-
ten, sondern muss auch für die GrESt nur 
eine Mitteilung (Abgabenerklärung) machen 
und der Käufer entrichtet die GrESt selbst 
(siehe I.5.3. im Kapitel Grunderwerb steuer).

5. Mitteilung der ImmoESt und 
besondere Vorauszahlung der 
ImmoESt

Die Mitteilung der ImmoESt wird genauso 
über FinanzOnline gemacht, nur ist das zu 
verwendende elektronische Formular nicht 
so vertiefend. Der Notar/Rechtsanwalt 
muss auch hier die relevanten Daten für 
den Grundstücksverkauf eingeben, d. h. 

■■ den Namen und die Steuernummer des 
Verkäufers/der Verkäuferin, 

■■ den Namen und die Steuernummer des 
Käufers/der Käuferin,

■■ um welche Art von Einkünften es sich bei 
dem Grundstücksverkauf handelt (z. B. 
private Einkünfte, Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb, usw.),

■■ ob es sich um eine Erbschaft oder Schen-
kung handelt,

■■ ob eine Befreiung von der ImmoESt vor-
liegt,

■■ wie hoch die Bemessungsgrundlage der 
besonderen Vorauszahlung ist (d. h. wie 
hoch Einkünfte sind) und

■■ wie hoch die besondere Vorauszahlung 
ist.

Die Höhe der Bemessungsgrundlage für 
die besondere Vorauszahlung errechnet sich 
genau so wie die Einkünfte bei der Selbst-
berechnung. Die Frist für die Mitteilung an 
das Finanzamt ist auch in diesem Fall bis 
zum 15. des zweitfolgenden Monats.

Die besondere Vorauszahlung, die der Notar/
Rechtsanwalt berechnet hat, zahlt dann der 
Verkäufer/die Verkäuferin an sein Finanzamt 
ein. Auch hier richtet sich die Zahlungsfrist 
wieder nach dem Zufluss des Verkaufserlö-
ses – bis zum 15. des zweitfolgenden Monats 
nach Kaufpreiszufluss muss auch die beson-
dere Vorauszahlung ans Finanzamt überwie-
sen werden.
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Hinweis
Bei dieser Variante muss der Verkäufer/
die Verkäuferin die Einkünfte aus dem 
Grundstücksverkauf in seine/ihre Ein-
kommensteuererklärung aufnehmen. In 
der Veranlagung des betreffenden Jah-
res wird dann die bezahlte besondere 
Vorauszahlung auf die Einkommensteuer 
des Jahres angerechnet.

6. Erfassung in der Einkommen
steuererklärung (Formular E 1) 

Die relevanten Kennzahlen für die Einkünfte 
aus Grundstücksverkäufen finden sich in 
Punkt 17 der Erklärung.

■■ Das erste Feld (Die Veräußerung betrifft 
auch Grund und Boden, der zuvor aus 
einem Betriebsvermögen zum Buchwert 
entnommen worden ist) betrifft nur sol-
che Verkäufe, bei denen das Grundstück 
schon einmal in einem Betrieb desselben 
Besitzers/derselben Besitzerin verwendet 
wurde. Dieses Feld dient nur als Infor-
mation und Hilfestellung für das Finanz-
amt (deshalb hat es auch keine Kennzahl).

■■ In die Kennzahl (KZ)	985 werden die 
Einkünfte eingetragen, die nach der 
pauschalen Ermittlungsmethode für Alt-
vermögen berechnet wurden – also 14 % 
vom Verkaufserlös.

■■ In die KZ	986 werden die Einkünfte dann 
eingetragen, wenn das Grundstück zwar 
Altvermögen ist und die pauschale	

Einkünfteermittlungsmethode	
gewählt wird, aber nach dem 1.1.1988 
umgewidmet wurde – in diesem Fall 
werden 60	% des Verkaufserlöses als 
Einkünfte angesetzt.

■■ Das nächste Feld dient wiederum nur zur 
Information und Hilfestellung für das 
Finanzamt. Es geht hier darum, ob bei 
der Ermittlung der Einkünfte nach der 
Pauschalmethode begünstigte Herstel-
lungsaufwendungen nacherfasst wurden.

■■ Die KZ	987 ist dann auszufüllen, wenn 
die Einkünfte aus dem Grundstücksver-
kauf nach der Regeleinkünfteermitt
lungsmethode berechnet wurden (d. h. 
es wurden die tatsächlichen ursprüngli-
chen Anschaffungskosten angesetzt). 
Diese Methode ist zwingend für Neuver-
mögen, für Grundstücke des Altvermö-
gens besteht ein Wahlrecht.

■■ In die KZ	575 sind die Einkünfte aus 
dem Grundstücksverkauf dann einzutra-
gen, wenn das Grundstück gegen eine 
lebenslange oder monatliche Rente ver-
kauft wird. In diesem Fall gibt es keine 
Immobilienertragsteuer, sondern diese 
Einkünfte werden mit dem normalen 
Einkommensteuertarif besteuert.

■■ In die KZ	988 ist die bezahlte ImmoESt 
dann einzutragen, wenn sie vom Notar 
oder Rechtsanwalt zwar schon berechnet 
und bezahlt wurde, man aber draufge-
kommen ist, dass etwas vergessen 
wurde oder das eine andere Form der 
Einkünfteermittlung gewählt werden 
möchte. Das bedeutet, mit Ausfüllen 
dieser Kennzahl möchte man in	die	
Veranlagung	optieren. In diesem 
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Fall müssen dann die Einkünfte aus 
dem Grundstücksverkauf in die entspre-
chenden Felder (KZ 985, 986 oder 987) 
eingetragen werden und jene ImmoESt, 
die bereits bezahlt wurde, muss in KZ 
988 eingetragen werden, damit sie in 
der Veranlagung dann angerechnet wer-
den kann (sonst müsste man sie noch-
mals bezahlen).

■■ In die KZ	989 ist die entrichtete beson
dere	Vorauszahlung einzutragen. Auch 
hier müssen die Einkünfte aus dem Grund-
stücksverkauf in die entsprechenden Fel-
der (KZ 985, 986 oder 987) eingetragen 
werden. Die bereits bezahlte bes. VZ wird 
dann in der Veranlagung angerechnet.

■■ Die KZ	975 dient dazu, dass man sich 
eine Steuer, die man für ein Grundstück 
im Ausland bezahlt hat, beim Verkauf 
dieses Grundstücks anrechnen lassen 
kann. Wenn Sie ein Grundstück im Aus-
land besitzen und dieses verkaufen 
möchten, informieren Sie sich bitte dazu 
gesondert bei Ihrem Finanzamt!

6.1.	Anrechnung	der	Grunderwerb
steuer

Die Grunderwerbsteuer, die man für den 
unentgeltlichen Erwerb eines Grundstücks 
(Schenkung, Erbschaft) bezahlt hat, kann 
man sich beim Verkauf desselben Grund-
stücks auf die ImmoESt anrechnen lassen. 
Allerdings nur unter folgenden Vorausset-
zungen:

■■ Die Bezahlung der Grunderwerbsteuer 
und der Immobilienertragsteuer für das-

selbe Grundstück müssen innerhalb von 
3 Jahren erfolgen und

■■ es muss eine Doppelbelastung vorliegen.

Eine Doppelbelastung liegt nur dann vor, 
wenn die Bemessungsgrundlage für die 
Grunderwerbsteuer (meist der Grund-
stückswert) höher war als die ursprüngli-
chen Anschaffungskosten des Grundstücks 
(das sind jene Kosten, die der Geschenk-
geber oder Erblasser für das Grundstück 
hatte). Da aber in der Regel der Grund-
stückswert niedriger ist als die ursprüngli-
chen Anschaffungskosten (sofern sie 
überhaupt nachweisbar sind), ist eine 
Anrechnung der Grunderwerbsteuer auf 
die ImmoESt nur selten möglich.

Die Anrechnung erfolgt so, dass für den 
Verkauf des Grundstücks eine Einkommen-
steuererklärung ausgefüllt werden muss 
(Formular E 1), wo dann in der KZ 375 
(Sonstige anzurechnende Steuern) die 
bezahlte Grunderwerbsteuer eingetragen 
und damit angerechnet wird.

Hinweis
Im Formular E 1 sind zusätzlich auch 
die Kennzahlen für die Grundstücksver-
käufe vor dem 1.1.2016 abgebildet, da 
es vorkommen kann, dass zwar die 
Steuerschuld erst nach dem 1.1.2016 
entsteht, aber noch der „alte“ Steuer-
satz von 25 % anzuwenden ist.
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte 
an Ihr Finanzamt.
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7. Umsatzsteuer

7.1.	Umsatzsteuerliche	Konsequenzen	
des	Verkaufs	von	Mietgrundstücken	

Die Veräußerung einer bisher vermieteten 
Liegenschaft stellt für den Unternehmer 
ein Hilfsgeschäft zur Vermietungstätigkeit 
dar. Für einen solchen Grundstücksumsatz 
sieht das Umsatzsteuerrecht grundsätzlich 
eine (unechte) Steuerbefreiung vor. Diese 
Steuerfreiheit gilt unabhängig davon, ob 
die mit diesem Grundstück erzielten Ver-
mietungsumsätze steuerfrei oder steuer-
pflichtig waren.

Was ist zu beachten, wenn eine bisher 
vermietete Liegenschaft umsatzsteuerfrei 
veräußert wird?
Die steuerfreie Veräußerung einer Liegen-
schaft kann unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Vorsteuerkorrektur nach sich 
ziehen, wenn bisher aufgrund einer steuer-
pflichtigen Vermietung Vorsteuern geltend 
gemacht wurden und seit dem Anschaf-
fungs- bzw. Errichtungszeitpunkt oder dem 
Zeitpunkt von Großreparaturen nicht mehr 
als 20 Jahre (bzw. 10 Jahre, wenn die erst-
malige Vermietung am 31. März 2012 oder 
davor erfolgt ist) verstrichen sind. 

Weiters ist für die mit dem Verkauf zusam-
menhängenden Ausgaben (z. B. Notarkosten 
für Vertragserstellung) der Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen.

Was ist zu beachten, wenn eine bisher ver-
mietete Liegenschaft umsatzsteuerpflichtig 
veräußert wird?
Neben der vom Gesetz grundsätzlich vorge-
sehenen steuerfreien Veräußerung hat eine 
Unternehmerin/ein Unternehmer, die/der 
eine bisher vermietete Liegenschaft veräu-
ßern möchte, auch die Möglichkeit, die 
Grundstücksveräußerung steuerpflichtig 
(20 %) zu behandeln. Die Ausübung dieser 
Option erfordert keine besondere Erklärung 
gegenüber dem Finanzamt. Es genügt viel-
mehr die entsprechende steuerpflichtige 
Behandlung in der Umsatzsteuervoranmel-
dung oder Umsatzsteuererklärung. 

Da es sich dann um einen steuerpflichtigen 
Umsatz handelt, steht der Unternehmerin/
dem Unternehmer der Vorsteuerabzug für 
die mit dem Verkauf zusammenhängenden 
Ausgaben zu, eine Korrektur abgezogener 
Vorsteuern aus Anschaffungs- oder Errich-
tungskosten sowie Kosten von Großrepara-
turen der letzten 20 (bzw. 10) Jahre ist 
dann nicht notwendig.

7.2.	Umsatzsteuerliche	Konsequenzen	
der	Entnahme	einer	vermieteten	
	Liegenschaft

Was ist zu beachten, wenn die Vermietung 
einer Liegenschaft beendet wird oder die 
vermietete Liegenschaft verschenkt wird?
Eine Grundstücksentnahme liegt dann vor, 
wenn ein zum Vorsteuerabzug berechtigen-
des Grundstück durch Aufgabe der unter-
nehmerischen Tätigkeit oder durch eine 
Schenkung endgültig aus dem Unterneh-
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Veräußerung von Immobilien

mensbereich ausscheidet. Die Entnahme 
des Grundstückes ist (wie auch die entgelt-
liche Veräußerung) ein grundsätzlich (unecht) 
steuerfreier Grundstücksumsatz, der eine 
Vorsteuerkorrektur nach sich ziehen kann.

Die Steuerbelastung aus einer eventuell 
notwendigen Vorsteuerkorrektur kann ver-
mieden werden, wenn für die Entnahme 
des Grundstücks zur Steuerpflicht (Steuer-
satz 20 %) optiert wird. Dies wird in der 
Regel nur bei einer Schenkung sinnvoll 
sein, wenn die Geschenknehmerin/der 
Geschenknehmer das geschenkte Grund-
stück selbst wieder unternehmerisch nutzt. 
In diesem Fall ist der Einkaufspreis des 
Grundstücks im Zeitpunkt der Schenkung 
als Bemessungsgrundlage für die Umsatz-
steuer heranzuziehen.

Nutzt die Geschenknehmerin/der Geschenk-
nehmer das Grundstück selbst unternehme-
risch, kann ihr/ihm die aufgrund der Option 
anfallende Umsatzsteuer in Rechnung 
gestellt werden. Die Geschenknehmerin/der 
Geschenknehmer kann dann in der Folge 
diese in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
grundsätzlich wiederum als Vorsteuer 
abziehen.
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Formulare 

Die in der vorliegenden Broschüre angesprochenen Formulare, die Sie im Zusammenhang 
mit der steuerlichen Bearbeitung Ihrer Immobilienangelegenheiten benötigen, finden Sie 
auf den folgenden Seiten zur Ansicht aufgelistet:

Einkommensteuer:
■■ E1
■■ E1b 

Umsatzsteuer:
■■ U12
■■ U46

Vergebührung:
■■ Geb1
■■ Geb2a
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E 1-2019 Bundesministerium für Finanzen – 12/2019 (Aufl. 2019) E 1, Seite 1, Version vom 09.10.2019

Einkommensteuererklärung für 2019
Wird ohne nähere Bezeichnung auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen, ist darunter das Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988) zu 
verstehen. 

Weitere Informationen zur Einkommensteuererklärung finden Sie in der Ausfüllhilfe (Formular E 2) oder auf bmf.gv.at.

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig mache. Die Angaben werden überprüft;  
unrichtige oder unvollständige Angaben können strafrechtliche Folgen haben. Sollte ich nachträglich erkennen, dass die Angaben in der  
Erklärung unrichtig oder unvollständig sind, werde ich das Finanzamt davon unverzüglich in Kenntnis setzen (§ 139 Bundesabgabenordnung).

Diese Erklärung können Sie auch papierlos über bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen.
FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. Sie benötigen dafür keine spezielle Software.

An das Finanzamt Eingangsvermerk

2019

                    Zutreffendes bitte ankreuzen.

2. Derzeitige Wohnanschrift
2.1 Straße 

2.2 Hausnummer 2.3  Stiege 2.4  Türnummer 2.5  Land 2)

   
2.6 Ort 

 
2.7 Postleitzahl     2.8  Telefonnummer

 

1) Geben Sie hier die vom österreichischen Sozialversicherungsträger vergebene 10-stellige Versicherungsnummer vollständig an.
2) Geben Sie als Land das Kfz-Nationalitätszeichen an, wenn der derzeitige Wohnsitz nicht in Österreich ist.

Abgabenkontonummer
Finanzamtsnummer - Steuernummer

FAMILIEN- ODER NACHNAME

VORNAME TITEL

10-stellige Sozialversicherungsnummer laut e-card 1) 

T T M M J J J J

Geburtsdatum (Wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

1. Weitere Angaben zur Person
1.1  Geschlecht

   männlich           weiblich           divers
1.2 Personenstand am 31.12.2019 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)    seit Datum (TT.MM.JJJJ)

 verheiratet/in eingetragener Partnerschaft lebend     in Lebensgemeinschaft lebend  
 ledig    dauernd getrennt lebend     geschieden        verwitwet
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Bitte in GROSSBUCHSTABEN und nur in schwarzer oder blauer Farbe ausfüllen. Betragsangaben in Euro und Cent (rechtsbündig). 
Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen.
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3. Partnerin/Partner 3)

3.1 Familien- oder Nachname 

3.2 Vorname   3.3  Titel

  
  3.4 10-stellige Sozialversicherungsnummer                 3.5   Geburtsdatum (TTMMJJJJ) (Wenn keine

 laut e-card 1)                                                                        SV-Nummer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

      

4. Alleinverdienerabsetzbetrag, Alleinerzieherabsetzbetrag       1    2

4.1    Alleinverdienerabsetzbetrag wird beantragt und ich erkläre, dass meine Partnerin/mein Partner diesen nicht in Anspruch nimmt. 

4.2    Alleinerzieherabsetzbetrag wird beantragt.

Hinweis zu Punkt 4.1 und 4.2: Bezug von Familienbeihilfe für mindestens ein Kind laut Punkt 4.3 erforderlich.

4.3 

4.4  Für einen allfälligen Kindermehrbetrag erkläre ich, dass ich im Veranlagungsjahr Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Überbrückungs- 
  hilfe oder Leistungen aus der Grundversorgung oder Mindestsicherung gar nicht oder für einen Zeitraum von weniger als 330 Tagen  
  bezogen habe.

5. Höhe der Einkünfte von Ehepartnerin/Ehepartner oder eingetragener Partnerin/eingetragenem Partner  
 Bitte nur ankreuzen, wenn nicht bereits Punkt 4.1 (Alleinverdienerabsetzbetrag) angekreuzt wurde.

  Ich erkläre, dass die jährlichen Einkünfte meiner Ehepartnerin/meines Ehepartners oder meiner eingetragenen Partnerin/meines eingetragenen  
 Partners 6.000 Euro nicht überschritten haben [In diesem Fall stehen der Erhöhungsbetrag für Topfsonderausgaben (23.1, 23.2),  
 ein geringerer Selbstbehalt bei außergewöhnlichen Belastungen (Formular L 1ab) und behinderungsbedingte Aufwendungen  
 der Ehepartnerin/des Ehepartners oder der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners (Formular L 1ab) zu].

6. Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag

 Ich beantrage den erhöhten Pensionistenabsetzbetrag. (Voraussetzungen: Eigene Pensionseinkünfte nicht mehr als 25.000 Euro, kein  
 Anspruch auf Absetzbeträge gemäß Punkt 4, verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend - Einkünfte der Ehepartnerin/ 
 des Ehepartners oder der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners nicht mehr als 2.200 Euro jährlich).

7. Mehrkindzuschlag     3  

 Ich beanspruche den Mehrkindzuschlag für 2020, da für 2019 zumindest zeitweise Familienbeihilfe für mindestens 3 Kinder bezogen  
 wurde und das Haushaltseinkommen 55.000 Euro nicht überstiegen hat.
 Wenn Sie mehr als 6 Monate in einer Ehe, Lebensgemeinschaft oder eingetragenen Partnerschaft gelebt haben, ist auch das Ein- 
 kommen der Ehepartnerin/des Ehepartners oder eingetragener Partnerin/eingetragenem Partner bei der Berechnung der Grenze 
  von 55.000 Euro zu berücksichtigen.

9. Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4)
Für den Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht verwenden Sie bitte die Beilage L 1i  (Punkt 6 des Formular L 1i).

8. Regelbesteuerungsoption bei Kapitalerträgen, Einkünften aus Grundstücksveräußerungen und  
 Einkünften aus Anlass der Einräumung von Leitungsrechten

8.1  Ich beantrage die Besteuerung der betrieblichen und/oder privaten Kapitalerträge, auf die ein besonderer Steuersatz anwendbar ist,  
  nach dem allgemeinen Steuertarif (Regelbesteuerungsoption gemäß § 27a Abs. 5)    4

8.2  Ich beantrage die Besteuerung der betrieblichen und/oder privaten Substanzgewinne betreffend Grundstücke (Grundstücksveräußerungen
  und Entnahmen von Betriebsgrundstücken), auf die der besondere Steuersatz anwendbar ist, nach dem allgemeinen Steuertarif   
  (Regelbesteuerungsoption gemäß § 30a Abs. 2)   5

8.3  Ich beantrage die Besteuerung von Einkünften aus Leitungsrechten, von denen eine Abzugsteuer von 10% einbehalten worden ist, nach  
  dem allgemeinen Steuertarif (§ 107 Abs. 11)

1) Geben Sie hier die vom österreichischen Sozialversicherungsträger vergebene 10-stellige Versicherungsnummer vollständig an.
3) Partnerin/Partner sind nur Ehepartnerin/Ehepartner, eingetragene Partnerin/eingetragener Partner oder Lebensgefährtin/Lebens- 
 gefährte mit mindestens einem Kind für das mindestens sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen wurde (§ 106 Abs. 3). Sie werden  
 im Folgenden – wenn nicht anders angeführt – als „Partnerin/Partner‟ bezeichnet.

Anzahl der Kinder, für die ich oder meine Partnerin/mein Partner für mindestens sieben Monate die Familienbeihilfe 
bezogen habe/hat. 
Zur steuerlichen Berücksichtigung von Kindern verwenden Sie bitte für jedes Kind eine eigene Beilage L 1k.

E 1-2019
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10. - 12. Betriebliche Einkünfte aus 
  (Beträge in Euro)

10. Land- und Forst-
  wirtschaft      7

11. selbständiger 
Arbeit           8

12. Gewerbe-
betrieb         9

a) Als Einzelunternehmer/in - Ergebnis aus der/
den Beilage(n) E 1a oder E 1a-K, bei land- und 
forstwirtschaftlicher Pauschalierung aus E 1c 4)

b) Als Beteiligte/r (Mitunternehmer/in) - Ergebnis 
aus der Beilage E 11 4)

c) Davon auszuscheiden wegen Verteilung der Einkünfte 
auf 3 Jahre                                                     10  

auf 5 Jahre                                                     11

311 321 327

312 322 328
d)   Ich beantrage gemäß § 37 Abs. 9 unwiderruflich, meine positiven Einkünfte  

 aus künstlerischer und/oder schriftstellerischer Tätigkeit auf das Erklärungs-  
 jahr und die beiden Vorjahre gleichmäßig zu verteilen. 

  In Kennzahl 325 sind daher 2/3 auszuscheiden. 5)                                             12 325
e) Anzusetzende  Teilbeträge  aus  einer  Ein- 

künfteverteilung eines anderen Jahres             13 314 324 326
f) Bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption 

gemäß Punkt 8.1: In Punkt  a) und/oder b) nicht  
enthaltene betriebliche Kapitalerträge (Früchte  
und Substanz), soweit sie nicht in den Kenn- 
zahlen 917/918/919 zu erfassen sind       14 780 782 784

g) Bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption  
gemäß Punkt 8.1: In den Kennzahlen 780/782/ 
784 nicht enthaltene betriebliche Kapitalerträge 
(Früchte und Substanz), auf die ausländische 
Quellensteuer anzurechnen ist                       15 917 918 919

h) Bei Ausübung der Regelbesteuerungsoption  
gemäß Punkt 8.2: In Punkt a) und/oder b) nicht 
enthaltene Substanzgewinne betreffend Be- 
triebsgrundstücke                                    16 500 501 502

Summe aus a) bis h) 310 320 330
Besondere Steuersätze
Betriebliche Kapitalerträge, die mit dem besonderen Steuersatz zu besteuern sind
i) In den Kennzahlen 310/320/330 nicht enthal-

tene in- und ausländische Kapitalerträge (Früchte 
und Substanz), auf die keine ausländische Quellen- 
steuer anzurechnen ist und die mit dem beson-  
deren Steuersatz von 27,5% zu besteuern sind. 17 946 947 948

j) In den Kennzahlen 310/320/330 nicht enthalte- 
ne in- und ausländische Kapitalerträge, auf die 
keine ausländische Quellensteuer anzurechnen 
ist und die mit dem besonderen Steuersatz von 
25% zu besteuern sind.                                    17 781 783 785

k) ln den Kennzahlen 310/320/330 nicht enthalte-
ne in- und ausländische Kapitalerträge (Früchte 
und Substanz), auf die ausländische Quellen-
steuer anzurechnen ist und die mit dem beson-
deren Steuersatz von 27,5% zu besteuern sind.  18 949 950 951

l) ln den Kennzahlen 310/320/330 nicht enthalte- 
ne in- und ausländische Kapitalerträge, auf die 
ausländische Quellensteuer anzurechnen ist und 
die mit dem besonderen Steuersatz von 25% zu 
besteuern sind.                                               18 920 921 922

Substanzgewinne betreffend Betriebsgrundstücke, die mit dem besonderen Steuersatz zu besteuern sind
m) Substanzgewinne betreffend Betriebsgrund- 

stücke, die mit dem besonderen Steuer- 
satz von 30% zu besteuern sind                 19 961 962 963

n) Substanzgewinne betreffend Betriebsgrund- 
stücke, die mit dem besonderen Steuersatz von 
25% zu besteuern sind                             19 551 552 553

Anzurechnende Steuer
auf betriebliche Kapitalerträge (KESt, ausländische Quellensteuer)
o) Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5%, soweit 

sie auf betriebliche inländische Kapitalerträge entfällt 955 956 957
p) Kapitalertragsteuer in Höhe von 25%, soweit 

sie auf betriebliche inländische Kapitalerträge entfällt 580 581 582
q) Auf betriebliche Kapitalerträge, die dem besonde-

ren Steuersatz von 27,5% unterliegen, entfallende 
anzurechnende ausländische Quellensteuer   18 958 959 960

4) Ohne endbesteuerungsfähige Kapitalerträge, Substanzgewinne betreffend Kapitalvermögen und betreffend Betriebsgrundstücke, auf 
die ein besonderer Steuersatz anwendbar ist. 

5) Gleichzeitig beantrage ich, Anspruchszinsen (§ 205 BAO) insoweit nicht festzusetzen, als der Differenzbetrag an Einkommensteuer
 für die Vorjahre Folge des obigen Antrags ist.

E 1, Seite 3, Version vom 09.10.2019E 1-2019
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13. Wartetastenregelungen (§ 2 Abs. 2a und § 23a)

In den betrieblichen Einkünften sind nicht
ausgleichsfähige Verluste im Sinne des
§ 2 Abs. 2a enthalten:

a) Eigener Betrieb 20 341

b) Beteiligungen 21 342

Verrechenbare Verluste aus Vorjahren 
sind mit positiven betrieblichen Einkünften 
auszugleichen in Höhe von:

a) Eigener Betrieb 22 332

b) Beteiligungen 22 346
Ausgleichs- bzw. vortragsfähiger Verlust gemäß § 23a aus einem Einlageüberhang (einer Haftungs- 
inanspruchnahme), der das Ergebnis aus der Beteiligung an der Mitunternehmerschaft nicht 
vermindert hat (Betrag aus Kennzahl 9405/7405 der Beilage E 6a-1) 23 509
In den außerbetrieblichen Einkünften sind nicht ausgleichsfähige Verluste im Sinne des 
§ 2 Abs. 2a enthalten  24 371
Verrechenbare Verluste aus Vorjahren sind mit positiven außerbetrieblichen Einkünften 
auszugleichen in Höhe von:   25 372

auf Substanzgewinne betreffend Betriebsgrundstücke (Immobilienertragsteuer, ausländische Steuer, besondere Vorauszahlung)
s) Immobilienertragsteuer in Höhe von 30%, 

soweit sie auf betriebliche Einkünfte aus Grund- 
stücksveräußerungen entfällt 964 965 966

t) Immobilienertragsteuer in Höhe von 25%, 
soweit sie auf betriebliche Einkünfte aus Grund- 
stücksveräußerungen entfällt 583 584 585

u) Besondere Vorauszahlung in Höhe von 
30%, soweit sie auf betriebliche Einkünfte aus 
Grundstücksveräußerungen entfällt 6) 967 968 969

v) Besondere Vorauszahlung in Höhe von 
25%, soweit sie auf betriebliche Einkünfte aus 
Grundstücksveräußerungen entfällt  6) 589 590 591

w) Auf Einkünfte aus betrieblichen Grundstücks-
veräußerungen, die dem besonderen Steuer-
satz von 30% unterliegen, entfallende anzu-
rechnende ausländische Steuer 970 971 972

x) Auf Einkünfte aus betrieblichen Grundstücks-
veräußerungen, die dem besonderen Steuer-
satz von 25% unterliegen, entfallende anzu-
rechnende ausländische Steuer 586 587 588

auf Einkünfte aus Leitungsrechten, die auf Grund der Ausübung der Regelbesteuerungsoption nach dem Tarif besteuert werden 
(Abzugsteuer gemäß § 107)

y) Abzugsteuer gemäß § 107                                  6 286 287 288

In Kennzahl 330 enthaltene Einkünfte, die gemäß Anlage 2 zum BSVG beitragsbegründend wirken
(z.B. Einkünfte aus gewerblicher Nutztierhaltung und Pflanzenproduktion) 491
In Kennzahl 330 enthaltene Einkünfte, die gemäß Anlage 2 zum BSVG beitragserhöhend wirken
(z.B. Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichem Nebenerwerb) 492

6) Beachten Sie bitte: Tragen Sie hier bitte nur den Betrag ein, der an besonderer Vorauszahlung für betriebliche Grundstücksveräuße-
rungen entrichtet worden ist. Eine abgeführte Immobilienertragsteuer ist nicht hier, sondern bei den Kennzahlen 964/965/966 oder 
583/584/585 einzutragen.

r) Auf betriebliche Kapitalerträge, die dem besonde-
ren Steuersatz von 25% unterliegen, entfallende 
anzurechnende ausländische Quellensteuer   18   923 924 925

E 1-2019

14. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

14.1 

Anzahl der inländischen gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen im Jahr 2019
Hinweis: Sofern keine Bezüge vorhanden sind, bitte den Wert 0 (Null) eintragen. Die Beilage eines Lohnzettels ist 
nicht erforderlich.

Sollten Sie mehrere Pensionen bezogen haben, die bereits gemeinsam lohnversteuert worden sind, ist für diese gemeinsam ver- 
steuerten Pensionen eine einzige pensionsauszahlende Stelle anzugeben.
Folgende Bezüge zählen nicht zur „Anzahl der gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen‟:
Krankengeld,  Bezüge auf Grund eines Dienstleistungsschecks, Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe, Überbrückungshilfe, Pflege- 
karenzgeld, Entschädigungen für Truppen-, Kader- oder Waffenübungen, rückerstattete Pflichtbeiträge an Sozialversicherung, Bezüge 
aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds, Wochengeld, Rehabilitationsgeld, Weiterbildungs- und Bildungsteilzeitgeld u. ä., Bezüge aus einer 
betrieblichen Vorsorge oder Bezüge aus der Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungskasse.

14.2  Steuerfreie Einkünfte auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen
       (z.B. UNO, UNIDO) 26 725

Für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ohne Lohnsteuerabzug verwenden Sie bitte die Beilage L 1i.

Lohnsteuerpflichtige Einkünfte: Die Höhe der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß 
Kennzahl 245 des Lohnzettels ist von der auszahlenden Stelle dem Betriebsfinanzamt zu über- 
mitteln und braucht daher von Ihnen nicht eingetragen werden.
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7)  Falls vom Arbeitgeber bereits in richtiger Höhe berücksichtigt, ist hier keine Eintragung vorzunehmen. Andernfalls ist der Gesamtbetrag  
 einzutragen.  

8)  Nur Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die im Auftrag einer ausländischen Arbeitgeberin/eines ausländischen Arbeitgebers in Österreich im  
 Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einer österreichischen Konzerngesellschaft oder einer österreichischen Betriebsstätte des aus- 
 ländischen Arbeitgebers befristet beschäftigt werden. Betreffend Details siehe Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für  
 Werbungkosten.

9) Von Arbeitgeberin/Arbeitgeber erhaltene Kostenersätze (ausgenommen Kostenersätze an Expatriates betreffend Reisekosten iSd § 26    
 Z 4 EStG 1988). Ab 2018 sind auch bei Vertreterinnen/Vertretern Kostenersätze hier anzugeben.

16.  Einkünfte aus Kapitalvermögen 
Für Einkünfte aus Kapitalvermögen verwenden Sie bitte die Beilage E 1kv.

15.3 Gewerkschaftsbeiträge und sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Interessensver- 
 tretungen - tatsächlich zustehender Jahresbetrag - ausgenommen Betriebsratsumlage. 
 Nur ausfüllen, wenn nicht bereits durch Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber in richtiger  
 Höhe berücksichtigt. 7) 717
15.4 Pflichtbeiträge auf Grund einer geringfügigen Beschäftigung und Pflichtbeiträge für mitver- 

 sicherte Angehörige sowie selbst einbezahlte SV-Beiträge (zB SVdGW) ausgenommen  
 Betriebsratsumlage 274

Hier sind weitere Werbungskosten einzutragen. Bitte geben Sie jeweils den Jahresbetrag der Aufwendungen abzüglich steuerfreier 
Ersätze oder Vergütungen an. Betragen die Werbungskosten weniger als 132 Euro jährlich, ist eine Eintragung nicht erforderlich.

15.5 Genaue Bezeichnung Ihrer beruflichen Tätigkeit (z.B. Koch, Verkäuferin; nicht ausreichend ist Angestellte, Arbeiter)

15.6 Arbeitsmittel 
  (bei Anschaffungen über 400 Euro tragen Sie hier nur die jährliche Abschreibung ein) 719
15.7 Fachliteratur (keine allgemein bildenden Werke wie Lexika, Nachschlagewerke, 
  Zeitungen etc.) 720
15.8 Beruflich veranlasste Reisekosten 

  (ohne Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsstätte und Familienheimfahrten) 721

15.9 Fortbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungskosten 722

15.10 Kosten für Familienheimfahrten 300

15.11 Kosten für doppelte Haushaltsführung 723
15.12 Sonstige Werbungskosten, die nicht unter 15.6 bis 15.11 fallen 

  (z.B. Betriebsratsumlage) 724

15. Werbungskosten (ohne Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale von 132 Euro), Pendlerpauschale/-euro  
 (Die Kennzahlen 718 und 916 sind gemeinsam auszufüllen)  
 Erläuterungen zum Pendlerpauschale/-euro und zum erhöhten Verkehrsabsetzbetrag finden Sie im Steuerbuch 2020.   27  

15.1 Pendlerpauschale - tatsächlich zustehender Jahresbetrag 
 Nur ausfüllen, wenn nicht bereits durch Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber in richtiger  

 Höhe berücksichtigt. Berechnung laut Pendlerrechner unter bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718
15.2 Pendlereuro (Absetzbetrag) - tatsächlich zustehender Jahresbetrag

 Nur ausfüllen, wenn nicht bereits durch Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber in richtiger  
 Höhe berücksichtigt. Der Pendlereuro beträgt 2 Euro pro km des einfachen Arbeitsweges  
 für das Kalenderjahr und ist aus dem Pendlerrechner ersichtlich. Berechnung laut Pendler- 
 rechner unter bmf.gv.at/pendlerrechner/ 916

E 1-2019

15.13 Zur Geltendmachung eines Berufsgruppenpauschales tragen Sie ein:

Beruf - Kurzbezeichnung Zeiträume der Tätigkeiten: Beginn - Ende  Kostenersätze 9)

T T M M bis T T M M

T T M M bis T T M M

Summe der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (muss nicht ausgefüllt werden)

A: Artist/innen FM: Forstarbeiter/innen mit Motorsäge V: Vertreter/innen 9)

B: Bühnenangehörige, Filmschauspieler/innen FO: Forstarbeiter/innen ohne Motorsäge, P: Mitglieder einer Stadt-,
F: Fernsehschaffende Förster/innen, Berufsjäger/innen im Revierdienst Gemeinde- oder
J: Journalist/innen HA: Hausbesorger/innen, soweit sie dem Ortsvertretung
M: Musiker/innen Hausbesorgergesetz unterliegen E: Expatriates im Sinne 

HE: Heimarbeiter/innen § 1 Z 11 der Verordnung 5), 6)
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Beachten Sie bitte: 
10)  Bei Ausübung der Veranlagungsoption darf hier bei Vorliegen mehrerer Veräußerungsgeschäfte nur die entrichtete Immobilienertrag- 

  steuer jener Veräußerungsgeschäfte eingetragen werden, die auf Grund der Option in die Veranlagung einbezogen werden.
11)  Tragen Sie hier bitte nur den Betrag ein, der an besonderer Vorauszahlung für private Grundstücksveräußerungen entrichtet worden ist.  

  Eine abgeführte Immobilienertragsteuer ist nicht hier, sondern bei den Kennzahlen 988/576 einzutragen.

E 1, Seite 6, Version vom 09.10.2019

18.1.1 Pauschal ermittelte Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen (§ 30 Abs. 4  
 „Altvermögenʺ) (14% des Veräußerungserlöses; § 30 Abs. 4 Z 2)         32 985 572

  Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen nach Umwidmung
  (60% des Veräußerungserlöses; § 30 Abs. 4 Z 1)                               33 986 573

    Bei Ermittlung der Einkünfte gemäß Kennzahlen 985/986 bzw. 572/573 erfolgte eine Nacherfassung begünstigter Herstellungs- 
aufwendungen (§ 30 Abs. 4 letzter Satz)

18.1.2 Nicht pauschal ermittelte Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen  
 (§ 30 Abs. 3, „Neuvermögenʺ und bei Option gemäß § 30 Abs. 5 
   auch „Altvermögenʺ)                                                                        34 987 574

18.1.3 Saldo aus den Kennzahlen 985/986/987 bzw. 572/573/574     35

18.1.4 Anrechenbare Immobilienertragsteuer, die auf Einkünfte aus  
 privaten Grundstücksveräußerungen entfällt und vom Parteienvertreter  
 abgeführt wurde 10) 988 576
18.1.5 Entrichtete besondere Vorauszahlung, soweit sie auf Einkünfte aus  
 privaten Grundstücksveräußerungen entfällt 11) 989 579
18.1.6 Auf Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen gemäß Punkt 18.1  
 anzurechnende ausländische Steuer 997 578
18.2  Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen, die dem Tarif unterliegen

18.2.1 Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen gegen Rente („Alt- und Neuvermögenʺ; § 30a Abs. 4)       36 575
18.2.2 Auf Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen gemäß Punkt 18.2 entfallende anzurechnende  
 ausländische Steuer 975

19. Sonstige Einkünfte

19.1 Wiederkehrende Bezüge (§ 29 Z 1)  37 800  
19.2 Einkünfte aus Spekulationsgeschäften (§ 31) und aus der Veräußerung von Beteiligungen  

 (§ 31 EStG 1988 idF vor dem 1. StabG 2012) 38 801
19.3 Einkünfte aus der Veräußerung von Forderungswertpapieren und Derivaten, die zwischen  

 1.10.2011 und 31.3.2012 erworben wurden (§ 124b Z 184 zweiter Teilstrich, 27,5%) 39 503
19.4 Nicht betriebliche Einkünfte aus Leistungen (§ 29 Z 3), die nicht in Kennzahl 548 zu 
  erfassen sind 40 803
19.5 Einkünfte aus Anlass der Einräumung von Leitungsrechten (§ 107 EStG 1988), die nicht 
  in Kennzahl 547 zu erfassen sind 548

19.6 Funktionsgebühren (§ 29 Z 4) 41 804

18. Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen  29

        Die Veräußerung betrifft (auch) Grund und Boden, der zuvor aus einem Betriebsvermögen zum Buchwert entnommen worden ist

18.1    Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen auf die der besondere 
            Steuersatz anwendbar ist 30%    30 25%    31

17.6 Abzuziehender Fünfzehntelbetrag eines Verlustes aus privaten Grundstücksveräußerungen 
 des Veranlagungsjahres gemäß Punkt 18.1.3 oder eines Vorjahres (höchstens Saldo aus  
 den Punkten 17.1, 17.2 und 17.3)                                                                              35 973
17.7  Ich beantrage, 60% des Verlustes aus privaten Grundstücksveräußerungen des Veran- 

  lagungsjahres mit dem Saldo aus den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung  
  gemäß den Punkten 17.1, 17.2 und 17.3 auszugleichen. Zu berücksichtigen sind (60 %   
  des Betrages gemäß Punkt 18.1.3, höchstens der Saldo) 974

E 1-2019

17. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

17.1 Von Grundstücken und Gebäuden - Ergebnis aus der/den Beilage(n) E 1b

17.2 Als Beteiligte/r - Ergebnis aus der Beilage E 11

17.3 Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen (§ 28 Abs. 1 Z 4) 546
17.4 Einkünfte aus Anlass der Einräumung von Leitungsrechten (§ 107), die  

  im Umfang von 33 % des Auszahlungsbetrages (ohne USt)

  in der durch ein Gutachten nachgewiesenen Höhe
  zu besteuern sind (Ausübung der Regelsteuerungsoption gemäß § 107 Abs. 10)               28 547

17.5 Sonstige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
  (z.B. Einkünfte aus Betriebsverpachtung nach einer Betriebsaufgabe) 373

Summe aus 17.1 bis 17.5 370
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21. Tarifbegünstigungen, Sonderfälle

21.1 Einkünfte für die ich den Hälftesteuersatz beanspruche  43 423  
21.2 Gewinne aus einem Schuldnachlass im Sinne des § 36 (Kennzahl 386)

  Zu leistende Quote in Prozent      496                       44 386
21.3 Einkünfte, die aus sonstigen Gründen besonders zu besteuern sind (Art): 45

21.4  Ich beantrage die gemäß § 6 Z 6 lit. a und b entstandene Steuerschuld für einen
    in den Einkünften enthaltenen Betrag in Raten zu entrichten. 46 978
  Von diesem Betrag entfällt auf Wirtschaftsgüter des
  21.4.1      Anlagevermögens (5 Raten) der Betrag von   46 235
  Nur auszufüllen bei abweichendem Wirtschaftsjahr 2018/2019 und Überführung/
  Verlegung/Einschränkung des Besteuerungsrechtes vor dem 1.1.2019
  21.4.2      Anlagevermögens (7 Raten) der Betrag von  990

  21.4.3      Umlaufvermögens (2 Raten) der Betrag von 46 991
21.5  Ich beantrage auf Grund von Vorschriften des Umgründungssteuergesetzes, die
   Steuerschuld für einen in den Einkünften enthaltenen Betrag in Raten zu entrichten.  47 979
  Von diesem Betrag entfällt auf Wirtschaftsgüter des
  21.5.1      Anlagevermögens (5 Raten) der Betrag von  559
  Nur auszufüllen bei Umgründungen mit Stichtag vor 1.1.2019
  21.5.2      Anlagevermögens (7 Raten) der Betrag von  992

  21.5.3      Umlaufvermögens (2 Raten) der Betrag von 993
  Die Steuerschuld ist
     nach dem Tarif zu ermitteln    
   unter Anwendung eines Steuersatzes von 27,5% zu ermitteln (teilweise Einschränkung des Besteuerungsrechtes) 

21.6  Ich beantrage gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 lit. a, die Steuerschuld nicht festzusetzen 
   für einen in den Einkünften enthaltenen Betrag von 48 806
21.7  Ich beantrage gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 lit. d iVm § 6 Z 6 lit c und d die Steuerschuld  

  für einen in den Einkünften enthaltenen Betrag in 5 Raten zu entrichten.  49 980
21.9 Anzurechnende Abzugsteuer auf nicht betriebliche Einkünfte aus Leitungsrechten, die auf Grund  

 der Ausübung der Regelbesteuerungsoption (§ 107 Abs. 11) nach dem Tarif besteuert werden                                  596

21.9 Anzurechnende Mindestkörperschaftsteuer nach Umwandlung (§ 9 Abs. 8 UmgrStG) 309
21.10  Ich beanspruche für den Veranlagungszeitraum einen Zuzugsfreibetrag gemäß  

  § 103 Abs. 1a in Höhe von  50 983
21.11  Ich beanspruche für den Veranlagungszeitraum die Beseitigung der steuerlichen Mehrbelastungen aus einem Zuzug durch An- 

  wendung  eines pauschalen Durchschnittssteuersatzes (§ 103 Abs. 1 iVm mit der Zuzugsbegünstigungsverordnung 2016,  
  BGBl II Nr. 261/2016). Der Betrag, um den sich die tarifmäßige Steuer in Anwendung des begünstigten Steuersatzes  
  vermindert, ist in Kennzahl 375 einzutragen.                                                                 51

21.12 Abzugsposten (Zuzugsbegünstigung, anzurechnende Steuern) 52

375

22. Ausländische Einkünfte
22.1 In den Einkünften sind enthalten:
  Ausländische Einkünfte, für die Österreich das Besteuerungsrecht zusteht
  (ohne Einkünfte gemäß Punkt 10-12 g, j, k, l, m, n ohne Einkünfte aus privaten Grund- 

 stücksveräußerungen gemäß Punkt 18, ohne Einkünfte aus Kapitalvermögen laut  
 Beilage E 1kv und ohne Einkünfte gemäß Kennzahl 359 der Beilage L 1i) 53 395  

22.2 Auf Einkünfte gemäß Kennzahl 395 entfällt eine anrechenbare Steuer (ohne anzu-
  rechnende Steuern gemäß Punkt 10-12 q, r, w, x, ohne anzurechnende Steuern 
  gemäß Punkt 18 und laut Beilage E 1kv und Beilage L 1i) in Höhe von 53 396
22.3 In den Einkünften sind nicht enthalten: Unter Progressionsvorbehalt steuerbefreite
  positive Auslandseinkünfte, die nicht in Kennzahl 453 der Beilage L 1i enthalten sind. 54 440

E 1, Seite 7, Version vom 09.10.2019E 1-2019

20. Nachversteuerung

20.1 Nachversteuerung ausländischer Verluste (§ 2 Abs. 8 Z 4) 42 792

Gesamtbetrag der Einkünfte: (muss nicht ausgefüllt werden)

104



Formulare

23. Sonderausgaben    56

Beachten Sie bitte:
• Verpflichtende Beiträge an eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft, 
• Spenden an begünstigte Empfänger und
• Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung und für den Nachkauf von Versiche-

rungszeiten
werden nur mehr auf Grund einer elektronischen Datenübermittlung berücksichtigt, wenn sie an eine inländische Organisation geleistet 
wurden und der Organisation der Vor- und Zunamen und  das Geburtsdatum bekannt gegeben wurde. Die übermittelten Beträge werden 
automatisch berücksichtigt. Wenn bei den übermittelten Daten etwas nicht richtig ist oder fehlt, wenden Sie sich zur Klärung direkt an den 
Zahlungsempfänger; nur dieser kann etwas richtigstellen oder Fehlendes nachsenden. Für eine von der Datenübermittlung abweichende 
Berücksichtigung von Kirchen- oder Versicherungsbeiträgen oder für gezahlte Sonderausgaben an ausländische Organisationen verwenden 
Sie die Beilage L 1d.

23.1  Summe aller Versicherungsprämien und -beiträge (freiwillige Kranken-, Unfall-, Lebens- 
 versicherung, Hinterbliebenenversorgung und Sterbekassen), Pensionskassenbeiträge,  
 freiwillige Höherversicherung im Rahmen der gesetzlichen Pensionsversicherung
 Nur mehr bis 2020 absetzbar, falls Vertrag/Antrag vor dem 01.01.2016 abge- 
 schlossen/gestellt. 455
23.2  Summe aller Beiträge sowie Rückzahlungen von Darlehen und Zinsen, die zur Schaffung  
 und Errichtung oder Sanierung von Wohnraum geleistet wurden
 Nur mehr bis 2020 absetzbar, wenn Maßnahme vor 01.01.2016 begonnen. 456

23.3 Renten oder dauernde Lasten 280

23.4 Steuerberatungskosten 460
23.5 Verlustabzug                                                                                                             57
 Offene Verlustabzüge aus den Vorjahren (Gesamtbestand aller abzugsfähigen Verluste) 462

24. Außergewöhnliche Belastungen
Für die Geltendmachung von außergewöhnlichen Belastungen verwenden Sie bitte die Beilage L 1ab, zur  Geltendmachung von 
außergewöhnlichen Belastungen für Kinder verwenden Sie bitte die Beilage(n) L 1k.

25.    Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung. 

26. Freibetragsbescheid         58

26.1    Ich wünsche keinen Freibetragsbescheid.

26.2    Ich wünsche einen niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich                449

Bitte schließen Sie dieser Erklärung auch die in Ihrem Fall erforderlichen Erklärungsbeilagen an:
E 1a/E 1a-K, E 1b, E 1c, E 1kv, E 11, L 1ab, L 1d, L 1k, L 1i sowie E 108c

Hinweise
Familienbonus Plus und Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag
Wenn der Familienbonus Plus oder der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag bereits beim Arbeitgeber berücksichtigt worden ist, ist dieser 
bei der Arbeitnehmerveranlagung jedenfalls zu beantragen, sonst kann es zu einer ungewollten Nachzahlung kommen. Für die Berücksichtigung 
des Familienbonus Plus verwenden Sie die Beilage L 1k oder – in besonderen Fällen – die Beilage L 1k-bF.
Zwischenstaatlicher Informationsaustausch
Internationale Vereinbarungen sehen einen wechselseitigen Informationsaustausch zwischen den Finanzverwaltungen einzelner Staaten vor. So 
erhalten wir zu den in Österreich lebenden Personen Informationen über deren Einkünfte und Vermögen im Ausland. Ebenso geben wir Informa-
tionen über in Österreich bezogene Einkünfte oder hier vorhandenes Vermögen weiter, wenn die jeweiligen Personen im Ausland leben.
Originaldokumente und Belege
Übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da diese nach elektronischer Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie 
die Unterlagen aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige 
Angaben strafbar sind.

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

Datum, Unterschrift

E 1-2019 E 1, Seite 8, Version vom 09.10.2019

22.4 Ausländische Verluste
  Bei Ermittlung der Einkünfte wurden nach österreichischem Steuerrecht ermittelte aus- 

 ländische Verluste höchstens im Ausmaß des Verlustes nach ausländischem Steuer- 
 recht berücksichtigt (Achtung: Die Kennzahl 746 und/oder 944 muss bei Berücksichti- 
 gung ausländischer Verluste jedenfalls ausgefüllt werden)

22.4.1  Berücksichtigte Verluste aus Staaten, mit denen eine umfassende Amtshilfe besteht 55 746

22.4.2 Berücksichtigte Verluste aus Staaten, mit denen keine umfassende Amtshilfe besteht 55 944
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Beilage zur Einkommensteuererklärung E 1 für Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken für 2019

Pro Einkunftsquelle eine Beilage ausfüllen! 
Achtung: Bei Vorliegen von Vermietungsgemeinschaften (Hausgemeinschaften) verwenden Sie das Formular E 6b! 

Wird ohne nähere Bezeichnung auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen, ist darunter das Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988) 
zu verstehen.

An das Finanzamt Eingangsvermerk

2019

E 1b, Seite 1, Version vom 11.07.2019Bundesministerium für Finanzen - 12/2019 (Aufl. 2019)E 1b-2019

Zutreffendes bitte ankreuzen!
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Grundstück
Postleitzahl Ort

Straße, Platz

Hausnummer Stiege Türnummer Staat 1)

 Bebautes Grundstück

 Unbebautes Grundstück

Einheitswert Aktenzeichen (EWAZ)        1

 Vermieter ist (zivilrechtlicher) Eigentümer  

 Vermieter ist Fruchtgenussberechtigter

 Vermieter ist sonstiger Nutzungsberechtigter

 USt-Bruttosystem     2    USt-Nettosystem     2

 Eine Entlastung von der Doppelbesteuerung auf Grund der VO BGBl. II Nr. 474/2002 wird beansprucht    3

Höhe eines auszuscheidenden Überschusses oder Verlustes                                                       4 9030

1) Nur wenn das Objekt nicht in Österreich liegt, geben Sie bitte das Kfz-Nationalitätszeichen des Staates an.
2) Liegt bei einem unentgeltlichen Erwerb zwischen der Beendigung der Vermietung durch den Rechtsvorgänger oder der im Zuge  eines  
 unentgeltlichen Erwerbes erfolgten Beendigung des Mietverhältnisses und dem neuerlichen Beginn der Vermietung durch den Steuer- 
	 pflichtigen	ein	Zeitraum	von	mehr	als	zehn	Jahren,	können	die	fiktiven	Anschaffungskosten	als	AfA-Bemessungsgrundlage	herangezogen	 
 werden (Rz 6432 EStR 2000).

Im Erklärungsjahr erfolgte die erstmalige Vermietung eines bisher nicht vermieteten Objektes 

 Das vermietete Objekt war zum 31.03.2012 nicht steuerverfangen („Altvermögen‟, § 30 Abs. 4)
 Höhe der fiktiven Anschaffungskosten des Gebäudes 2)                                                                 6 9407

 Das vermietete Objekt war zum 31.03.2012 steuerverfangen („Neuvermögen‟) oder wurde  
 danach entgeltlich erworben
 Höhe der gesamten tatsächlichen Anschaffungskosten (Grund und Boden und Gebäude)   7 9409
 a) Der auf das Gebäude entfallende Anteil an den gesamten Anschaffungskosten wurde nach der  
 Grundanteilverordnung 2016 (GrundanteilV 2016) ermittelt und beträgt                                 8

   60%             70%             80% 

b)    Der auf das Gebäude entfallende Anteil an den gesamten Anschaffungskosten wurde 
       nach einem anderen Aufteilungsverhältnis ermittelt. Dieses beträgt in Prozent:

Von den gesamten Anschaffungskosten entfallen auf das Gebäude (ohne Grundanteil)                    9410

5

Abgabenkontonummer
Finanzamtsnummer - Steuernummer

Familien- oder Nachname

Vorname Titel

10-stellige Sozialversicherungsnummer laut e-card 1) 

T T M M J J J J

Geburtsdatum (Wenn keine SV-Num-
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

Bitte	in	GROSSBUCHSTABEN	und	nur	in	schwarzer	oder	blauer	Farbe	ausfüllen.	Betragsangaben	in	Euro	und	Cent	(rechtsbündig).	
Die stark umrandeten Felder sind jedenfalls auszufüllen.

106



Formulare

E 1b, Seite 2, Version vom 11.07.2019E 1b-2019

Ermittlung der Einkünfte 16

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

WICHTIGER HINWEIS: Übermitteln Sie keine Originaldokumente/Belege, da alle im Finanzamt einlangenden Schriftstücke nach 
elektr. Erfassung datenschutzkonform vernichtet werden! Bewahren Sie diese aber mindestens 7 Jahre für eine etwaige Überprüfung auf.
Aufzeichnungen	und	Unterlagen,	die	Grundstücke	im	Sinne	des	§	6	Abs.	1	Z	9	lit.	a	UStG	1994	betreffen,	sind	zweiundzwanzig	Jahre	
aufzubewahren	(§	18	Abs.	10	UStG	1994).

Einnahmenüberschuss oder Werbungskostenüberschuss (Verlust)  [Bitte diesen Betrag im
Formular E 1 bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung (Punkt 17.1) berücksichtigen.]

13

14

15

19

20

21

18

9470

9480

9490

9500

9510

9520

9530

9414

Im Veranlagungsjahr zu berücksichtigende Aufwendungen nach § 28 Abs. 2

Im Veranlagungsjahr zu berücksichtigende Aufwendungen nach § 28 Abs. 3

Im Veranlagungsjahr zu berücksichtigende Aufwendungen nach § 28 Abs. 4

Absetzung für Abnutzung (AfA)

Fremdfinanzierungskosten

Sofort abgesetzte Instandhaltungs- und/oder Instandsetzungskosten

Übrige Werbungskosten

Summe Werbungskosten (muss nicht ausgefüllt werden)

Zu-/Abschlag gemäß § 28 Abs. 7

9460Einnahmen 17

Werbungskosten

Im Erklärungsjahr sind Aufwendungen gemäß § 28 Abs. 2, 3 oder 4 angefallen:

13

14

15

9430

9440

9450

Ich stelle einen Antrag auf Verteilung von Aufwendungen gemäß § 28 Abs. 2 
Höhe der insgesamt zu verteilenden Aufwendungen gemäß § 28 Abs. 2, die über Antrag 
oder zwingend verteilt zu berücksichtigen sind

Ich stelle einen Antrag auf Verteilung von Aufwendungen gemäß § 28 Abs. 3 
Höhe der insgesamt zu verteilenden Herstellungsaufwendungen

Ich stelle einen Antrag auf Verteilung von Aufwendungen gemäß § 28 Abs. 4 
Höhe der insgesamt zu verteilenden Aufwendungen gemäß § 10 Mietrechtsgesetz

Verteilungszeitraum (mindestens 10, höchstens 15 Jahre) Anzahl der Jahre

Noch einfacher können Sie diese Erklärung papierlos über bmf.gv.at (FinanzOnline) einbringen.
FinanzOnline steht Ihnen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung und bedarf keiner speziellen Software.

Im Erklärungsjahr erfolgte die Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Vermietung eines bereits vermietet gewesenen Objektes
 a) Fortsetzung einer Vermietung des Rechtsvorgängers ohne Unterbrechung

 Das vermietete Objekt wurde im Erklärungsjahr unentgeltlich erworben. Die AfA des Rechtsvorgängers  
 wird fortgesetzt (AfA-Fortsetzung, 16 Abs. 1 Z 8 lit. b)

 Zehntel-/Fünfzehntelabsetzungen vom Rechtsvorgänger wurden übernommen                 9

 b) Wiederaufnahme einer Vermietung nach Unterbrechung
 Die Vermietung wurde im Erklärungsjahr nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen. 

 Die AfA wird fortgesetzt (AfA-Fortsetzung)
 Die ursprüngliche Bemessungsgrundlage beträgt                                                          10 9416

 Die ursprüngliche AfA-Bemessungsgrundlage waren die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die Unterbrechung  
 erfolgte vor dem 1.1.2016. Eine Anpassung der AfA aufgrund eines geänderten, auf das Gebäude entfallenden Anteils an den gesamten  

 Anschaffungskosten wurde vorgenommen (§ 16 Abs. 1 Z 8 iVm § 124b Z 284):                  11                 ja               nein
Im Erklärungsjahr erfolgte die erstmalige Vermietung nach einer Entnahme aus einem Betriebsvermögen    

 Das Objekt wurde aus einem Betriebsvermögen entnommen und im Erklärungsjahr erstmalig als  
 privates Wirtschaftsgut vermietet
 Höhe des Entnahmewertes (AfA-Bemessungsgrundlage)                                                     12 9417
Im Erklärungsjahr erfolgte die Übertragung der Einkunftsquelle oder Beendigung der Vermietung    

 Die Einkunftsquelle wurde zur Gänze oder teilweise unentgeltlich übertragen 

 Die Einkunftsquelle wurde zur Gänze oder teilweise veräußert

 Die Vermietung wurde beendet, ohne dass die Einkunftsquelle veräußert oder unentgeltlich übertragen wurde
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Erläuterungen

1  Besteht die Einkunftsquelle aus einem einzigen Grundstück (zB 
Eigentumswohnung, Mietwohngrundstück), führen Sie Einheitswert- 
Aktenzeichen (EAWZ), Postleitzahl und Lageadresse an. Werden mehrere 
Grundstücke im Rahmen einer einzigen Einkunftsquelle vermietet (zB 
Vermietung mehrerer Eigentumswohnungen im selben Gebäude an 
einen Mieter), genügt die Angabe eines einzigen Grundstückes. Führen 
Sie in diesem Fall in den Folgejahren bei unveränderten Verhältnissen 
immer dasselbe Grundstück an.

2 Beim USt-Bruttosystem sind Einnahmen und zu Werbungs-
kosten führende Ausgaben inklusive USt anzusetzen. Bei Aufwendungen, 
die im Wege der AfA abzusetzen sind, sind die abziehbaren Vorsteuern  
als Werbungskosten sofort abziehbar. Als Abschreibungsbasis sind 
die Anschaffungs-(Herstellungs-)Kosten ohne USt heranzuziehen. Die  
Summe der im Veranlagungsjahr bezahlten USt-Zahllasten ist den  
übrigen Werbungskosten in Kennzahl 9530, die Summe allfälliger 
USt-Gutschriften den Einnahmen in Kennzahl 9460 zuzurechnen.  
Ergeben sich sowohl USt-Zahllasten als auch USt-Gutschriften, ist eine 
Saldierung vorzunehmen; bei einem Gutschriftsüberhang ist dieser in 
Kennzahl 9460, bei einem Zahllastenüberhang ist dieser in Kennzahl 
9530 einzutragen. Beim USt-Nettosystem wird die USt als durch- 
laufender Posten behandelt und bleibt sowohl auf der Einnahmen- als 
auch auf der Werbungskostenseite außer Ansatz. Alle Einnahmen und 
vorsteuerabzugsfähigen zu Werbungskosten führende Ausgaben werden 
daher nur netto angesetzt. Das Nettosystem ist nur bei solchen Steuer-
pflichtigen zulässig, bei denen die USt grundsätzlich Durchlaufcharakter 
haben kann. Die Nettoverrechnung ist damit in Fällen nicht möglich, 
in denen ein Unternehmer unecht steuerbefreite Umsätze tätigt (zB 
Vermietung von Geschäftsräumen ohne Option zur USt-Pflicht, Klein-
unternehmer iSd UStG 1994 unter 30.000 Euro Jahresumsatz).

3  Die Verordnung BGBl. II Nr. 2002/474 sieht im Fall des Fehlens 
eines Doppelbesteuerungsabkommens unter den näher bezeichneten 
Voraussetzungen eine Entlastung von der Doppelbesteuerung durch 
Steuerfreistellung oder Anrechnung ausländischer Steuern vor. Wurde 
eine derartige Entlastung in Anspruch genommen, geben Sie dies durch 
Ankreuzen bekannt.

4  In dieser Kennzahl sind insbesondere jene Überschuss-/Verlust-
teile einzutragen, die in Fällen einer unentgeltlichen Übertragung 
der Einkunftsquelle auf Grund einer aliquoten Einkünfteabgrenzung 
auf den Rechtsnachfolger bzw. Rechtsvorgänger entfallen (siehe Rz 109 
EStR 2000). In derartigen Fällen ist sowohl vom (für den) Rechtsvor-
gänger als auch vom Rechtsnachfolger eine vollständige Beilage E 1b 
auszufüllen; beim Rechtsvorgänger ist der auf den Rechtsnachfolger 
entfallende Anteil in Kennzahl 9030 auszuscheiden, der Rechtsnachfol-
ger hat den auf den Rechtsvorgänger entfallenden Anteil in Kennzahl 
9030 auszuscheiden.

5  Eine erstmalige Vermietung liegt nur vor, wenn das Gebäude 
nicht bereits zuvor - wenn auch mit einer mehrjährigen Unterbrechung -  
zur Erzielung von betrieblichen oder außerbetrieblichen Einkünften 
verwendet wurde. 

6  Die AfA ist von den fiktiven Anschaffungskosten zum Zeit-
punkt des Vermietungsbeginns zu bemessen, wenn ein Gebäude des 
Altvermögens (30 Abs. 4) erstmalig vermietet wird. Altvermögen liegt 
regelmäßig vor, wenn das Gebäude vor dem 31.3.2002 angeschafft 
wurde.
Die fiktiven Anschaffungskosten umfassen den Betrag, der aufge-
wendet hätte werden müssen, um das Gebäude zu erwerben. Er ist 
im Schätzungsweg auf Grundlage einer Liegenschaftsbewertung zu  
ermitteln. Die mit der Liegenschaftsschätzung verbundenen Kosten  
sind sofort abzugsfähige Werbungskosten. Zur Ermittlung der fiktiven 
Anschaffungskosten siehe auch Rz 6441 EStR 2000.
Liegt bei einem unentgeltlichen Erwerb zwischen der Beendigung 
der Vermietung durch den Rechtsvorgänger oder der im Zuge eines  
unentgeltlichen Erwerbes erfolgten Beendigung des Mietverhältnisses  
und dem neuerlichen Beginn der Vermietung durch den Steuer- 
pflichtigen ein Zeitraum von mehr als zehn Jahren, können die fiktiven 
Anschaffungskosten herangezogen werden (Rz 6432 EStR 2000).

7  Die AfA ist von den tatsächlichen Anschaffungskosten zu 
bemessen, wenn ein unmittelbar vor dem Vermietungsbeginn ange-
schafftes Gebäude erstmalig vermietet wird (siehe Rz 6433c). Gleiches 
gilt, wenn ein nicht unmittelbar vor dem Vermietungsbeginn angeschafftes 
Gebäude des Neuvermögens erstmalig vermietet wird. Neuvermögen 
liegt regelmäßig vor, wenn das Gebäude ab dem 31.3.2002 angeschafft 
wurde.

8  Mit der GrundanteilV 2016 wurde zur Berücksichtigung unter-
schiedlicher örtlicher oder baulicher Verhältnisse der Anteil des Grund und 
Bodens an den gesamten Anschaffungskosten pauschal festgelegt.
Danach beträgt der auf Boden entfallende Anteil:
a) 20% in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern, bei denen  
 der durchschnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land weniger  
 als 400 Euro beträgt;
b) 30% in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern und in  
 Gemeinden, bei denen der durchschnittliche Quadratmeterpreis für  
 baureifes Land mindestens 400 Euro beträgt, wenn das Gebäude  
 mehr als 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst;
c) 40% in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern und in  
 Gemeinden, bei denen der durchschnittliche Quadratmeterpreis für  
 baureifes Land mindestens 400 Euro beträgt, wenn das Gebäude  
 bis zu 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten umfasst.
Dementsprechend beträgt der Gebäudeanteil 60% (Punkt c), 70% 
(Punkt b) oder 80% (Punkt a). Wenn Sie von dieser Aufteilung Gebrauch 
machen, kreuzen Sie den zutreffenden Prozentsatz (Anteil des Gebäudes 
an den gesamten Anschaffungskosten) an.
Der Anteil des Grund und Bodens kann auch nach einem anderen Auf-
teilungsverhältnis ermittelt werden,
• wenn die tatsächlichen Verhältnisse offenkundig erheblich von den  
 Werten der Verordnung abweichen, oder
• wenn seine Richtigkeit nachgewiesen wird.
Der Nachweis kann beispielsweise durch ein Gutachten eines Sachver-
ständigen erbracht werden. Ein vorgelegtes Gutachten unterliegt der 
freien Beweiswürdigung. Wurde der Gebäudeanteil nach einem anderen 
Aufteilungsverhältnis ermittelt, geben Sie diesen Prozentanteil an.

9  Ein unentgeltlicher Erwerb liegt insbesondere bei Erwerb 
durch Schenkung, gegen Unterhaltsrente, durch Erbschaft, Legat, 
Schenkung auf den Todesfall und als Abfindung eines Pflichtteilan-
spruches vor. Im Fall einer „gemischten Schenkungˮ ist von einem un-
entgeltlichen Erwerb auszugehen, wenn der Kaufpreis des Gebäudes 
nicht mindestens die Hälfte seines Verkehrswertes beträgt. Im Fall eines 
unentgeltlichen Erwerbs ist die AfA des Rechtsvorgängers fortzusetzen. 
Siehe dazu insbesondere Rz 6434ff EStR 2000. 

10  Haben Sie das Gebäude bereits einmal vermietet und beginnen 
Sie im Erklärungsjahr neuerlich mit der Vermietung, geben Sie in Kenn-
zahl 9416 die ursprüngliche AfA-Bemessungsgrundlage an. In diesem 
Fall ist die AfA fortzusetzen (siehe dazu Rz 6433e EStR 2000).

11  Wurde die letzte Vermietung vor dem 1.1.2016 beendet, ist im 
Fall der Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Vermietung die AfA an-
zupassen, wenn nach der ab 2016 geltenden Rechtslage (siehe Anm. 8) 
eine anderes Aufteilungsverhältnis von Grund und Boden zu Gebäude 
maßgebend ist. Geben Sie an, ob eine Anpassung der AfA erfolgt ist oder 
nicht.

12  Wird ein aus dem Betriebsvermögen entnommenes Gebäude ver-
mietet, tritt der Entnahmewert (Teilwert, bei Betriebsaufgabe: gemeiner 
Wert) an die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 6 Z 4).

13  Gemäß § 28 Abs. 2 können auf Antrag Aufwendungen für nicht 
regelmäßig jährlich anfallende Instandhaltungsarbeiten, Absetzun- 
gen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche 
Abnutzung und damit zusammenhängende Aufwendungen sowie 
außergewöhnliche Aufwendungen, die keine Instandhaltungs-, 
Instandsetzungs- oder Herstellungsaufwendungen sind, gleichmäßig 
über fünfzehn Jahre verteilt berücksichtigt werden.
Instandhaltungsaufwand liegt vor, wenn lediglich unwesentliche 
Gebäudeteile ausgetauscht werden oder wenn es zu keiner wesent- 
lichen Erhöhung des Nutzwertes oder der Nutzungsdauer kommt (vgl. 
Rz 6467 ff. EStR 2000).
Instandsetzungsaufwendungen sind (nach allfälliger Kürzung um 
entsprechend gewidmete steuerfreie Subventionen aus öffentlichen 
Mitteln) bei Wohngebäuden zwingend zu verteilen. Bei Gebäuden, die nicht 
Wohnzwecken dienen (zB betrieblich genutzte Gebäude), können nicht 
regelmäßige Instandsetzungsaufwendungen wahlweise sofort oder ver-
teilt abgesetzt werden. Instandsetzungsaufwendungen sind jene Auf-
wendungen, die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gehören und allein oder zusammen mit Herstellungsaufwand den Nut-
zungswert des Gebäudes wesentlich erhöhen oder seine Nutzungsdauer 
wesentlich verlängern (siehe dazu auch Rz 6450 ff. EStR 2000). 
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Bei einer Verteilung ist in Kennzahl 9430 die Gesamthöhe der im 
jeweiligen Veranlagungsjahr angefallenen verteilt zu berücksichtigenden 
Aufwendungen anzugeben. In Kennzahl 9470 sind sämtliche auf das 
Veranlagungsjahr entfallenden Teilbeträge anzusetzen, somit auch solche 
aus einer in Vorjahren erfolgten Antragstellung auf Verteilung. Sofort 
abgesetzte Instandhaltungsaufwendungen oder Instandsetzungsauf-
wendungen (bei anderen als Wohngebäuden) sind in Kennzahl 9520 
einzutragen.

14  Gemäß § 28 Abs. 3 sind folgende Aufwendungen, soweit sie Her-
stellungsaufwand (vgl. dazu Rz 6476 der EStR 2000) darstellen, über 
Antrag gleichmäßig auf fünfzehn Jahre verteilt abzusetzen:
• Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 5 des Mietrechtsgesetzes in  
 Gebäuden, die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die  
 Verwendung der Hauptmietzinse unterliegen.
• Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen, wenn die Zusage für  
 eine Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, dem Start- 
 wohnungsgesetz oder den landesgesetzlichen Vorschriften über die  
 Förderung der Wohnhaussanierung vorliegt.
• Aufwendungen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes.
Werden zur Finanzierung dieser Herstellungsaufwendungen gesetz-
lich vorgesehene Mieterhöhungen vorgenommen, kann der Herstel-
lungsaufwand (nach allfälliger Kürzung um entsprechend gewidmete 
steuerfreie Subventionen aus öffentlichen Mitteln) gleichmäßig auf die 
Laufzeit der erhöhten Mieten, mindestens aber gleichmäßig auf zehn 
Jahre verteilt werden. Führen Sie den Verteilungszeitraum an. Bei einer 
Antragstellung auf Verteilung ist in Kennzahl 9440 die Gesamthöhe  
der im jeweiligen Veranlagungsjahr angefallenen Herstellungsauf- 
wendungen anzugeben. In Kennzahl 9480 sind sämtliche im jeweiligen 
Veranlagungsjahr zu berücksichtigenden Teilbeträge einzutragen. Wird 
keine Verteilung beantragt, sind Herstellungsaufwendungen gemäß  
§ 28 Abs. 3 über die Restnutzungsdauer abzusetzen und im Rahmen der 
AfA in Kennzahl 9500 zu berücksichtigen.

15  Gemäß § 28 Abs. 4 kann der Ersatz von Aufwendungen gemäß  
§ 10 des Mietrechtsgesetzes über Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre 
verteilt werden. Bei einer Antragstellung auf Verteilung ist in Kennzahl 

9450 die Gesamthöhe der im jeweiligen Veranlagungsjahr angefallenen 
Aufwendungen einzutragen. In Kennzahl 9490 sind sämtliche auf das 
Veranlagungsjahr entfallenden Zehntelbeträge, somit auch solche aus  
einer in Vorjahren erfolgten Antragstellung einzutragen.

16  Geben Sie Einnahmen und Werbungskosten jeweils ohne Vorzei-
chen an. Einnahmenrückzahlungen sind in Kennzahl 9530, Werbungs-
kostenrückzahlungen in Kennzahl 9460 anzugeben.

17  In Kennzahl 9460 sind mit Ausnahme eines allfälligen Zuschlages 
gemäß § 28 Abs. 7 sämtliche Einnahmen aus der Einkunftsquelle in einer 
Summe anzugeben.

18  In Kennzahl 9500 ist der auf das Veranlagungsjahr entfallende 
Betrag an Absetzung für Abnutzung (AfA für Gebäude und Einrichtung) 
einzutragen. Gesetzlich ist - ohne Nachweis der Nutzungsdauer - ein  
AfA-Satz von 1,5% anzusetzen (§ 16 Abs. 1 Z 8 lit. d). Zur AfA-Bemes-
sungsgrundlage und zum AfA-Satz siehe insbesondere Rz 6422 ff EStR 
2000.

19  Wenn Sie als Vermieter auf Grundlage eines Vorbehaltsfrucht-
genusses (siehe dazu Rz 114 ff EStR 2000) Zahlungen für Substanz-
abgeltung in Höhe der bisher geltend gemachten AfA leisten, sind 
diese in Kennzahl 9505 einzutragen. Siehe dazu Rz 113a EStR 2000.

20  In Kennzahl 9510 sind die auf das Veranlagungsjahr entfallen-
den absetzbaren Fremdfinanzierungskosten (insbesondere Zinsen, 
Kreditgebühren) einzutragen. Kredittilgungen (Annuitäten) stellen keine 
Werbungskosten dar.

21  Gemäß § 4 Abs. 2 Z 2 iVm § 28 Abs. 7 können periodenüber-
greifende Fehler, deren Ursprung im Jahr 2003 oder einem späteren 
Jahr liegt, soweit sie verjährte Zeiträume betreffen und der Fehler auf 
einen nicht verjährten Zeitraum Auswirkung haben kann, durch einen 
Zu- oder Abschlag im ersten nicht verjährten Jahr korrigiert werden. 
Das kann insbesondere Fehler iZm der Absetzung für Abnutzung (AfA) 
betreffen. Näheres siehe unter Rz 6516 iVm Rz 650 ff der EStR 2000.

E 1b-2019

109



U 12 Bundesministerium für Finanzen - 01/2020 (Ber. Aufl.) U 12, Seite 1, Version vom 05.02.2020

bm
f.g

v.a
t

Unternehmerin/Unternehmer
Name bzw. Firmenbezeichnung

Ort der Leitung des Unternehmens

Ich verzichte auf die Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994 ab dem  

Kalenderjahr

Erklärung gemäß § 6 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG)
(Verzicht auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer)

Ich werde meine Umsätze nach den allgemeinen Bestimmungen des UStG 1994 versteuern.

Datum, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

Erläuterungen:

Für Unternehmerinnen/Unternehmer, deren Nettoumsätze im Kalenderjahr 35.000 Euro (30.000 Euro bis 31. 12. 2019) nicht über-
steigen, kommt die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer (§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG 1994) zur Anwendung. Diese Grenze kann 
einmal innerhalb von 5 Jahren um höchstens 15%, also um 5.250 Euro (um 4.500 Euro bis 31.12.2019) überschritten werden.
Diese Unternehmerinnen/Unternehmer brauchen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen; sie dürfen aber in von  
ihnen ausgestellten Rechnungen auch keine Umsatzsteuer ausweisen. Weiters ist für diese Unternehmerinnen/Unternehmer der  
Vorsteuerabzug nicht zulässig.

Die Unternehmerin/der Unternehmer kann jedoch gemäß § 6 Abs. 3 UStG 1994 bis zur Rechtskraft des (Veranlagungs-)  
Bescheides gegenüber dem Finanzamt schriftlich erklären, dass sie/er auf die Steuerbefreiung verzichtet und die Umsätze nach 
den allgemeinen Vorschriften des UStG 1994 versteuert. Die Erklärung kann mit der vorliegenden Drucksorte oder in anderer  
Form (jedoch jedenfalls schriftlich) erfolgen. Mit dieser Erklärung steht der Unternehmerin/dem Unternehmer nach Maßgabe 
des § 12 UStG 1994 auch das Recht auf Vorsteuerabzug zu. Die Erklärung bindet die Unternehmerin/den Unternehmer 
mindestens für fünf Kalenderjahre. Möchte der Kleinunternehmer nach Ablauf dieser Frist wieder auf die Steuerbefreiung 
übergehen, so muss er die Verzichtserklärung ausdrücklich widerrufen. Der Widerruf ist nur mit Wirkung vom Beginn eines  
Kalenderjahres an möglich und muss bis spätestens 31. Jänner dieses Kalenderjahres eingebracht werden. Ansonsten gilt der 
Verzicht auf die Steuerbefreiung auch nach Ablauf der fünf Jahre weiter.

An das Finanzamt Eingangsvermerk

Steuernummer (bitte bei allen Eingaben 
anführen)
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Antrag auf Steuerbefreiung bei Vermietung eines Grundstücks
gemäß § 6 Abs. 1 Z 5 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Z 6 lit. d UStG 1994

ENTWEDER
Begünstigte Einrichtung:

Ort, Datum Unterschrift
Dienstsiegel

Bezeichnung der Vertretungsbehörde/Organisation

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

Organisationsnummer

ODER
Begünstigte Person:
Name des/der Berechtigten

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

Legitimationskartennummer

Angaben zum Unternehmer (Vermieter)
Name des Unternehmers/Vermieters

Adresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer)

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer

Angaben zum Grundstück
Adresse des steuerfrei zu vermietenden Grundstücks/der zu vermietenden Räumlichkeit

zum Zweck der Nutzung als Zeitraum

von bis
Mietzins ohne Mehrwertsteuer Gesamtpreis

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Von der Vertretungsbehörde auszufüllen:

U 46 Bundesministerium für Finanzen U 46, Seite 1, Version vom 27.03.2006

w
w

w
.b

m
f.g

v.
at

Diese Ausfertigung dient als Nachweis für die Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 1 Z 5 UStG

Angaben zum Vermittler (Makler)
Name / Firma
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Importieren von FormulardatenLokales Speichern
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Antrag auf Steuerbefreiung bei Vermietung eines Grundstücks
gemäß § 6 Abs. 1 Z 6 lit. d UStG 1994

Ausfertigung für Vermittler (Makler)
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Anmeldung über die Selbstberechnung der Gebühren für Bestandverträge
gemäß § 33 Tarifpost 5 Abs. 5 Z 3 Gebührengesetz (GebG) 1957

An das EingangsvermerkFinanzOnline, unser Service für Sie!

Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
Postfach 222
1000 Wien

Dieses Formular wird maschinell gelesen, schreiben Sie daher in BLOCKSCHRIFT und verwenden Sie ausschließlich schwarze 
oder blaue Farbe. Betragsangaben in EURO und Cent (rechtsbündig). Geben Sie nur Originalformulare ab, da Kopien maschinell 
nicht lesbar sind.Eintragungen außerhalb der Eingabefelder können ebenfalls maschinell nicht gelesen werden.
Die stark hervorgehobenen Felder sind jedenfalls auszufüllen.

Geb 1, Seite 1, Version vom 07.01.2014Bundesministerium für FinanzenGeb 1-PDF

Anmeldungszeitraum (MMJJJJ) 1)

Bestandgeberin/Bestandgeber (Vermieterin/Vermieter, Verpächterin/Verpächter)

Nachname 

Vorname Versicherungsnummer  Geburtsdatum (TTMMJJ)

Firmenname oder Bezeichnung der Haus-/Wohnungs-/Vermietungsgemeinschaft 

Straße/Hausnummer/Türnummer (Wohnanschrift oder Sitz Bestandgeberin/Bestandgeber) 

Postleitzahl Ort Land

FA-Steuernummer 2)  Firmenbuchnummer 3)  UID-Nummer 3)

Telefonnummer Fax-Nummer

Berechnung der Gebühren

Betrag in Euro und Cent

Summe der Bemessungsgrundlagen laut Seite 2 für die Berechnung der Gebühr 
gem. § 33 TP 5 GebG (siehe Erläuterungen Geb1a)

Die Summe der Gebühren laut Seite 2 gem. § 33 TP 5 GebG beträgt (Abgabenart GBB) 
für den Anmeldezeitraum

1) Der Anmeldungszeitraum umfasst alle Bestandverträge eines Kalendermonats (z.B. Vertragsabschluss 02.01.2014 = Anmeldungs- 
 zeitraum 012014)
2) Bitte die Steuernummer des allgemeinen Finanzamtes des Unternehmens bzw. der Miteigentümer-/Vermietergemeinschaft angeben
3) Bitte die Firmenbuchnummer und/oder die UID-Nummer der bestandgebenden Firma bekanntgeben.

Dieses Formular ist nur zu verwenden, wenn die Zahlung der Bestandvertragsgebühr nicht über 
FinanzOnline erfolgt (Siehe Erläuterungen Geb 1a)
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Abgabenkontonummer (beim Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel)
Finanzamtsnummer - Steuernummer (Bestandgeberin/Bestandgeber)
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Geb 1, Seite 2, Version vom 07.01.2014

Datum, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung der Bestandgeberin/des Bestandgebers

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, 
dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich feststellen, dass die 
vorstehenden Angaben unrichtig oder unvollständig sind, werde ich meiner Anzeigepflicht gemäß § 139 Bundesabgabenordnung unverzüglich 
nachkommen.

Hinweis: 
Dieses Formular dient nur zur Selbstberechnung durch die Bestandgeberin/den Bestandgeber.
Die Einzahlung der Gebühren darf nur auf das Abgabenkonto der Bestandgeberin/des Bestandgebers erfolgen.
Sollte die Selbstberechnung durch einen steuerlichen Vertreter erfolgen, so ist der Vordruck Geb 2 zu verwenden.

Abgabenkontonummer (beim Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel)
Finanzamtsnummer - Steuernummer (Bestandgeberin/Bestandgeber)

1 0

Anmeldungszeitraum (MMJJJJ) 1)

Alle Bestandverträge eines Anmeldungszeitraumes sind in der Tabelle einzutragen. 
Für jeden Anmeldungszeitraum ist ein eigener Vordruck Geb 1 auszufüllen.

Vertragsdatum 4) Bestandnehmerin/Bestandnehmer Geburtsdatum Bemessungsgrundlage Gebühr

Summe

1) Der Anmeldungszeitraum umfasst alle Bestandverträge eines Kalendermonats (z.B. Vertragsabschluss 02.01.2014 = Anmeldungs- 
 zeitraum 012014) 
4) Das Vertragsdatum ist das Datum der Vertragsunterzeichnung.
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Erläuterungen zu den Aufschreibungen über die Selbstberechnung der 
Gebühren für Rechtschäfte gem. §§ 3 (4a) und 33 TP 5 Abs. 5 Z 4 GebG 
oder ausschließlich für Bestandverträge gem. § 33 TP 5 Abs. 5 Z 5 GebG 

Wer ist zur Selbstberechnung der Gebühr von 
Rechtsgeschäften befugt bzw. verpflichtet?
•	 Parteienvertreterinnen/Parteienvertreter,	das	sind
	 	 -	 Notarinnen/Notare
	 	 -	 Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte
	 	 -	 Wirtschaftstreuhänderinnen/Wirtschaftstreuhänder
	 sowie	ausschließlich bei Bestandverträgen	zusätzlich
	 	 -	 Immobilienmaklerinnen/Immobilienmakler
	 	 -	 Immobilienverwalterinnen/Immobilienverwalter
	 	 -	 Gemeinnützige	Bauvereinigungen
	 sind	 –	 ausgenommen	 bei	 der	 Selbstberechnung	 der		
	 Gebühr	für	im	Inland	abgeschlossene		Wetten	gemäß	§	33		
	 TP	17	Abs.	1	Z	1	Gebührengesetz	(GebG)	–	befugt,	als		
	 Bevollmächtigte	 für	 einen	 Gebührenschuldner	 (bei		
	 Bestandsverträgen	ausschließlich	als	Bevollmächtigter	für		
	 die	 Bestandgeberin/den	 Bestandgeber)	 die	 Gebühr	 für		
	 Rechtsgeschäfte	(oder	ausschließlich	für	Bestandverträge)		
	 selbst	zu	berechnen	und	an	das	Finanzamt	für	Gebühren,		
	 Verkehrsteuern	und	Glücksspiel	abzuführen	(§§	3	Abs.	4a		
	 und	33	TP	5	Abs.	5	Z	4	GebG).
•	 Bestandgeber,	zu	deren	Geschäftstätigkeit	 laufend	der		
	 Abschluss	 von	 Bestandverträgen	 gehört	 (zB	 Gebietskör-	
	 perschaften,	Wohnbauvereinigungen,	Leasingfirmen	usw.)		
	 sind	 verpflichtet,	 die	 Gebühr	 für	 Bestandverträge	 selbst		
	 zu	 berechnen	 und	 an	 das	 Finanzamt	 für	 Gebühren,		
	 Verkehrsteuern	 und	 Glücksspiel	 abzuführen	 (§	 33	 TP	 5		
	 Abs.	5	Z	5	GebG).
Bei einer Selbstberechnung entfällt die Übermittlung 
des Vertrages an das Finanzamt

Welche Rechtsgeschäfte können von Notaren, 
Rechtsanwälten und Wirtschaftstreuhändern 
selbst berechnet werden?
Annahmeverträge,	Anweisungen,	Bestandverträge,	Bürg-
schaftserklärungen,	 Dienstbarkeiten,	 Ehepakte,	 Glücks-
verträge	ausgenommen	im	Inland	abgeschlossene	Wetten,	
Hypothekarverschreibungen,	 Vergleiche,	 Zessionen	 und	
Wechsel	im	Sinne	der	§§	33	TP	1	ff	können	von	den	oben	
genannten	Parteienvertretern	selbst	berechnet	werden.

Welche Bestandverträge gem. § 33 TP 5 GebG 
müssen nicht selbstberechnet werden? 
(In diesen Fällen steht es jedoch der Parteien-
vertreterin/dem Parteienvertreter/der Bestand- 
geberin/dem Bestandgeber frei, dennoch eine 
Selbstberechnung durchzuführen)
•	 atypische	 und	 gemischte	 Rechtsgeschäfte,	 deren	 Beur-
teilung	 als	 Bestandvertrag	 im	 Sinne	 des	 §	 33	 TP	 5		
Abs.	1	GebG	nicht	zumutbar	ist,

•	 Bestandverträge,	bei	denen	Leistungen	von	einem	erst	in	
Zukunft	 ermittelbaren	Betrag	 abhängen	 (z.B.	 umsatzab-
hängige	Mieten),

•	 Bestandverträge,	 bei	 denen	 die	 Bestandgeberin/der	
Bestandgeber	 keine(n)	 Wohnsitz,	 gewöhnlichen	 Aufent-
halt,	Geschäftsleitung	oder	Sitz	im	Inland	oder	inländische	
Betriebsstätte	hat.

•		Bestandverträge,	 bei	 denen	 der	 Bestandgeberin/dem	
Bestandgeber	 eine	 persönliche	 Befreiung	 von	 den	
Gebühren	zukommt

In all diesen Fällen kann das Rechtsgeschäft unter 
Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder einer 
Gleichschrift des Vertrages beim zuständigen 
Finanzamt angezeigt werden.

Wann und wie ist die Anmeldung durchzufüh-
ren und die Abgabe zu entrichten?
•	 Obgenannte	Personen	haben	dem	zuständigen	Finanzamt		
	 unter	 Angabe	 ihrer	 Steuernummer	 ein	 Aufschreibungs-	
	 deckblatt	 (Vordruck	 Geb	 2)	 unter	 Anschluss	 von	 Auf-	
	 schreibungslisten	 (siehe	 Geb	 2b	 oder	 eigene	 formlose		
	 Listen)	 über	 die	 selbstberechneten	 	 Rechtsgeschäfte	 zu		
	 übermitteln.
•	 Die	 Steuernummer	 ist,	 soweit	 noch	 nicht	 vorhanden,		
	 vorab	beim	Finanzamt	für	Gebühren,	Verkehrsteuern	und		
	 Glücksspiel	schriftlich	(im	Post-	oder	Faxwege)	anzufordern.
•	 Die	Selbstberechnung	eines	Rechtsgeschäftes	ist	spätes-	
	 tens	 bis	 zum	 15.	 Tag	 des	 auf	 das	 Entstehen	 der		
	 Gebührenschuld	 zweitfolgenden	 Monats	 durchzuführen		
	 und	deren	Durchführung	in	einer	Aufschreibungsliste	und		
	 auf	 der	 Urkunde	 zu	 vermerken	 (die	 Gebührenschuld		
	 entsteht	im	Allgemeinen	im	Zeitpunkt	der	Unterzeichnung		
	 der	Urkunde	(§	16	GebG).
	 Auf	 sämtlichen	 Vertragsausfertigungen	 ist	 ein	 Vermerk		
	 über	die	Selbstberechnung	anzubringen,	der
	 -	die	 Abgabenkontonummer	 der	 Parteienvertreterin/des		
	 	 Parteienvertreters	beim	FA	GVG	oder	die	Steuernummer		
	 	 der	Bestandgeberin/des	Bestandgebers	beim	FA	GVG-,
	 -	die	Nummer	der	Aufschreibung,
	 -	den	Gebührenbetrag
	 enthalten	muss.
•	 Eine	Ausfertigung	dieser	Aufschreibungen	für	die	in	einem		
	 Kalendermonat	 selbstberechneten	 Rechtsgeschäfte	 sind		
	 unter	Verwendung	des	Aufschreibungsdeckblattes	(Geb	2)		
	 und	 unter	 Anschluss	 der	 Aufschreibungslisten	 (Geb	 2b		
	 oder	 eigene	 formlose	 Listen)	 bis	 zum	 15.	 Tag	 (Fällig-	
	 keitstag)	des	auf	den	Kalendermonat,	in	dem	die	Selbst-	
	 berechnung	 erfolgte,	 zweitfolgenden	 Monats	 an	 das		
	 Finanzamt	zu	übermitteln.
Die	selbstberechnete	Gebühr	ist	bis	zum	Fälligkeitstag	unter	
Anführung	der	Abgabenkontonummer	der	Parteienvertreterin/
dem	Parteienvertreter	bzw.	der	Bestandgeberin/des	Bestand-	
gebers	auf	folgende	Bankverbindung	zu	entrichten.
  IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109
  BIC: BUNDATWW
Als	 Verrechnungsweisung	 sind	 die	 Abgabenart	 (AA)	
„Gebühren	–	Bestandverträge	Journal	(GBJ)“,	der	Abgaben-
zeitraum	 (MMJJJJ),	 das	 ist	 jener	 Monat	 in	 dem	 die	
Abgabenschuld	entstanden	ist,	und	der	Betrag	anzugeben.

Was sind die wichtigsten Gebührenbefreiungen 
bei Bestandverträgen?
•	 Bestandverträge,	deren	Bemessungsgrundlage	den	Betrag		
	 von	150	Euro	nicht	übersteigt
•	 Wohnungsmietverträge,	die	abgeschlossen	wurden
	 -	bis	 einschließlich	 10.11.2017	 mit	 einer	 Höchstdauer		
	 	 von	bis	zu	3	Monaten
	 -	ab	dem	11.11.2017	(generelle	Gebührenbefreiung)

Geb 2a Bundesministerium	für	Finanzen	-	12/2017	(Ber.	Aufl.) Geb	2a,	Seite	1,	Version	vom	07.12.2017
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Formulare

Geb	2a,	Seite	2,	Version	vom	07.12.2017

Wie wird die Bemessungsgrundlage der Gebühr 
für Bestandverträge berechnet?
Die	Höhe	der	Bemessungsgrundlage	ist	abhängig	
•	 von	den	vertraglich	vereinbarten	Leistungen	und	
•	 der	vertraglich	vereinbarten	Laufzeit	

Zur	 Bemessungsgrundlage	 gehören	 alle	 wiederkehrenden	
und	 einmaligen	 Leistungen,	 die	 die	 Bestandnehmerin/der	
Bestandnehmer	 zu	 erbringen	 hat,	 um	 den	 Gebrauch	 der	
Bestandsache	zu	erhalten.

Derartige	wiederkehrende	Leistungen	sind	zB
•	 Miete,	
•	 Betriebskosten,
•	 übernommene	Umsatzsteuer,	
•	 übernommene	Kosten	für	Warmwasser	und	Beheizung,
•	 Verpflichtung	zur	Versicherung	des	Bestandobjektes.

Einmalige	Leistungen	sind	zB
•	 Baukostenbeiträge,
•	 Investitionsablösen,
•	 Verpflichtung	 zur	 Durchführung	 von	 Erhaltungsmaß-	
	 nahmen	und	baulichen	Veränderungen.

Die	 vertraglich	 vereinbarte	 Laufzeit	 kann	 von	 bestimmter	
und/oder	unbestimmter	Dauer	sein.
•	 Bei	Bestandverträgen	auf	bestimmte	Zeit:
	 Jahreswert	der	wiederkehrenden	Leistungen	x	bestimmte		
	 Dauer	+	einmalige	Leistungen.
•	 Bei	Bestandverträgen	auf	unbestimmte	Dauer:
			Jahreswert	der	wiederkehrenden	Leistungen	x	3	+	einma-	
	 lige	Leistungen.
•	 Vertrag	 auf	 unbestimmte	 Dauer	 mit	 einseitigem		
	 Kündigungsverzicht	auf	bestimmte	Zeit:	
	 Jahreswert	der	wiederkehrenden	Leistungen	x	3	+	einma-	
	 lige	Leistungen.
•	 Vertrag	 auf	 unbestimmte	 Dauer	 mit	 zweiseitigem		
	 Kündigungsverzicht	von	verschiedener	bestimmter	Dauer		
	 (die	 Vermieterin/der	 Vermieter	 verzichtet	 5	 und	 die		
	 Mieterin/der	Mieter	4	Jahre	auf	ihr/sein	Kündigungsrecht):	
	 Bestimmte	 Dauer	 (so	 viele	 Jahre	 wie	 vom	 beidseitigen		
	 Kündigungsverzicht	 erfasst	 sind,	 im	 Beispiel	 4	 Jahre)		
	 zuzüglich	 unbestimmte	 Dauer	 (3-facher	 Jahreswert).		
	 Bemessungsgrundlage	daher	das	Siebenfache	des	Jahres-	
	 wertes	der	wiederkehrenden	Leistungen	+	Einmalleistung.
•	 Vertrag	 auf	 bestimmte	 Zeit,	 bei	 Nichtkündigung	 Ver-	
	 längerung	um	eine	weitere	bestimmte	Zeit:	
	 Bestimmte	Dauer	+	bestimmte	Dauer.

•	 Vertrag	 auf	 bestimmte	 Zeit,	 bei	 Nichtkündigung	 Ver-	
	 längerung	 um	 jeweils	 eine	 bestimmte	 Zeit	 oder	 auf		
	 unbestimmte	Dauer:	
	 Bestimmte	Dauer	+	unbestimmte	Dauer.
•	 Vertrag	auf	bestimmte	Zeit,	ein	oder	beide	Vertragspartner		
	 können	 jederzeit	 unter	 Einhaltung	 einer	 bestimmten		
	 Kündigungsfrist	kündigen:	
	 Unbestimmte	Dauer.
•	 Vertrag	auf	bestimmte	Zeit,	ein	oder	beide	Vertragspartner		
	 können	nur	bei	Vorliegen	bestimmter	im	Vertrag	genannter		
	 eng	abgegrenzter	Kündigungsgründe	jederzeit	kündigen:
	 Bestimmte	Dauer.
•	 Vertrag	auf	bestimmte	Dauer	von	über	18	Jahren:
	 Höchstens	18	Jahre.
•	 Bei		Wohnungsmietverträgen		mit	einer	Gesamtlaufzeit		
	 von	über	3	Jahren,	die	vor	dem	11.11.2017	abgeschlossen		
	 wurden,	sind	die	wiederkehrenden	Leistungen	höchstens			
	 mit	 dem	Dreifachen des Jahreswertes (+	 einmalige		
	 Leistungen)	 anzusetzen.	 Ab	 diesem	 Zeitpunkt	 abge-	
	 schlossene	Wohnungsmietverträge	sind	generell	von	der		
	 Gebühr	befreit.		

Wie erfolgt die Berechnung bei Erhöhung der 
Miete und/oder Verlängerung der Laufzeit?
Wird	in	einem	schriftlichen	Zusatz	oder	Nachtrag	zu	einem	
bestehenden	Mietvertrag
•	 die	 Miete	 erhöht,	 dann	 ist	 bei	 der	 Ermittlung	 der		
	 Bemessungsgrundlage	von	dem	Betrag	auszugehen,	um		
	 den	die	Miete	erhöht	wird
	 Beispiel: Ursprünglicher Mietvertrag: Miete 1.000 Euro/ 
 Monat, unbestimmte Laufzeit, Erhöhung der Miete auf  
 1.500 Euro:
 Bemessungsgrundlage: 500 Euro x 12 x 3 = 18.000 Euro.
•	 die	Laufzeit	verlängert:	die	Bemessungsgrundlage	bildet		
	 die	Verlängerung	des	Vertrages.
	 Beispiel: Ursprünglicher Mietvertrag: Miete 800 Euro/ 
 Monat, Laufzeit 5 Jahre, in einem Nachtrag erfolgt eine  
 Verlängerung um 2 Jahre:
 Bemessungsgrundlage: 800 Euro x 12 x 2 = 19.200 Euro.

Wie hoch ist die Gebühr bei Bestandverträgen?
Die	Gebühr	beträgt	
•	 Im Allgemeinen 1%	der	Bemessungsgrundlage
•	 Für	Jagdpachtverträge	2%	der	Bemessungsgrundlage

Geb 2a
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Für Fragen zur Vergebührung von Mietverträgen oder zur Grunderwerbsteuer kontaktieren 
sie bitte das zuständige Finanzamt	Österreich	(bis	30.06.2020	das	Finanzamt	für	
Gebühren,	Verkehrsteuern	und	Glücksspiel) österreich weit unter der Telefonnummer: 
+43	(0)50	233	518.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanz-
ämtern gerne unterstützend zur Seite.

Hier eine Übersicht der Öffnungszeiten	der	Finanzämter:

 Wien, Graz, Linz, Salzburg, alle anderen
 Innsbruck und Klagenfurt Standorte
Montag 7:30 – 15:30 Uhr 7:30 – 12:00 Uhr
Dienstag 7:30 – 15:30 Uhr 7:30 – 12:00 Uhr
Mittwoch 7:30 – 12:00 Uhr 7:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag 7:30 – 17:00 Uhr 7:30 – 15:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:00 Uhr 7:30 – 12:00 Uhr

In den beiden Sommermonaten haben bundesweit alle Finanzämter von Montag	bis	
Freitag	von	7:30	bis	12:00	Uhr geöffnet.

Telefonische	Auskunft
Nutzen Sie auch in Zukunft verstärkt unser telefonisches Service. So erhalten Sie alle I nfo-
rmationen, die auf Ihren konkreten Fall zutreffen, und ersparen sich außerdem den Weg 
zum Finanzamt.

Das telefonische Auskunftsservice steht Privatpersonen österreichweit für alle Finanzämter 
unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: +43	(0)50	233	233.	Unternehmerinnen 
und Unternehmer wenden sich österreichweit an +43	(0)50	233	333.

Die telefonische	Erreichbarkeit	der	Finanzämter	ist unverändert montags bis 
 donnerstags von 7:30	bis	15:30	Uhr und freitags von 7:30	bis	12:00	Uhr.

Service aus erster Hand



Übersicht  
Standorte Finanzämter

Finanzamt Straße Ort

Amstetten Melk Scheibbs Erlafpromenade 10 3270 Scheibbs

Amstetten Melk Scheibbs Graben 7 3300 Amstetten

Amstetten Melk Scheibbs Abt Karl-Straße 25 3390 Melk

Baden Mödling Dipl.Ing. Wilhelm Haß lingerstr. 3 2340 Mödling

Baden Mödling Josefsplatz 13 2500 Baden

Braunau Ried Schärding Gerichtsplatz 2 4780 Schärding

Braunau Ried Schärding Friedrich Thurner Straße 7 4910 Ried im Innkreis

Braunau Ried Schärding Stadtplatz 60 5280 Braunau am Inn

Bregenz Brielgasse 19 6900 Bregenz

Bruck Eisenstadt  Oberwart Stefaniegasse 2 2460 Bruck an der Leitha

Bruck Eisenstadt  Oberwart Neusiedlerstraße 46 7001 Eisenstadt

Bruck Eisenstadt  Oberwart Prinz Eugen-Straße 3 7400 Oberwart

Bruck Leoben Mürz zuschlag An der Postwiese 8 8600 Bruck an der Mur

Bruck Leoben Mürz zuschlag Bleckmanngasse 10 8680 Mürzzuschlag

Bruck Leoben Mürz zuschlag Erzherzog Johann-Straße 5 8700 Leoben

Deutschlandsberg Leibnitz 
 Voitsberg

Lastenstraße 10 8430 Leibnitz

Deutschlandsberg Leibnitz 
 Voitsberg

Bahnhofstraße 6 8530 Deutschlandsberg

Deutschlandsberg Leibnitz 
 Voitsberg

Dr. Christian Nieder dorfer-Str. 1 8570 Voitsberg

Feldkirch Reichsstraße 154 6800 Feldkirch

118



Service aus erster Hand

Finanzamt Straße Ort

Freistadt Rohrbach  Urfahr Bahnhofplatz 7 4020 Linz

Freistadt Rohrbach  Urfahr Linzerstraße 15 4150 Rohrbach

Freistadt Rohrbach  Urfahr Schloßhof 2 4240 Freistadt

Gänserndorf  Mistelbach Mitschastraße 5 2130 Mistelbach

Gänserndorf  Mistelbach Rathausplatz 9 2230 Gänserndorf

Gmunden  Vöcklabruck Tagwerkerstraße 2 4810 Gmunden

Gmunden  Vöcklabruck Franz Schubert-Straße 37 4840 Vöcklabruck

Graz-Stadt Conrad v. Hötzendorf-Str. 14-18 8010 Graz

Graz-Umgebung Adolf Kolping-Gasse 7 8018 Graz

Grieskirchen Wels Dragonerstraße 31 4601 Wels

Grieskirchen Wels Manglburg 17 4710 Grieskirchen

Hollabrunn  Korneuburg Tulln Babogasse 9 2020 Hollabrunn

Hollabrunn  Korneuburg Tulln Laaerstraße 13 2100 Korneuburg

Hollabrunn  Korneuburg Tulln Albrechtsgasse 26 – 30 3430 Tulln

Innsbruck Innrain 32 6020 Innsbruck

Judenburg Liezen Herrengasse 30 8750 Judenburg

Judenburg Liezen Hauptstraße 36 8940 Liezen

Kirchdorf Perg Steyr Herrenstraße 20 4320 Perg

Kirchdorf Perg Steyr Handel Mazzetti- Pro menade 14 4400 Steyr

Kirchdorf Perg Steyr Pernsteinerstraße 23 – 25 4560 Kirchdorf an der Krems

Kitzbühel Lienz Im Gries 9 6370 Kitzbühel
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Finanzamt Straße Ort

Kitzbühel Lienz Dolomitenstraße 1 9900 Lienz

Klagenfurt Kempfstraße 2 und 4 9020 Klagenfurt

Kufstein Schwaz Brandlstraße 19/1 6130 Schwaz

Kufstein Schwaz Oskar Pirlo-Straße 15 6330 Kufstein

Landeck Reutte Innstraße 11 6500 Landeck

Landeck Reutte Claudiastraße 7 6600 Reutte

Lilienfeld St. Pölten Daniel Gran-Straße 8 3100 St. Pölten

Lilienfeld St. Pölten Liese-Prokop-Straße 14 3180 Lilienfeld

Linz Bahnhofplatz 7 4020 Linz

Neunkirchen Wr. Neustadt Grazerstraße 95 2700 Wr. Neustadt

Oststeiermark Hans Klöpfergasse 10 8160 Weiz

Oststeiermark Rot Kreuz Platz 2 8230 Hartberg

Oststeiermark Gnaser Straße 3 8330 Feldbach

Oststeiermark Grazertorplatz 15 8490 Bad Radkersburg

Salzburg-Stadt und 
 Salz burg-Land

Aignerstraße 10 5026 Salzburg-Aigen

Spittal Villach Meister Friedrich-Straße 2 9501 Villach

Spittal Villach Dr. Arthur Lemisch-Platz 2 9800 Spittal an der Drau

St. Johann Tamsweg  
Zell am See

Gartengasse 3 5580 Tamsweg

St. Johann Tamsweg  
Zell am See

Hans Kappacher-Straße 14 5600 St. Johann im  Pongau
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Finanzamt Straße Ort

St. Johann Tamsweg  
Zell am See

Brucker Bundesstraße 13 5700 Zell am See

St. Veit Wolfsberg Sponheimer Straße 1 9300 St. Veit an der Glan

St. Veit Wolfsberg Lindhofstraße 3 9400 Wolfsberg

Waldviertel Rechte Kremszeile 58 3500 Krems

Waldviertel Schloßplatz 1 3580 Horn

Waldviertel Hauptplatz 23 – 26 3830 Waidhofen/Thaya

Waldviertel Hamerlingstraße 2a 3910 Zwettl

Waldviertel Albrechtser Straße 4 3950 Gmünd

Finanzzentrum Wien Mitte Marxergasse 4 1030 Wien

Wien 2/20/21/22 Dr. Adolf Schärf-Platz 2 1229 Wien

Standorte	FAGVG

Finanzamt für Gebühren, 
 Verkehrsteuern und 
 Glücksspiel

Marxergasse 4
Bahnhofplatz 7
Aigner Straße 10
Innrain 32
Reichsstraße 154
Adolf-Kolping-Gasse 7
Siriusstraße 11

1030 Wien
4020 Linz
5026 Salzburg
6020 Innsbruck
6800 Feldkirch
8010 Graz
9020 Klagenfurt
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